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Das Recht des unehelichen Kindes
und seiner Mutter im ln- und Ausland
Handbuch zur Verfolgung ihrer Rechtsansprüche

Neubearbeitet von FRIEDRICH DIEFENBACH, Geh. Justizrat, Heidelberg 
und Dr.-HEINRICH WEBLER,
Direktor des Deutschen Instituts für Jugendhilfe, Berlin

Vierte, ümgearbeitete Auflage • 266 Seiten • Preis RM 8.—

Die neue Auflage des bekannten, weitverbreiteten Büchleins wird von den 
Beteiligten, den Berufsvormündem, Anwälten und allen denen, die sonst 
mit der Betreuung unehelicher Kinder zu tun haben, lebhaft begrüßt werden. 
Auf gedrängtem Raum bringt das Büchlein eine erstaunliche Fülle inter
nationalrechtlichen, für den einzelnen Praktiker meist gar nicht faßbaren 
Materials und ebenso eine Fülle wertvoller praktischer Ratschläge.

„Deutsches Recht“ (Juristische Wochenschrift)

Das Rechtsverhältnis zwischen dem unehelichen 
Kinde und seinem Vater im deutschen 
internationalen Privatrecht
Zugleich ein Beitrag zur rechtlichen Familienzugehörigkeit des 
unehelichen Kindes

Von ERICH DETERS, Berlin 55 Seiten • Preis RM 2.40

Kindes einer neuen Bewertung unterliegt, besonderes Interesse.
„Ministerialblatt des Reichs- und Preußischen Ministeriums des Innern“

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

Der Verfasser, der in den Beiträgei) zur Jugendhilfe erschienenen Darstellung, 
setzt sich zunächst eingehend mit den in Schrifttum und Rechtsprechung 
vertretenen Auffassungen über den von ihm behandelten Gegenstand aus
einander, um dann Vorschläge für eine gesetzliche Neuregelung zu machen. 
Die Arbeit erweckt gerade in einer Zeit, in der die Stellung des unehelichen

CARL HEYMANNS VERLAG • BERLIN W8
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Aufruf des Führers 
zum 2. Kriegswinterhilfswerk

Zum 8. Male rufe ich das deutsche Volk zum freiwilligen Opfer für 
das Winterhilfswerk auf. Diese große soziale Einrichtung ist ein 
Ausdruck der zur Tat gewordenen Gemeinschaft des deutschen 
Volkes. Jeder Volksgenosse in der Heimat sei sich dabei bewußt, 
wie klein sein Beitrag ist gegenüber den Opfern, die unsere Soldaten 
an der Front gebracht haben und bis zur endgültigen Sicherstellung 
der Freiheit und Zukunft unseres Volkes noch bringen müssen. Die 
Heimat hat im vergangenen Kriegsjahre durch ihre Haltung und 
ihren Opfersinn bewiesen, daß sie dieses großen Einsatzes ihrer 
Söhne würdig ist. Ich bin überzeugt, daß sie auch im kommenden 
Kriegswinterhilfswerk 1940/41 ihre Pflicht tun wird, um in unserem 
Volke das Bewußtsein der unlösbaren sozialen Gemeinschaft noch 
weiter zu stärken.

Berlin, den 4. September 1940.
Adolf Hitler.
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Die öffentliche Fürsorge 
für deutsche Staatsangehörige im Protektorat.
Von Oberregierungsrat Dr. Kronabetter, Reichsministerium des Innern.

Deutsche Staatsangehörige, die ihren Wohnsitz im Protektorat haben, besitzen nach 
§ 3 der VO. vom 20.4.1939 (RGB1.I S. 815) auch die Rechte der Staatsangehörigen des 
Protektorates. Hierzu gehört das Recht auf Armenfürsorge, die im Protektorat 
auf Art. V Ziff. 8 des österreichischen Reichs-Gemeindegesetzes (RGBl. Nr. 18/1862) 
und auf den Bestimmungen der §§ 1, 22—31 und 36—41 des österreichischen Heimat
gesetzes (RGBl. Nr. 105/1863) beruht. Träger der Armenfürsorge sind die Orts
gemeinden. Die Verpflichtung der Gemeinde bezieht sich auf Personen, die in der 
Gemeinde das Heimatrecht besitzen, auf andere Personen nur für den Fall augen
blicklichen Bedarfes unter Wahrung des Rückgriffes auf die Heimatgemeinde. Der 
Unterstützungsanspruch beschränkt sich auf das zum Leben Unentbehrliche und 
umfaßt in diesem Ausmaße die Gewährung des notwendigen Unterhaltes (Nahrung, 
Kleidung, Wohnung), Krankenpflege und Geburtshilfe; bei Kindern umfaßt die“B* .
Armenpflege auch deren Erziehung. Beerdigungskosten hat die Aufenthalts
gemeinde aus dem Titel der lokalen Gesundheitspolizei zu

ndesgesetze — LGB1. Nr. 59/1868
tragen. Die Formen

der Armenpflege sind für Böhmen durch die Landesgesetze — LGB 
und 46/1869 — geregelt. In Betracht kommen dort: 1. Gewährung des Unterhalte 
durch Reihengang bei den Gemeindebewohnern — sog. Einlegesystem —, 2. ge
schlossene Armenpflege in Anstalten, 3. offene Armenpflege: Unterstützung durch 
Geld und Naturalien, 4. offene oder geschlossene Krankenpflege. Eine entsprechende 
Regelung der Formen der Armenpflege fehlt für Mähren; in der praktischen Hand
habung besteht aber zwischen den beiden Ländern des Protektorates kein Unter
schied. Die Kosten der Armenpflege sind von den Gemeinden aüs ihren allgemeinen 
Einkünften zu bestreiten, soweit die für diesen Zweck gewidmeten Einkünfte nicht 
ausreichen. An solchen Einkünften kommen in Betracht: Erträgnisse von Armen
fonds, von Gerichten verhängte Geldstrafen, die nicht ausdrücklich anderen Zwecken 
gewidmet sind, gewisse Verwaltungsstrafen, Versteigerungsarmenprozente, freiwillige 
Spenden u. a. In Böhmen kann die Gemeinde, wenn sie den Erfordernissen der 
Armenpflege ohne Überspannung der Kräfte ihrer steuerpflichtigen Mitglieder nicht 
zu genügen vermag, sich an die Bezirksvertretung wegen Bestreitung des ungedeckten 
Abganges wenden.

Infolge der vielfach ungeordneten Finanzlage der Gemeinden wurden die in 
den veralteten Vorschriften vorgesehenen Leistungen schon den Hilfsbedürftigen 
tschechischer Volkszugehörigkeit nur in ganz unzulänglichem Maße gewährt. Die 
Deutschen innerhalb dieses Staatsgebildes aber konnten, je mehr die politischen 
Verfolgungen Zunahmen und je größer die Not unter ihnen wurde, immer weniger 
auf irgendeine Abhilfe von seiten tschechischer Behörden rechnen. Es entstand 
daher schon zur Zeit des Bestandes der Tschechoslowakischen Republik für das 
Reich die Notwendigkeit, Einrichtungen zu schaffen, die den dort wohnenden 
Reichsdeutschen aber auch den Volksdeutschen in diösem Staate Hilfe gewährten. 
So wurde für die deutschen Staatsangehörigen die „Wohlfahrtsstelle des 
Deutschen Reiches in derTschecho-Slowakischen Republik“ mit dem Sitze in 
Prag eingerichtet. Die Betreuung der Volksdeutschen tschechoslowakischen Staats
bürger führte die „Deutsche Reichshilfe“ in Prag durch.

Als durch die Proklamation des Führers vom 16. 3. 1939 das Protektorat 
Böhmen und Mähren errichtet wurde, setzte die NSV., die schon im Geleit der 
Truppen ins Land gekommen war, mit großzügigen Hilfsaktionen ein, die sich 
übrigens zunächst auch auf die Bevölkerung tschechischer und anderer Volks
zugehörigkeit erstreckten; daneben wurde die Deutsche Reichshilfe in verstärktem 
Maße tätig, um der Not der Volksdeutschen zu begegnen. Die Lage wurde aber 
dadurch erschwert, daß die Protektoratsbehörden vielfach jede Betreuung von 
hilfsbedürftigen Deutschen gänzlich einstellten in der Meinung, hierzu nicht mehr 
zuständig zu sein. Zur gleichen Zeit wurden zahlreiche Deutsche aus tschechischen 
Betrieben entlassen, ohne daß zunächst rechtliche Mittel dagegen bestanden.
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Da erteilte der Führer persönlich den Auftrag, daß seitens des 
Reiches in der notwendigen Weise für die Deutschen im Protektorat 
gesorgt werden müsse.

Es war nun zu erwägen, ob in Hinkunft für die deutschen Staatsangehörigen 
im Protektorat — die ja, wie eingangs erwähnt, den Anspruch auf Armenfürsorge 
von seiten der Protektoratsbehörden nach Protektoratsrecht haben — durch 
zusätzliche Befürsorgung, etwa im Wege der Deutschen Reichshilfe, gesorgt 
werden solle oder ob eine völlige Neugestaltung dieser Fürsorge durch das 
Reich unter möglichster Anlehnung an das Recht des übrigen Reichsgebietes vor- 
zuziehen sei. Es wurde der letztere Weg gewählt. Der ersterwähnten Möglichkeit, 
die Frage zu lösen, standen vor allem folgende Bedenken entgegen:

1. Die deutschen Hilfsbedürftigen im Protektorat sollten nicht einer allfälligen 
schikanösen Behandlung durch die Protektoratsbehörden ausgesetzt werden.

2. Die Fürsorge der Protektoratsgemeinden ist gänzlich unzureichend und 
unsozial und hätte die Deutschen im Protektorat wesentlich schlechter gestellt 
als ihre Volksgenossen im benachbarten Sudetengau und im übrigen Reichsgebiet. 
Dieser Mangel wäre im Wege einer zusätzlichen Betreuung durch die Deutsche 
Reichshilfe kaum völlig zu beheben gewesen; der Apparat der Deutschen Reichs
hilfe hätte überdies zur Bewältigung dieser Aufgabe unter den geänderten Verhält
nissen neu aufgebaut werden müssen. Es war dabei nicht außer Bedacht zu lassen, 
daß im Protektorat zahlreiche hilfsbedürftige Streudeutsche vorhanden 6ind, deren 
Betreuung vom volkspolitischen Gesichtspunkte besonders wichtig ist, und daß 
daher die Erfassung der für eine Betreuung in Betracht kommenden Personen in 
diesem Gebiete an sich schon weit schwieriger ist als in anderen Teilen des 
Reiches.

3. Neben der Betreuung durch die Protektoratsbehörden konnte nicht eine 
zweifache zusätzliche Betreuung — einerseits aus Reichsmitteln durch die Reichs
hilfe, andererseits durch die NSV. — Platz greifen; denn eine solche Lösung hätte 
Verwaltungsschwierigkeiten verursacht und damit den zu erreichenden Zweck 
gefährdet.

Für die Regelung der Frage wurde nicht der Weg einer Rechtsverordnung 
gewählt, weil die Gesetzgebung des Protektorates tunlichst unberührt bleiben und 
der sich darauf gründende Anspruch der deutschen Staatsangehörigen grundsätzlich 
aufrechterhalten werden sollte. Die Fürsorge für die deutschen Staatsangehörigen 
im Protektorat hat vielmehr gegenwärtig ihre rechtliche Grundlage in dem Erlasse 
des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren vom 4. 3. 1940 und dem hierzu 
ergangenen Durchführungs- und Ergänzungserlassc vom gleichen Tage. Der am 
1.4. 1940 in Wirksamkeit getretene Erlaß beseitigt ihre Abhängigkeit von dem 
an sich fortbestehenden autonomen Armenrecht des Protektorates und von der 
Unterstützung der Protektoratsbehörden. Er sichert ihnen die gleiche öffent
liche Fürsorge, wie sie die deutschen Staatsangehörigen im übrigen 
Reichsgebiet genießen.

Die Unterstützung gewährt der Obcrlandrat, in dessen Bezirk sich der 
Hilfsbedürftige befindet. Auf Grund einer vom Reichsprotektor mit dem Stell
vertreter des Führers getroflfenen Vereinbarung hat sich die NSV. zur Durchführung 
dieser Aufgabe zur Verfügung gestellt. Die deutschen Regierungskommissare und 
Bürgermeister (Bürgermeister-Stellvertreter) sowie die in der Deutschen Reichshilfe 
und in der Deutschen Wohlfahrtsstelle in Prag bisher tätig gewesenen Personen 
wurden in die Organisation der NSV. eingegliedert. Die örtlichen Dienststellen 
der NSV. nehmen die Fürsorgeantrnge entgegen, leiten sie an den Oberlandrat 
weiter, der darüber entscheidet, und führen die Fürsorgeniaßnahmcn durch. Ferner 
treffen sie einstweilige Maßnahmen und entscheiden über die Unterstützung bei 
dringendem Notstand. In der Erfüllung dieser ihnen vom Oberlandrut über
tragenen Aufgaben sind sie auf Grund einer vom Hauptamt der NSV. ergangenen 
Anordnung an die vom Oberlandrat im Rahmen der Erlasse des Rcichsprotektors 
zur einheitlichen Durchführung der Fürsorge für söinen Bereich aufgestellten Richt
linien sowie an seine Weisungen für die Behandlung der Einzelfälle gebunden.
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Die NSV. wirkt auch im Einspruchverfahren mit. Der binnen zwei Wochen 
nach Bekanntgabe des Bescheides zulässige Einspruch, der sich gegen die Ab
lehnung der Fürsorge sowie gegen die Festsetzung ihrer Art und Höhe richten 
kann, ist vom Fürsorgewerbcr entweder beim Oberlandrat oder bei der örtlichen 
Dienststelle der N SV. einzubringen. Über den Einspruch entscheidet der Oberlandrat 
nach Anhörung des Kreisamtsleiters der NSV. endgültig. Der Reichsprotektor 
kann mit einem Fürsorgefall nur im Wege der Aufsichtsbeschwerde befaßt werden. 
Lediglich gegen die Entscheidung des Oberlandrates über Ersatzansprüche 
Dritter steht die Berufung an den Reichsprotektor offen. Ersatzfähig sind, wenn 
die Unterstützung eines Hilfsbedürftigen so dringend war, daß weder der Ober
landrat noch die örtliche Dienststelle der NSV. rechtzeitig benachrichtigt werden 
konnten, jene Kosten, die innerhalb von zwei Wochen vor der Anzeige entstanden 
sind oder später entstehen, und zwar in dem Ausmaße, als der Oberlandrat selbst 
zur Gewährung verpflichtet gewesen wäre. Dritt. verpflichtete hingegen sind 
zwar vom Oberlandrat zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten anzuhalten, die Ent
scheidung über ihre Unterhaltspflicht und die Zwangsvollstreckung gegen sie fällt 
aber in die Zuständigkeit der Gerichte.

Der Erlaß des Reichsprotektors übernimmt die Reichsgrundsätze über 
Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge. Lediglich folgende Be
stimmungen der Reichsgrundsätze wurden nicht aufgenommen:

1.

schuldhaften Verhalten verhängt wird — von der Leistung von Pflichtarbeit 
abhängig machen und strengste Prüfung der Voraussetzungen der Hilfsbedürf
tigkeit sowie Beschränkung der Fürsorge auf das zum Leben Unerläßliche 
vorsehen. Pflichtarbeit kann aber nach einer besonderen Bestimmung im 
Erlasse des Reichsprotektors in allen geeigneten Fällen gefordert werden, wenn 
sic nicht eine offensichtliche Härte bedeutet oder ein Gesetz entgegensteht.

2. § 31 Abs. 2, welcher den Ersatzanspruch nach § 25 FV. von besonderen Voraus
setzungen abhängig macht und sogar in bestimmten Fällen ebenso wie den 
Ersatzanspruch nach § 25 a FV. gänzlich ausschließt. Diese Bestimmung cntflel, 
weil von einer Regelung des Rückersatzes im Protektorat vorerst überhaupt 
Abstand genommen worden ist.

3. Die Schlußbestimmungen (§§ 33—35a) der Reichsgrundsätze.
a) Die Aufnahme des § 33, der die Erklärung einer Gemeinde als Notstands

gemeinde ermöglicht, kam nicht in Betracht, weil eine Beitragsleistung der 
einzelnen Protektoratsgemeinde zu den Kosten der öffentlichen Fürsorge 
für die in ihrem Bereiche heimatberechtigten oder in Aufenthalt befindlichen 
deutschen Staatsangehörigen nicht erfolgt und daher eine Entlastung nicht 
erforderlich ist. Gegen einen unerwünschten Zustrom von Hilfsbedürftigen 
kann der Oberlandrat von der ihm eingeräumten Befugnis Gebrauch machen, 
die Gewährung der Unterstützung mit der Zu Weisung eines bestimmten 
Aufenthaltsortes zu verbinden. Dieser Ort kann auch außerhalb seines 
Amtsbereiches liegen, in welchem Falle die Zustimmung des für den neuen 
Aufenthalt örtlich zuständigen Oberlandrates erforderlich ist.

b) Die Befürsorgung von Ausländern erfolgt im Gebiete des Protektorates 
weiterhin durch die Protcktoratsbehörden nach Protektoratsrecht. Die Aus
länderbestimmungen des § 34 RGS. finden dort keine Anwendung. Nur die 
Durchführung von Maßnahmen der öffentlichen Fürsorge für Angehörige 
der Feindstaaten wurde wegen der Rückwirkung auf das Verhalten der 
Feindstaaten gegenüber hilfsbedürftigen deutschen Staatsangehörigen nicht 
den Protektoratsbehörden überlassen; solche Maßnahmen werden auf Grund 
einer Sonderregelung nach den für die fürsorgerechtliche Behandlung von 
Ausländern im übrigen Reichsgebiet geltenden Grundsätzen des § 34,1. und 
2. Satz RGS. von den deutschen Fürsorgebehörden durchgeführt.

Die §§ 7 Abs. 4 und 13 Abs. 1, 2. Satz, welche die Unterstützung Arbeitsloser 
innerhalb der Sperrfrist — die nach den §§ 90, 92, 93 oder 93 c des Gesetzes 
über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung bei Arbeitsverweigerung, 
verweigerter Bcrufsumschulung, unberechtigter Arbeitsaufgabe oder sonstigem
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c) § 35a RGS. war entbehrlich, weil der Erlaß des Reichsprotektors für Juden 
im Sinne des § 5 der Ersten VO. zum Reichsbürgergesetz vom 14. 11. 1935 
(RGBl. I S. 1333)1) überhaupt nicht gilt.

' d) Die Übernahme der Bestimmungen des § 35 RGS. (Ermächtigung, über die 
Reichsgrundsätze hinauszugehen) kam nicht in Frage, weil im Protektorat 
die Fürsorge für die deutschen Staatsangehörigen nicht von autonomen 
Trägern, sondern von Reichsbehörden nach den Weisungen des Reichs
protektors auszuüben ist.

Dem Reichsprotektor ist es auch Vorbehalten, weitere Bestimmungen im 
Rahmen der von der Reichsregierung gemäß § 6 Abs. 1 FV. erlassenen Vorschriften 
zu treffen.

Die Anordnungen, die der Durchführungserlaß für die Berechnung der im 
einzelnen Falle zu gewährenden Unterstützung getroffen hat, halten sich an die 
Vorgangs weise, die sich im alten Reichsgebiet im Laufe der Jahre entwickelt hat. 
Es ist zunächst der laufende Unterhaltsbedarf der Einzelperson oder Familien
gemeinschaft (Haushaltsgemeinschaft) einschließlich des Bedarfs an Unterkunft zu 
ermitteln. Hiervon sind die vorhandenen Eigenmittel, soweit sie nicht außer Ansatz 
bleiben, abzuziehen. Der hiernach sich ergebende Betrag bildet die rechnerische 
Grundlage für die Bemessung der Unterstützung und ist in der Regel zu gewähren, 
sofern nicht die Verhältnisse des Einzelfalles eine Über- oder Untcrschreitung 
erfordern.

Im Interesse des Arbeitsanreizes bleiben Arbeitseinkommen des Hilfsbedürftigen 
und seiner hilfsbedürftigen Angehörigen bis zur Höhe von 25 vH. des Gesamt
richtsatzes der Familiengemeinschaft einschließlich Mietbeihilfe außer Ansatz. Die 
Familiengemeinschaft (Haushaltsgemeinschaft) umfaßt alle Mitglieder der 
Familie, die Wohnung und Haushalt untereinander teilen (Ehegatten, Personen, 
die mit dem Hilfsbedürftigen in gerader Linie verwandt oder verschwägert sind, 
auch Pflegekinder im Haushalt unterhaltspflichtiger Verwandter oder Stiefeltern, 
Geschwister, Stiefgeschwister, entferntere Verwandte und auch sonstige Personen, 
bei denen eine besondere sittliche Pflicht gegenüber dem Hilfsbedürftigen oder 
umgekehrt anzunchmen ist). Das Arbeitseinkommen der nicht hilfsbedürftigen 
Mitglieder der Familiengemeinschaft ist im Rahmen des Zumutbaren auf die Unter
stützung anzurechnen; der Grundsatz der Familiengemeinschaft ist hier durch
gesetzt. — Die Bestimmungen über anrechnungsfreies Einkommen nehmen im 
übrigen auf Nr. 77 Ziffern 3-27 des Runderlasses „Ausführung der Familienunter
stützung“ vom 11. 7. 1939 (RMBliV. S. 1447) Bezug2).

Als Anhaltspunkte für die Ermittlung des laufenden Lebensbedarfes enthält der 
Durchführungserlaß Richtsätze, die sich an die Richtsatzsystemc der Ostmark und 
des Sudetengaues anlehnen.

Die Richtsätze der.allgemeinen Fürsorge betragen:

!.

2.
3.

4.

Haushaltsvorstand, einzelne Personen mit 
eigenem Haushalt oder Alleinstehende ohne
Haushalt ........................................................................
Haushaltsangehörige über 16 Jahre ................
Minderjährige unter 16 Jahren, die im Haushalt 
des Hilfsbedürftigen oder von Verwandten der
aufsteigenden Linie leben .....................................
Minderjährige unter 16 Jahren, die sich in 
fremder Pflege befinden (Ziehkinder) .............

A B C
RM mtl. RM mtl. RM mtl.

25- 20,— 15,—
12,50 10,- . 8,—

7,50 6,- 5,-

15, 12,- 10,—

1) DZW. XI S. 639.
2) An die Stelle dieses inzwischen aufgehobenen Erlasses ist der Runderlaß vom 5. 7. 1940 

(RMBliV. S. 1363) getreten, dessen Nr. 146 Ziffern 6—32 nunmehr anzuwenden sind. Hier
unter sind neben anderen Ergänzungen auch die im Durchfülirungscrlasse des Rcichsprotektors 
noch gesondert angeführte Zulage Schutztruppcnbeschüdigtcr und der Veteranensold für 
Frontkämpfer enthalten.
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Zur Ortsklasse A gehören die Städte Prag, Pilsen, Brünn, Olmütz und Mährisch- 
Ostrau; zur Ortsklasse B alle übrigen Gemeinden über 500 Einwohner; zur Orts
klasse C die Gemeinden unter 500 Einwohnern.

Der Bedarf für die Unterkunft ist in den Richtsätzen nicht enthalten. Dieser 
ist fallweise nach der tatsächlichen Miete, jedoch regelmäßig nicht höher als mit 
20 vH. des Richtsatzes der Einzelperson oder des Gesamtrichtsatzes der Familien
gemeinschaft zu bemessen. Dieser Regelsatz kann bei kinderreichen Familien über
schritten werden. Sehr zu begrüßen ist die weitere Bestimmung, wonach zur Ver
meidung zwangsweiser Räumung oder zur Beschaffung einer billigeren Wohnung 
einmalig eine besondere Mietbeihilfe gewährt werden kann.

Auch die Gewährung von Sonderleistungen für einmaligen oder in längeren 
Zeitabschnitten regelmäßig auftretenden Bedarf ist vorgesehen.

Die Richtsätze der gehobenen Fürsorge übersteigen jene der allgemeinen 
Fürsorge um ein Viertel. Der Durchführungserlaß enthält eine Begriffsbestimmung 
für Kleinrentner, die sich an § 14 RGS. hält und überdies dem Verlust eines 
Vermögens durch Geldentwertung jenen durch Flucht oder Verdrängung aus dem 
Auslande, aus ehemals deutschen oder österreich-ungarischen Gebieten infolge 
des Weltkrieges gleichstellt. Von der Einführung des Kleinrentnerhilfegesetzes 
wurde zunächst Abstand genommen. Auch die Einführung des Reichszuschusses 
für Kleinrentner mußte einem späteren Zeitpunkte Vorbehalten bleiben, da die Zahl 
der von der Neuregelung erfaßten Kleinrentner im Protektorat noch nicht zu über
sehen war. Bei den Bestimmungen über Sozialrentner, Kriegsbeschädigte 
und Kriegshinterbliebene war auch auf die ehemals österreichische und tschecho
slowakische Gesetzgebung sowie auf die Kämpfer für die nationale Erhebung und für 
die Heimkehr der Ostmark und der sudetendeutschen Gebiete, ferner auf sonst im 
Kampf für das Deutschtum Geschädigte und ihre versorgungsberechtigten Hinter
bliebenen Bedacht zu nehmen3).

Der Durchführungserlaß 6tellt auch Einkommenssätze für die Wochen- 
für sorge auf. Diese sind um 50 vH. höher als der Gesamtrichtsatz der Familien- 
gemeinschaft einschließlich Mietbeihilfe.

Die öffentlichen Fürsorgeanstalten im Protektorat stehen auch 
weiterhin zur Unterbringung hilfsbedürftiger deutscher Staatsangehöriger zur Ver
fügung. Diese erfolgt zu Lasten jener öffentlich-rechtlichen Körperschaft des Pro
tektorates, die Träger der betreffenden Fürsorgeanstalt ist. Der Obcrlandrat kann 
jedoch zur Vermeidung von Härten die Unterbringung in einer deutschen Anstalt 
im Protektorat verfügen.

Die Kosten der Unterstützung trägt im übrigen das Reich. Da aber, 
wie eingangs erwähnt, das Recht der deutschen Staatsangehörigen auf Armen
versorgung nach Protektoratsrecht durch die Protektoratsbehörden aufrechtcrhalten 
bleibt, wird die Protektoratsregierung dem Reich einen angemessenen Teil dieser 
Kosten zu erstatten haben. Die nähere Regelung erfolgt zwischen dem Reichs
protektor und der Protektoratsregierung.

In Gemeinden des Protektorates heimatbercchtigte deutsche 
Staatsangehörige, die sich im übrigen Reichsgebiete aufhalten, sind von 
den Fürsorgeverbänden nach den geltenden fürsorgerechtlichen Vorschriften des 
Reiches und der Länder, insbesondere der FV. und den Reichsgrundsätzen einschließ
lich der Vorschriften über die gehobene Fürsorge, zu betreuen. Die nach Abschnitt C 
der FürsorgepflichtVO. zu ermittelnde endgültige Fürsorgepflicht für einen im übrigen 
Reichsgebiete befindlichen, in einer Gemeinde des Protektorats zuständigen deutschen 
Staatsangehörigen kann nur einen Fürsorgeverband des übrigen Reichsgebietes 
treffen. Übernahme eines solchen Hilfsbedürftigen oder Ersatz der seit dem 16.3.1939 
aufgewendeteu Fürsorgekosten gemäß Abschnitt C und D der FürsorgepflichtVO.

3) Nach der VO. über die Versorgung der Volksdeutschen Kriegsbeschädigten und Kriegs
hinterbliebenen im Protektorat Böhmen und Mähren vom 30. 12. 1939 (RGBl. I 1940 S. 227) 
finden das Reichsversorgungsgesetz und dos Gesetz über das Verfahren in Versorgungssacbcn 
mit gewissen Maßgaben auf Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene Anwendung, die die 
deutsche Staatsangehörigkeit auf Grund der VO. vom 20. 4. 1939 (RGBl. I S. 815) erworben 
haben.
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kann von einem Oberlandrat oder einer Heimatgemeinde des Protektorats nicht 
gefordert -werden, weil dort diese Bestimmungen nicht Geltung haben. Wenn die 
Hilfsbedürftigkeit vor dem erwähnten Zeitpunkt eingetreten ist und darüber hinaus 
fortbestanden hat, bleibt der bisher zuständige Fürsorgeverband bis zur Beendigung 
der Hilfsbedürftigkeit endgültig fürsorgepflichtig. In Fällen, in denen es nach den 
besonderen Verhältnissen des Hilfsbedürftigen — z. B. ein im übrigen Reichsgebiet 
wohnender alleinstehender Hilfsbedürftiger hat aufnahmebereite Verwandte im 
Protektorat — ausnahmsweise zweckmäßig erscheint, ihn in das Protektorat zu 
überführen, bleibt es dem unmittelbar unterstützenden deutschen Fürsorgeverband 
im übrigen Reichsgebiet selbstverständlich unbenommen, auf dem Dienstwege das 
Einverständnis des Reichsprotektors mit einer solchen Überführung herbeizuführen.

Eine Überführung nicht nach einer Gemeinde des Protektorats heimat
berechtigter deutscher Staatsangehöriger aus dem Protektorat in das übrige 
Reichsgebiet wegen Hilfsbedürftigkeit kommt rechtlich nicht in Frage, weil der 
Obcrlandrat zur Unterstützung jedes hilfsbedürftigen deutschen Staatsangehörigen, 
der in seinem Amtsbezirk den tatsächlichen Aufenthalt hat, endgültig zuständig 
ist; Ersatz der Kosten oder Übernahme des Hilfsbedürftigen kann er von einem 
Fürsorgeverband des übrigen Reichsgebiets nicht begehren, weil die Bestimmungen 
der Abschnitte C und D der FV., wie bereits erwähnt, in der öffentlichen Fürsorgt 
für deutsche Staatsangehörige im Protektorat nicht gelten. Jedoch kann es auch in 
den hier in Betracht kommenden Fällen mit Rücksicht auf die persönlichen Ver
hältnisse des Hilfsbedürftigen zweckmäßig erscheinen, ihn aus dem Protektorat in 
das übrige Reichsgebiet zu überführen. Für eine solche Überführung bedarf es der 
Zustimmung der beteiligten deutschen Fürsorgeverbände im übrigen Reichsgebiet, 
die von dem unterstützenden Oberlandrat in die Wege zu leiten ist.

Hilfsbedürftige deutsche Staatsangehörige im Ausland, die innerhalb des 
letzten Jahres vor dem Austritt aus dem Reichsgebiet ihren letzten gewöhnlichen 
Aufenthalt im Protektorat hatten oder die — falls ein solcher nicht gegeben ist 
bzw. die Abwesenheit aus dem Reichsgebiet länger als ein Jahr gedauert hat —den 
im Sinne des § 12 FV. maßgebenden Geburtsort im Protektorat haben, werden vom 
Oberlandrat in Brünn als Beauftragten des Reichsprotektors unter sinngemäßer 
Anwendung des Erlasses des RMdl. und des RAM. vom 23. 1. 1939 — V W I 46/38- 
7103 - und - II b 449/39 — befürsorgt. Wenn hiernach die Zuständigkeit des Ober
landrats in Brünn nicht gegeben ist, der Ort des maßgebenden früheren gewöhnlichen 
Aufenthalts oder der maßgebende Geburtsort aber im übrigen Reichsgebiet liegt, 
so ist jener deutsche Fürsorgeverband zur Unterstützung zuständig, der für ^en 
Hilfebedürftigen nach seiner Rückkehr in das Inland nach § 12 FV. endgültig tur- 
sorgcpflichtig wäre. Wenn ein Ort des maßgebenden früheren gewöhnlichen 
Aufenthalts oder ein maßgebender Geburtsort weder im Protektorat noch im 
übrigen Reichsgebiet vorhanden oder zu ermitteln ist, erklärt der Reichsminister 
des Innern auf Antrag entweder einen deutschen Landesfürsorgeverband oder, 
falls dies nach der besonderen Lage des Falles ausnahmsweise in Betracht kommt, 
einvernehmlich mit dem Reichsprotektor den Oberlundrat in Brünn für zuständig.

Aus dem Ausland in das übrige Reichsgebiet übertretende hilfsbedürftige 
j deutsche Staatsangehörige können in das Protektorat wcitergeleitet werden, sofern 
| nach dem Vorerwähnten der Oberlandrat in Brünn für die Gewährung einer Unter
stützung im Auslände zuständig gewesen wäre oder den Hilfsbedürftigen auch tat
sächlich während seines Aufenthalts im Ausland unterstützt hat oder wenn es wegen 
der besonderen Verhältnisse des Hilfsbedürftigen zweckmäßig erscheint, ihn in das 
Protektorat weiterzuleiten. Für diese Weiterleitung bedarf es in jedem einzelnen 
Falle der Zustimmung des Reichsprotcktors, die von dem unterstützenden Bezirks
fürsorgeverband an der Grenze über den Reichsministcr des Innern herbeizu
führen ist.

Der Durchführungserlaß enthält noch Vorschriften über die Finanzgebarung, 
insbesondere über Anforderung und Verwaltung der Mittel, Führung der Kassen
geschäfte bei den Oberlandräten und über die Abrechnung zwischen den Obcr- 
landräten und den örtlichen Dienststellen der NSV.

Die Erlassung von Vorschriften über das Prüfungsverfahren steht bevor. 
Es werden stichprobenweise Prüfungen der Gebarung bei allen Oberlandräten durch
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den Reichsprotektor sowie Prüfung durch den Rechnungshof des Deutschen Reiches 
in Aussicht genommen. Die Prüfung der Gebarung der örtlichen Dienststellen der 
NSV. auf dem Gebiete der öffentlichen Fürsorge wird voraussichtlich durch den 
Rechnungshof des Deutschen Reiches im Benehmen mit dem Reichsschatzmeister 
der NSDAP, erfolgen.

Es ist noch daraufhinzuweisen, daß auch die öffentliche Fürsorge für Volks
deutsche Angehörige fremder Staaten in allernächster Zeit durch einen 
ergänzenden Erlaß des Reichsprotektors in der gleichen Weise wie die Fürsorge 
für deutsche Staatsangehörige geregelt werden soll.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß die Erlasse des Reichsprotektors, die im 
Reichsministerium des Innern eingehend vorbereitet worden sind, den deutschen 
Staatsangehörigen im Protektoi^c dasjenige Maß an öffentlicher Fürsorge sichern, 
das die Fürsorgeverbände im übrigen Reichsgebiet den hilfsbedürftigen deutschen 
Staatsangehörigen gewähren. Damit ist zugunsten der deutschen Staatsangehörigen 
im Protektorat auf dem Gebiete des materiellen Fürsorgerechts, also des Teiles des 
deutschen Fürsorgerechts, auf den allein es entscheidend ankommt, hinsichtlich der 
praktischen Ausübung der Fürsorge die Rechtsangleichung durchgeführt.

Bewegung und Volk in der Wohlfahrtsarbeit

Aus der NSV.

/ u D Das erste Kriegswinterhilfswerk 1939/40 er-
\ W * brachte 681000000 RM, also 115MU1. mehr als
/ das WHW. im Vorjahre. Nach den Worten von

Dr. Goebbels bei der Eröffnung des zweiten 
Kriegswinterhilfswerks durch den Führer 
haben alle geopfert, und cs zeigte sich, wie sehr 
das deutsche Volk die mit dem Kriege ver
bundenen erhöhten sozialen Verpflichtungen 
anerkannt habe: Die Opfer von Lohn und Ge
halt seien gegenüber dem Vorjahr von 104 auf 
110 Millionen, die Ergebnisse der Rcichs- 
straßensammlungcn von 48 auf 84*/2 Millionen, 
des Tages der Wehrmacht von 6 auf 17% Mil
lionen, die Ergebnisse der Opfersonntage von 
50 auf 8IV2 Millionen RM gestiegen. Das Er
gebnis allein des Tages der Deutschen Polizei 
genügte, um 400 000 Säuglinge mit einer 
Säuglingsausstattung zu versehen.

Ein Rückblick auf die Kriegsarbeit der 
NS.-Volkswohlfahrt zeigt, daß der Krieg 
einzelne Probleme verstärkt in Erscheinung 
treten läßt, so die Betreuung der erwerbs
tätigen Frau und Mutter, die Fürsorge für 
die werdenden Mütter und Wöchnerinnen, 
die vorbeugende gesundheitliche Tätigkeit für 
Säuglinge und Kleinkinder, den Jugendschutz 
und die Jugendhilfe. Diese Fragen stehen 
wegen ihrer großen biologischen Bedeutung für 
das deutsche Volkstum im Mittelpunkt der 
Arbeit der nationalsozialistischen Volkspflcge. 
Hinzu kommt der umfassende vorbildliche 
Einsatz der NSV. beim Neuaufbau im Osten, 
bei der Rückwanderung der Volksdeutschen 
aus den großen Räumen des Ostens bis hin
unter in den Balkan. Auch im Elsaß und in 
Lothringen hat die NS.-Volkswohlfahrt den 
Aufbau der Volkspflcge bereits eingclcitct. 
Überall, wo Deutsche in Not waren, hat die 
NSV. geholfen. Dabei war inan immer be
strebt, die zur Linderung der größten Not ge

troffenen Sofortmaßnahmen möglichst bald 
durch einen systematischen Aufbau der Volks
pflegearbeit, insbesondere des Hilfswerkes 
„Mutter und Kind“, abzulösen. Neben dieser 
wesensgemäßen Tätigkeit hatte die NSV. auch 
noch den Auftrag erhalten, das Flüchtlings
hilfswerk in Belgien und Nordfrankreich zu 
organisieren. Man kann also behaupten, daß 
die Arbeit der NS.-Volkswohlfahrt im Kriege 
einen überdimensionalen Charakter ange
nommen hat.

Wie sehr sich die Arbeitsleistungen der NS.- 
Volkswohlfahrt für das deutsche Volk ge
steigert haben, davon geben die nachfolgenden 
Zahlen ein anschauliches Bild:
Hilfs- und Bera- 1938 1939 1940
tungsstellen ... 25 751 34 822 (Pla-

Bcsuche in den nung)
Hilfs- und Bera
tungsstellen .... 3852 160 4601 511 

Betreute werdende
Mütter und Wöch
nerinnen 
September ........ 20 145 23 707
Oktober.............. 25 388 26 553
November.......... 25 235 27 562
Dezember .......... 27 116 28 973
-Januar—De
zember .............. 285 351 314 342

Zahl der Fülle, in 
denen Haushalts
hilfe gewährt wur
de, im Monats
durchschnitt .... 10 471 15 192

Eingesetzte Haus
haltshilfen im Mo
natsdurchschnitt . 6 337 7 350

N SV.-Kindertages- 
stätten
Dauerkindertages
stätten ................ 5 216 8 122
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Emtekindertages-
stätten................ 5 613 7 211 8 100
Hilfskindergärten — 1 725 2 800

Mütterverschickung der NSV.
Januar bis 30. 6. 1940 (vorläufiges
Ergebnis) .......................................... 25 691

Kinderlandverschickung 
Januar bis 30. 6. 1940 (vorläufiges 
Ergebnis) ........................................... 171230
Die Hilfs- und Beratungsstellen haben sich 

also im Vergleich zu 1938 um fast 9000 erhöht. 
Bemerkenswert ist auch die fast 50%ige 
Steigerung der Fälle, in denen Haushaltshilfe 
gewährt wurde. Weiterhin ist auf die starke 
Zunahme der Kindertagesstätten hinzuweisen. 
Die Planung für 1940 sieht eine Steigerung der 
Dauerkindertagesstätten auf etwa 10 000 vor. 
Auch die hohe Zahl der Hilfskindergärten, 
deren Errichtung mit der Zunahme der Frauen
beschäftigung zusammenhängt, ist ein beacht
licher Erfolg.

Überall zeigt sich die Kraft des deutschen 
Sozialismus. Die freiwilligen Opfer des deut
schen Volkes haben die Steigerung der Lei
stungen der Volkspfiege im Kriege möglich 
gemacht. Aus dem Gesamtaufkommen des 
Kriegswinterhilfswerkes 1939/40 konnten für 
die vorbeugenden Wohlfalirtsarbeitcn der NSV. 
311 Millionen RM freigemacht werden. In 
erster Linie ist hierbei die Förderung des 
Kindergartenwesens zu nennen, dem gerade 
im Kriege eine große gesundheitsfördernde, er
zieherische und soziale Bedeutung zukommt. 
99 Millionen RM wurden hierfür angesetzt. 
Bei der großen Bedeutung der Tätigkeit der 
NS.-Schwestern und der Notwendigkeit eines 
weiteren Ausbaues des Schwesternwesens, ins
besondere für die Gemcindcstntioncu, wurden 
aus dem Aufkommen des ersten Kriegswinter
hilfswerkes zur Förderung dieses Aufgaben
gebietes 25 Millionen RM bereitgestellt. Die 
gleiche Summe ist für die Jugenderholungs
pflege der NSV. bestimmt. Hinzu kommen 
die umfassenden Maßnahmen auf dem Gebiete 
der vorbeugenden Gesundheitspflege, wie der 
Tuberkulosebekämpfung, der Rachitisbekämp
fung, der Bekämpfung der Zahnfäule durch 
den Einsatz der motorisierten Zahnstationen, 
der Röntgenreihenuntersuchungen. Für diese 
Zwecke wurden 14,7 Millionen RM bestimmt.

So hilft sich dos deutsche Volk selbst. Es 
wird dies auch weiter tun im zweiten Kriegs
winterhilfswerk. Es geht jetzt vor allem um 
die Betreuung jener Volksgenossen, die durch 
die Auswirkungen des Krieges in Not geraten 
sind, um den Ausbau der Volkspflege im Osten 
und im Westen, um die systematische Weiter
führung und Steigerung der vorbeugenden Ge
sundheitspflege für das ganze deutsche Volk 
und um die Stärkung unserer Jugend.

2. Kriegswinterhilfswerk 1940/41.
Der am 8. September 1940 durchgeführte 

L Opfersonntag im Kriegswinterhilfswerk 
1940/41 erbrachte noch bisher vorliegenden

Meldungen das Ergebnis von 22 412 092,88 RM. 
Im Vergleich zum 1. Opfersonntag des Kriegs
winterhilfswerks 1939/40 hat sich das Ergebnis 
um 10 946 416,37 RM, das sind rund 95,5%, 
erhöht.

Die am 21./22. September 1940 durchge
führte 1. Rcichsstraßensammlung im 2. Kriegs- 
winterhilfswerk 1940/41 erbrachte nach bisher 
vorliegenden Meldungen das Ergebnis von 
14 896 404.’8 RM.

Vom Kriegshilfswerk für das Deutsche Rote 
Kreuz.

Nach den bisher vorliegenden Meldungen 
erbrachte die am 3./4. August 1940 durch
geführte 5. Haussaimnlung für das DRK. 1940 
das Ergebnis von 38 598 004,31 RM.

Im Vergleich zum 5. Opfersonntag des 
Kriegs-WIIW. 1939/40 hat sich das Ergebnis 
um 24 701 923,77 RM, das sind rund 178%, 
erhöht.

Das Ergebnis der 4. Haussammlung ist da
mit um rund 1|4 Millionen RM gesteigert 
worden.

Die am 17./18. August 1940 durchgeführte 
2. Straßensammlung für das DRK. 1940 er
brachte nach den bisher vorliegenden Mel
dungen das Ergebnis von 26 888 016,42 RM.

Im Vergleich zur 1. Straßensammlung des 
Hilfswerkes für das DRK. hat sich das Er
gebnis um 3 848 410,09 RM, das sind rund 
16,7%, erhöht.

Die NS.-VolksWohlfahrt in Ostobcrschlesien.
In dem von den Polen besonders stark ver

nachlässigten Ostoberschlesien gibt es beute 
95 000 N SV.-Mitglieder, 508 Dauerkindergär
ten und 17 Dauerhorte, 2 Mütterheime, 1 Säug
lingsheim, 2 Jugenderholungsheime und 238 
Gemeindepflegestationen. Das sind Zeichen 
dafür, mit welchem Eifer und welcher Tatkraft 
die Arbeit geleistet wurde, um Hilfe zu bringen 
und Not zu lindem.

Die Betreuung straffälliger Jugendlicher.
Um die Arbeit der mit der Betreuung des 

Jugendstrafvollzuges befaßten Kräfte zu un
terstützen und gleichzeitig die Fürsorge für die 
Strafentlassenen jungen Gefangenen vorzube- 
rciten, hat der Rcichsminister der Justiz mit 
Rdverf. v. 19. 7.1940 - 4450 - III s 1 1245 - an- 
geordnet, daß die Aufnahme jedes männlichen 
oder weiblichen jungen Gefangenen in ein 
JugcndgciÜngnis dem Jugendamt, der NS.- 
Volkswohlfahrt und, wenn es sich um Gefan
gene unter 18 Jahren handelt, auch der Ge
bietsführung, die für den Heimatort des Ge
fangenen zuständig ist, unverzüglich anzu- 
zeigen ist. Damit Doppelbctreuungen ver
mieden werden, macht das Jugendamt der 
NS.-Volkswohll'ahrt und dem Jugendgelangnis 
Mitteilung, wenn es die Betreuung des ihm 
gemeldeten Gefangenen übernehmen will. Geht 
binnen fünf Tagen keine Nachrieht ein, so
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übernimmt die NS.-Volkswohlfahrt die Be
treuung des jungen Gefangenen durch die von 
ihr zu bestimmende Stelle (Jugendhilfe). So
fern der junge Gefangene nicht bereits durch 
die Anstaltsfürsorge in eine Arbeitsstelle ver
mittelt ist, übernimmt die Betreuungsstelle in 
Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt die Ver
mittlung. Auf die Fähigkeiten und Neigungen 
des zur Entlassung kommenden jungen Ge
fangenen ist dabei nach Möglichkeit Rücksicht 
zu nehmen. Die Betreuungsstelle sieht ihre 
oberste Aufgabe darin, den entlassenen jungen 
Gefangenen vor neuen Straftaten zu bewahren 
und ihn in die Volksgemeinschaft zurückzu- 
glicdcm. Bei den Ermittlungen und bei der 
Betreuung sind Maßnahmen zu vermeiden, die 
das Fortkommen des jungen Gefangenen oder 
Entlassenen gefährden. Ist das Elternhaus 
einwandfrei, so ist die Betreuung mit besonders 
großer Zurückhaltung durchzuführen.

Jungarbeiter und Jungarbeiterinnen im Schutze 
der NS.-Volkswohlfahrt.

Werktätige Jugendliche, bei welchen sich 
Anzeichen bemerkbar machen, die auf eine Ge
fährdung des Gesundheitszustandes oder auf ein 
Hcrabsinken der Leistungsfähigkeit hinweisen, 
und die liilfs- oder erholungsbedürftig sind, wer
den klimatisch günstig gelegenen Heimen zu
geführt, in denen sie wenigstens 3, nach Mög
lichkeit jedoch 4 Wochen Erholung finden 
können. Die Erfassung dieser Jugendlichen 
erfolgt in engster Zusammenarbeit mit der IIJ., 
dem Jugendamt der DAF., den Arbeitsämtern 
und den Betriebsjugcndwaltem. Bereits im 
vorigen Jahre konnten 20 000 Jugendliche 
untergebracht werden; in diesem Jahre werden 
es 26 700 sein. Der Erfolg dieser Verschickung 
wnr ein so guter, daß unverzüglich an den 
weiteren Ausbau dieser Erholungsmaßnahme 
gegangen werden soll. Im Heim selbst ist alles 
auf die Erholung abgesicllt. Spiel, Sport, 
Schulung usw. ordnen sich diesem Ziel unter. 
Die Anwendung der naturgegebenen Kur- und 
Heilmittel sowie zusätzlicher Stärkungsmittel 
(Vigantol, Lebertran, Traubenzucker) geschieht 
unter Aufsicht eines Heimarztes. Jedes Heim 
ist auf die Erfordernisse der werktätigen 
Jugendlichen eingestellt und unterscheidet sich 
wesentlich von den Gepflogenheiten anderer 
Heime.

Nach Beendigung der Verschickung gehen 
der zuständigen Stelle Gesundheitszeugnisse 
zu. Ebenso wird durch entsprechende Maß
nahmen nachgehender Fürsorge sowie durch die 
Abstellung wirtschaftlicher Notstände, die oft
mals die Ursache der Erholungsbedürftigkeit 
sind, ein möglichst guter Vcrschickungscrfolg 
erzielt.

700 Gesundhcitswagen in ostmärkischen Not
standsgebieten.

ln den Gebieten der Ostmark, die jahrzehnte
lang in der sozialen und medizinischen Be
treuung vernachlässigt worden sind, konnten 
bis jetzt über 700 Gcsundheitswngcn.eingcsctzt

werden, die in regelmäßigen Zeitabständen 
Ärzte, Schwestern und die wichtigsten. Medi
kamente auch in die entlegensten Walddörfer 
bringen. Unter den Wagen befindet sich auch 
ein Gesundheitswagen mit modernster Rönt
genanlage. Besondere Vorkehrungen wurden 
für Mütter, Säuglinge und Kleinkinder ge
troffen, da die Säuglingssterblichkeit hier noch 
immer über Rcichsdurchschnitt liegt.

Die Mutterschaftshilfe.
Das Hilfswerk „Mutter und Kind“ gibt die 

Einrichtung einer „Mutterschaftshilfe“ be
kannt. Die Mutterschaftsbilfe will bei der er
höhten Beanspruchung der Mutter für den 
Arbeitseinsatz in Stadt und Land jeder un
versorgten Mutter für die letzten Wochen der 
Schwangerschaft und für das Wochenbett eine 
geschulte Hilfskraft zur Verfügung stellen. Die 
Kräfte der Mutterschaftshilfe (Mutterschafts- 
helfcrinncn) kommen im Rahmen der NSV.- 
Haushaltsliilfe zum Einsatz. Die für die Land
frau cinzusctzenden Muttcrschaftshelferinncn 
erhalten eine besondere landwirtschaftliche 
Ausbildung. Die NS.-Velkswohlfahrt ist Trä
ger für den Einsatz der Mutterschaftshclferin. 
Der Einsatz erfolgt bei erbgesunden, rassisch 
wertvollen Familien, in denen vor und nach 
der Entbindung zur Entlastung der Mutter 
keine Hilfe, insbesondere auch keine Nachbar
schaftshilfe oder Verwandtenhilfe, vorhanden 
ist. In diesen Füllen ist der Einsatz nicht von 
der wirtschaftlichen Bedürftigkeit der Familien 
abhängig. Bei der Zuweisung wird stets darauf 
geachtet, daß es sich hier um eine vorbeugende 
Maßnahme im Interesse der Gesunderhaltung 
von Mutter und Kind handelt. Die Zuweisung 
einer Mutterschaftshelferin erfolgt in engster 
Zusammenarbeit mit Hebammen, Ortsfrauen- 
schaftslcitcrin und auf dem Lande mit Orts
bäuerin. Zum Einsatz kommen nur charakter
lich wertvolle, hauswirtschaftlich bzw. land
wirtschaftlich und sozialpolitisch geschulte 
Kräfte.

Im Jahre 1939 wurden durch das Hilfswerk 
„Mutter und Kind“ im Monatsdurchschnitt 
15 192 Haushalte unterstützt und dabei 7350 
Haushaltshilfen eingesetzt.

Aufbau der Kindergartenarbeit durch die 
NS.-Volkswohlfahrt.

Zur Erinnerung an die vor 100 Jahren er
folgte Gründung des ersten deutschen Kinder
gartens fand in Bayreuth am 23. Juni 1940 
eine Feierstunde statt, in der der Rcichsamts- 
leitcr Pg. Althaus vom Hauptamt für Volks
wohlfahrt, als Vertreter des Obcriiefehlslcitcrs 
Hilgen fehlt, und der Reichswalter des NSLB.. 
Guulciter Waechtler, einen Überblick über die 
Kindergartenarbeit gaben. Eine Ausstellung 
zeigte die Entwicklung der Arbeit vom ersten 
deutschen Kindergarten bis zur heutigen Zeit.

Die Reichsreferentin für Kindertagesstätten 
im Hauptamt für Volkswohlfuhrt, Pgn. Villnov,
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schreibt dazu im „NS.-Volksdienst“, 7. Jahrg. 
1940, Heft 7: „Wir sehen in Fröbcl nicht den 
gütigen Kindergärtner, sondern den völkischen 
Erzieher, der bahnbrechend die Idee der Klein
kindererziehung erstmalig herausstellte. Er war 
seiner Zeit in vielem voraus, daher konnte sein 
Werk nicht die Entwicklung nehmen, die er 
selbst anstrebte. So ist es zu erklären, daß 
erst im nationalsozialistischen Deutschland die 
Arbeit der Kindergärten ihre Ausweitung und 
Erfüllung gefunden hat. Es ist das große Ver
dienst der NS.-Volkswolilfahrt, diese entschei
dende Pionierarbeit geleistet zu haben.“

Die Ausweitung der Kindergartenarbeit 
kommt am sichtbarsten in der zahlenmäßigen 
und organisatorischen Entwicklung der Arbeit 
zum Ausdruck. Bestimmend für diese Ent
wicklung sind für die NS.-Volkswohlfahrt aus
nahmslos die politischen Erfordernisse gewe
sen. Galt es zum Beginn der Arbeit die Not
standsgebiete zu erschließen, so mußten im 
Laufe der Entwicklung die Kindergärten immer 
stärker eingesetzt werden zur Unterstützung 
wirtschaftspolitischer Maßnahmen im Vier
jahresplan. So entstanden unsere Einrich
tungen in den Industriegebieten schon vor 
Ausbruch des Krieges. So wuchsen unsere 
Erntekindergärten von Jahr zu Jahr und 
trugen durch ihre Entlastung der Landfrauen 
mit zur Sicherung der Emährungsfrcihcit des 
deutschen Volkes bei. Daneben wurde der 
Aufbau in den neuen Reichsgauen der Ostmark 
und des Sudetenlandcs vollzogen und dabei 
der Vereinheitlichung der Gesamtarbeit weit
gehend Rechnung getragen. Auch in den 
neuen ostdeutschen Reichsgebieten ist der

Aufbau der Kindergartenarbeit in vollem Um
fange in die Wege geleitet.

Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, 
daß unsere Kindergärten während des Krieges 
ihre besondere Bedeutung haben. Der Kinder
garten gehört heute zu den „kriegswichtigen“ 
Einrichtungen. Es ist daher eine Selbstver
ständlichkeit, daß der notwendige Bedarf an 
diesen Einrichtungen von der NS.-Volkswohl
fahrt erfüllt wird, soweit es nur irgend möglich 
ist. Am 15. Juni 1940 bestanden 8768 Dauer- 
und 2176 Hilfskindergärten. Gerade die Zahl 
der Hilfskindergärten zeigt am deutlichsten, 
wie weit verzweigt das Netz unserer Kinder
gärten ist. Der Höchststand der Erntekinder
gärten im Jahre 1939 betrug 7211 Einrich
tungen. Er wird eine wesentliche Steigerung 
erfahren.

Der Umbruch der Arbeit, den wir als wich
tigste Aufgabe betrachten, steht noch im An
fang. Diese Arbeit muß organisch wachsen, 
soll sie Bestand haben. Sie ist die Gemein
schaftsaufgabe aller deutschen Gaue. Ent
sprechend dieser Struktur hat jeder Gau seinen 
Anteil an der Lösung dieser Aufgabe geleistet 
und auch in Zukunft weiter zu leisten. Aus 
den Erfahrungen und der Arbeit aller wird 
sich immer vollkommener der neue deutsche, 
unser N S.-Volkswohlfahrt-Kindergarten her
ausheben. Ist doch der Kindergarten über
haupt die erste nationalsozialistische Entwick
lungsstufe, durch die die heranwachsende Ge
neration hineinwächst in die große deutsche 
Volksgemeinschaft und in die Aufgaben, die 
diese Gemeinschaft und das Großdculsche 
Reich jedem einzelnen stellen wird.

Wolilfahrtsarbeit der deutschen Gemeinden

Richtsätze und gehobene Fürsorge.
Im Rahmen einer umfassenden Abhandlung 

über „Probleme der Kriegs- und Nachkriegs
fürsorge“ in der Nr. 15 der Zeitschrift „Die 
nationalsozialistische Gemeinde“ vom 1.8.1940 
führt Stadtrnt Dr. Dr. Plnnk, Beigeordneter 
der Stadt Nürnberg, folgendes aus:

„Eine weitere Frage, die uns gegenwärtig 
schon entgegentritt, noch mehr aber schon 
bald nach Kriegsende uns wird beschäftigen 
müssen, ist die, wie die Richtsätze in der all
gemeinen Fürsorge der Wohlfahrtsämter zu 
gestalten sein werden. Diese Frage wurde in 
den letzten Monaten wiederholt, gelegentlich 
*ogar schon in der Zeit vor dem Kriege auf
geworfen, und zwar mit dem Hinweis darauf, 
daß die sog. Richtsätze der offenen Fürsorge 
meist schon seit einer Reihe von Jahren un
verändert geblieben seien, obwohl der Lcbcns- 
bnltungsindex im Laufe der Jahre gestiegen 
»ei. Ich möchte eine überstürzte Lösung dieser 
l'rage deshalb nicht empfehlen, weil erfah
rungsgemäß das Richtsatzsystcm der Wohl
fahrtsämter von jeher in einem gewissen

organischen Zusammenhang mit den Löhnen 
sowie mit den Unterstützungssätzen der Ar
beitslosenversicherung steht. Es würde sich 
auch schlecht mit den Grundsätzen des Lohn- 
und Prcisstops vertragen, denjenigen Bar
betrag, der den Mindestbetrag für den sog. 
notwendigen Lebensbedarf darstcllcn soll, nun
mehr generell zu ändern beziehungsweise zu 
erhöhen. Damit soll aber nicht gesagt werden, 
daß auf der ganzen Linie mit unabänderlicher 
Starrheit an den bisher bezahlten Untcr- 
stützungsbarbeträgen festzuhalten ist. Das 
Wort Richtsatz sagt ja deutlich genug, daß 
es sich nicht um Höchstsätze, sondern nur um 
sog. Angcmcssenheitsbcträgc handelt, also 
durchaus die Möglichkeit besteht, im Einzel
falle über diese Beträge hinauszugehen, sei es 
durch fortlaufende Erhöhung einer Unter
stützung oder durch einmalige Beihilfen. Das 
nach wie vor bestehende System der Miet
beihilfen bietet ebenfalls eine Handhabe, zu 
den Barbeträgen des Richtsatzes im Einzel- 
fnllc noch zusätzliche Hilfen zu gewähren. 
Vordringlicher ist diese Überlegung, ob die
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gegenwärtig nach dem Richtsatzsystem ge
währten Barbeträge noch ausreichen, bezüglich 
der Kindersätze. Hier liegen ja die Verhält
nisse leider vielfach noch so, daß die von den 
einzelnen Bezirksfürsorgeverbänden gewährten 
Kindersätze der Höhe nach recht verschieden 
sind. Überall da, wo ein Vergleich der für 
die Beschaffung des Markenbedarfs aufzu
wendenden Beträge mit den z. Z. gezahlten 
Kindersätzen ergibt, daß diese Sätze nur 
knapp oder überhaupt nicht ausreichen, muß 
der Kindersatz ausreichend erhöht oder zu
mindest einstweilen durch laufende Beihilfen 
aufgestockt werden; denn in der Kinderfür
sorge muß doch auf der ganzen Linie der Ge
sichtspunkt ausschlaggebend sein, dem Kinde 
eine derart ausreichende Hilfe zuteil werden 
zu lassen, daß körperliches Gedeihen, Aus
bildung und berufliches Fortkommen gewähr
leistet werden. Es kann also unter keinen 
Umständen angehen, bei der Berechnung der 
Kindersätze etwa auch den sog. Entbehrungs
faktor mit einzukalkulieren, den man bei der 
Festsetzung der Richtsätze bisher in Rechnung 
zu stellen pflegte.

Mit der Richtsatzgestaltung hängt auch fol
gende Frage eng zusammen: Ist es weiterhin 
notwendig, den bis jetzt überall bestehenden 
Unterschied zwischen allgemeiner und ge
hobener Fürsorge bcizubehalten ? Man muß 
sich doch vor Augen halten, daß sich seit dem 
Inkrafttreten der Reichsfürsorgepflichtver
ordnung die Zusammensetzung der von den 
Wohlfahrtsämtern unterstützten Personen
gruppen mehr und mehr geändert hat. Es 
geht auch m. E. heute nicht mehr an, Unter
schiede zu machen, wie sie in den ersten 
Jahren der Einführung der sog. „gehobenen“ 
Fürsorge maßgebend waren. Die damals ge
machten Unterscheidungen gingen zum Teil 
doch noch auf Gedankengänge der früheren 
Armenpflege zurück, zum andern wurden sie 
dadurch hervorgerufen, daß Gruppen in die 
Fürsorge der Wohlfahrtsämter aufgenommen 
wurden bzw. aufgenommen werden mußten, 
die der öffentlichen Unterstützung eigentlich 
nicht überantwortet werden sollten, das sind 
die Klein- und Sozialrentner. Diese Gruppen 
fielen der öffentlichen Fürsorge — damals — 
als Opfer der Geldentwertung anheim, weil 
die von ihnen während der Jahrzehnte eines 
arbeitsreichen Lebens geschaffenen Rücklagen 
für die Zeit des Alters und der Arbeitsunfähig
keit dahingeschwunden waren. Außerdem ist 
zu berücksichtigen, daß die große Menge der 
arbeitseinsatzfähigen Volksgenossen nach der 
grundsätzlichen Neuregelung vom September 
19391) im Falle der Beschäftigungslosigkeit 
ihre Unterstützung nicht mehr von den Wohl
fahrtsämtern, sondern von den Arbeitsämtern 
bezieht. Wer als nicht mehr arbeitseinsatz
fähig anzusprechen ist und mangels anderer 
Hilfe vom Wohlfahrtsamt unterstützt werden 
muß, ist deswegen noch lange nicht als einer

l) DZW. XV S. 305.

gehobenen Fürsorge unwürdig zu bezeichnen. 
Eine Art Klassenfürsorge läßt sich auch nicht 
mehr mit der Unterscheidung vereinbaren, die 
im nationalsozialistischen Staat für die Be
wertung des zu unterstützenden hilfsbedürf
tigen Volksgenossen vor allem maßgebend ist, 
nämlich: ob er gemeinschaftswillig, gemein- 
schaftsbcjahcnd ist und diese seine Einstellung 
schon durch eine Betätigung, die für Gemein
schaft und Volkswirtschaft produktiv ist, unter 
Beweis gestellt hat bzw. unter Beweis stellen 
will «der ob das Gegenteil, ganz oder über
wegend, der Fall ist.

Ich bin deshalb der Meinung, daß bei einer 
künftigen Neuregelung der Fürsorgerichtsätze 
für eine Unterscheidung zwischen allgemeiner 
und gehobener Fürsorge kein Raum mehr sein 
sollte und die noch in der allgemeinen Fürsorge 
befindlichen Gruppen in die gehobene Fürsorge 
überführt werden sollten, soweit sie nicht nach 
eingehender Prüfung ausdrücklich als unwirt
schaftlich, d. h. als gemeinschaftsvemcinend, 
anzusprechen sind. Dadurch würde sich eine 
gewisse Erhöhung der Richtsätze, von deren 
Notwendigkeit schon oben gesprochen wurde, 
gewissermaßen von selbst ergeben. Dadurch 
würde auch endgültig mit den Gedanken
gängen aufgeräumt werden können, die man 
jetzt gelegentlich immer noch wahrnehmen 
kann, daß die unter der allgemeinen Fürsorge 
befindlichen Volksgenossen den früheren Ar
menpfleglingen oder gar den Unwirtschaftlichen 
nahestehen. Wir würden dann also nur noch 
eine allgemeine Fürsorge haben und daneben 
bzw. darunter eine Fürsorge für Unwirtschaft
liche, die nur das zum Leben Unerläßliche zu 
geben brauchte.“

Einheit der Familicnfürsorge.
Im Rahmen einer umfassenden Abhandlung 

über „Probleme der Kriegs- und Nachkriegs
fürsorge“ in der Nr. 15 der Zeitschrift „Die 
nationalsozialistische Gemeinde“ vom 1.8.1940 
führt Stadtrat Dr. Dr. Plank, Beigeordneter 
der Stadt Nürnberg, folgendes aus:

„Zu den Fürsorgeproblemen, die einer be
friedigenden Lösung in der Nachkriegszeit 
harren, gehört noch die Wahrung der Einheit 
der Familienfürsorge. Die Vorteile einer auf 
den Gebieten der Gesundheits-, Jugend- und 
wirtschaftlichen Fürsorge gewährleisteten ein
heitlichen Betreuung der Familiengemeinschaft 
durch ein und dieselbe entsprechend vorgebil
dete und erfahrene Kraft sind durch jahr
zehntelange Erfahrungen schon so eindeutig 
erprobt und in Wort und Schrift so oft schon 
betont worden, d*\ß cs sich erübrigen dürfte, 
hierüber noch nähere Ausführungen zu machen. 
Das Eigenartige an diesem Fragenkomplex ist 
aber zur Zeit, daß trotz der allgemeinen Er
kenntnis der Notwendigkeit und unverkenn
baren Vorteile dieses Systems im praktischen 
Vollzug gleichwohl da und dort noch eine recht 
bedauerliche Zersplitterung herrscht, die mit 
den Forderungen einer planmäßigen Fürsorge, 
eines rationellen Kräftecinsatzes und einer
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möglichsten Geschäftsvereinfachung nii 
einbar ist. Man kann sich des Ein

y nicht ver
einbar ist. Man kann sich des Eindruckes 
nicht erwehren, daß hier die Rücksicht auf 
das sog. Prestige des einzelnen Amtsträgers 
vielfach leider noch über die Forderungen der 
Praxis gestellt wird. Wie auch immer Orga
nisation und Trägerschaft der Gesundheits
ämter sich in der Zukunft gestalten mögen, 
so müßte doch bei gegenseitigem gutem Willen 
durch Vereinbarungen oder, wenn es nicht 
anders geht, durch entsprechende Anordnun
gen der Aufsichtsbehörden erreicht werden 
können, daß möglichst nur ein Fürsorgeorgan 
die zu betreuende Familie besucht, gleich
gültig, ob es sich nun um einen Werbebesuch 
für die Säuglingsfürsorge, um die Ermittlung 
in einer Fürsorgeerziehungssacho oder um die 
Erhebung wegen einer wirtschaftlichen Unter
stützung handelt. Gerade in den zurücklie
genden Kriegsmonaten wurden in der Heimat 
und im besetzten Gebiet Zweckmäßigkeit und 
Produktivität der Einheitlichkeit der Fa
milienfürsorge in tausend und aber tausend 
Fällen in der praktischen Fürsorgearbeit so 
schlagend bewiesen, daß für diese noch nicht 
endgültig entschiedene Frage des Fürsorge
vollzugs in der bevorstehenden Nachkriegszeit 
eine alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung 
erwartet werden muß. Und diese Lösung kann 
nicht unter dem Gesichtswinkel der einzelnen 
Ämter oder Organisationen erfolgen, sondern 
nur vom Standpunkt der fürsorgebedürftigen 
Familie aus, an der sich jede Zersplitterung 
des Fürsorgevollzugs als persönliche Belästi
gung, aber auch als Beeinträchtigung des An
sehens öffentlicher Maßnahmen auswirken 

\ muß. Nur dann wird dem Grundsatz der 
Totalität auch bei der Betreuung der kleinsten 
Zelle der Volksgemeinschaft, der Familie, 
Rechnung getragen sein.“

Erstattung von Anstaltskosten für Familien- 
untcrhaltsbezielier.

(Aus einer Dienstanweisung der Stadt Berlin 
vom 15. 8. 1940.)

(1) Bei Unterbringung von FU.-Beziehem 
in städtischen Krankenhäusern, Heil- und 
Pflcgeanstalten, Hospitälern, Heimen, Waisen
häusern usw. sind diese Insassen nicht als 
Wohlfahrtskranke, sondern als Selbstzahler 
auch dann zu führen, wenn ein Kostenvorschuß 
für 6ie nicht geleistet wird. In diesen Fällen 
ist eine Aufnahincanzeigc (Vordruck Wohl VB 
El) der zuständigen FU.-Äbtcilung unverzüg
lich zuzuleiten, die der in Frage kommenden 
Anstalt zu bestätigen hat, daß es sich bei der 
Unterbringung um einen Angehörigen eines 
zum Wehrdienst oder Arbeitsdienst usw. Ein
berufenen (Gruppe FU.) handelt, für den die 
ungedeckten Kosten bis zur Entlassung des 
zum Heeres- usw. Dienst Einberufenen die 
Abteilung für Familienunterhalt zu tragen hat. 
Die Aufnahmeverhandlung (Wohl VB E 2) ist 
der FU.-Abteilung zu übersenden, sobald ct- 
wuige Ansprüche gegen Dritte von der Anstalt

gesichert sind oder feststeht, daß solche An
sprüche nicht bestehen. Bei den Anstaltsauf
nahmen ist sofort festzustellen, ob es sich um 
FU.-Bezieher handelt. Etwa von Anstalten 
beim Wohlfahrts- und Jugendamt für FU.- 
Bezieher eingehende Anträge auf Kostenüber
nahme sind an die Abteilung für Familien
unterhalt weiterzuleiten.

(3) Wenn zur Wehrmacht usw. Einberufene 
während der Anstaltsunterbringung ihrer Fa
milienunterhalt beziehenden Angehörigen aus 
dem Heeresdienst entlassen werden, hat die 
Abteilung für Familienunterhalt der in Frage 
kommenden Anstalt mitzuteilen, bis zu wel
chem Tage die Anstaltskosten aus Mitteln des 
Familienunterhalts getragen werden. Darauf
hin hat die Anstalt der Abteilung für Familien- 
unterhalt die Kostenrechnung zu übersenden 
und den neuen Kostenträger zu ermitteln. 
Falls nach der Einstellung des Familienunter
halts die öffentliche Fürsorge eintreten muß, 
hat die Anstalt dem zuständigen Wohlfahrts
und Jugendamt Abschrift der Aufnahmever
handlung zu übersenden.

Zusammenarbeit zwischen der Stadt Berlin und 
dem Deutschen Roten Kreuz auf dem Gebiete 

der Krankenbeförderung.
Durch Vereinbarung zwischen dem Ober

bürgermeister und dem Deutschen Roten 
Kreuz — Landesstelle III — ist das Kranken
transportpersonal des Rettungsamts dem Deut
schen Roten Kreuz korporativ angeschlossen 
worden und versieht seinen Dienst in der 
Dienstkleidung des Deutschen Roten Kreuzes.

In der Durchführung des Krankentransport
dienstes in Berlin durch das Rettungsamt und 
in dessen bisherigen Rechts-, Besitz- und Be
fehlsverhältnissen sowie seiner Organisation ist 
hierdurch keine Änderung eingetreten.

Die Krankenwagen des Rettungsamts führen 
nunmehr das rote Kreuz.

Beseitigung des Wandererunwesens in der 
Ostmark.

Die Hcrbergsprotokolle und Monatsabrech
nungen der Gemeinden über den Verpflegungs
aufwand für Wanderer ließen ersehen, daß in 
den „Herbergen“ der Ostmark noch viele 
Männer aller Berufsgruppen, Arbeiter, An
gestellte, Ungelernte unsteten Aufenthalts im 
Alter von 28 bis 50 Jahren zu jeder Jahreszeit 
von Ort zu Ort wandern, denen neben einer 
Berufsarbeit der feste Wohnsitz ebenso fehlt 
wie die Mittel zur Beschaffung des notwendigen 
Lebensbedarfs, Unterkunft, Nahrung, Klei
dung. Es läßt sich schwer prüfen, ob diese 
obdachlosen Ortsfremden aus Gewohnheit 
„hilfsbedürftige Wanderer“ oder 
Arbeitslose“ sind. Es galt zu pr 
die keiner organisierten, arbcitsvcrmittelnden 
Wandererfürsorge unterliegen, voll oder zum 
Teil arbeitscinsatzfüliig und willens sind, unter 
allen Umständen das seitherige Wanderleben

„wandernde 
üfen, ob sic.
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und das meist damit verbundene Hausbetteln 
aufzugeben. Das Wanderleben machte diese 
Männer zu Sondergängern, die nicht mehr 
Glieder des Staates, der Gesellschaft, der Fa
milie, nur lediglich Nutznießer der Wohlfahrts
einrichtungen der Gemeinschaft sind. Diesen 
Tatenlosen, unter denen sich auch ein Teil 
Asoziale, Verwahrloste, oft auch Seuchen
träger, Trinker, körperlich und geistig Minder
wertige befindet, die sich nach # einer be
stimmten Route als Plage der Einwohner um 
Steuerzahlung und Unterhaltsleistung gegen
über Angehörigen drücken, fehlt der richtige 
Lebensrhythmus, sie sind wurzellos, ohne 
Willen zur Selbsthilfe, sie begnügen sich schon 
lange mit der primitivsten Lebensführung und 
haben keinen Anteil am Zeitgeschehen.

Der Rcichsstatthalter von Oberdonau in 
Linz stellte — bewußt in das unproduktive 
Eigenleben dieser Volksgenossen eingreifend — 
für seine 14 Landkreise den Grundsatz auf, 
daß die Entgegennahme von Obdach und 
Natural Verpflegung ohne Auswertung der Ar
beitskraft besonders in Kriegszeiten nicht mehr

angebracht ist, weil jede nur einigermaßen ein
satzfähige Arbeitskraft dringend benötigt wird. 
Es galt, einen Großteil der bisher wandernden 
Volksgenossen durch Einfügung in die Wirt
schaft wieder zu mitschaffenden, selbstverant
wortlichen, gemeinschaftsbewußten Gliedern 
zu machen. Die Rüstigeren aber nahm vorweg 
das Arbeitsamt auf zur individuellen Vermitt-

sal

lung in geeignete Arbeitsplätze. Die nicht mehr 
einsatzfähigen Wanderer erhielten nach Weg
nahme der Wanderpapiere usw. Anweisung, 
sich sofort einen ständigenWohnsitz zu suchen, 
und beziehen im Unterkunftsort ihre Fürsorge
unterstützung, wenn ihnen nicht die Sozial
rente vom Versicherungsträger zusteht. Weiter
hin wurde eingegriffen durch Bewahrung der 
unselbständigen alten, nicht mehr erwerbs
fähigen Wanderer in Heimen, Aufnahme der
jenigen in Pflegeanstalten, deren körperlicher, 
geistiger, sittlicher Zustand besonderer Maß
nahmen bedarf, und durch Überführung der 
halben Kräfte in Arbeitskolonien, schließlich 
durch Einweisung der Landstreicher in Arbeits
häuser. Alfred Mühlberg.

Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Staates 
(Reich und Iiänder)

Winterhilfswerk 1940/41.
RdErl. d. RMdl. v. 13. 8. 1940 — Ve 16/40 — 

9335 — (RMBliV. S. 1676 a):
(1) Die Mittel für das Winterhilfswerk des 

Deutschen Volkes 1940/41 werden in der 
gleichen Weise wie im Vorjahr aufgebracht. 
Die Ruhegeld- und Rentenempfänger werden 
an das Abzugsverfahren angeschlossen. Für 
die Beteiligung der Beamten, Angestellten, 
Arbeiter, Ruhegeld- und Rentenempfänger der 
öffentlichen Verwaltung gelten folgende Richt
linien:

1. Das Winterhilfswerk beginnt in diesem 
Jahr mit dem 1. 9. 1940 und wird bis zum 
31. 3. 1941 durchgeführt. Monatstürplaketten 
werden nicht ausgegeben.

2. Der Lohn- und Gehaltsabzug für das 
Winterhilfswerk wird nach der bisherigen Lohn
steuer berechnet. Die Kriegszuschläge bleiben 
also bei der Berechnung außer Ansatz.

3. Beamte, Angestellte und Arbeiter, Ruhe
geld- und Rentenempfänger, welche sich am 
WHW. beteiligen, weisen die für die Aus
zahlung der Dienstbezüge zuständigen Kassen 
(Zahlstellen) an, die Spende zum WHW., ab
gerundet auf Yjo RM, cinzubehaltcn und dem 
WHW. (Gaubeauftragten) zuzuführen. So
weit die Besoldungen durch zentrale Besol- 
dungskassen gezahlt werden, sind die Spenden 
an denjenigen Gaubeauftragten abzuführen, 
in dessen Geschäftsbereich die zentrale Be

soldungskasse ihren Sitz hat. Ein Muster für 
die Anweisung ist nachstehend1) abgedruckt.

4. Die Einsichtnahme in den WHW.-Ab- 
zugslistcn ist Personen, die nicht mit der 
Gehalts- und Lohnzahlung befaßt sind, nicht 
gestattet.

5. Die Beiträge für die NSV. werden während 
der Dauer des WHW. nicht ermäßigt.

(2) Ich ersuche, den vorstehenden RdErl. 
allen Beamten, Angestellten und Arbeitern, 
Ruhegeld- und Rentenempfängern Ihres Ge
schäftsbereichs beschleunigt bekanntzugeben.

Ehrung der für das Vaterland Gefallenen und 
Pflege der Erinnerung an die Waffentaten des 

Großdeutscheu Freihcitskampfcs.
RdErl. d. RMdl. v. 17. 9. 1940 — V a 75011/40- 

1807 — (RMBliV. S. 1863):
(1) Die Ehrung der für das Vaterland Ge

fallenen und die Pflege der Erinnerung an die 
glänzenden Waffentuten des Großdeutschen 
Freiheitskampfes wird die vornehmste Ehren
pflicht des deutschen Volkes nach diesem 
Kriege sein. Der Führer wird der würdigen 
Ausgestaltung der Ehren- und Erinnerungs
male seine besondere Aufmerksamkeit zu- 
wenden. Die Zeit für die Errichtung solcher 
Male erachtet der Führer jedoch noch nicht für 
gekommen. Der Führer hat daher, meiner An-

*) Hier nicht mit abgedruckt.

182



regung entsprechend, angeordnet, daß alle 
Planungen und Maßnahmen auf diesem Gebiet 
einstweilen zurückgestellt werden.

(2) Ich gebe den Gemeinden und Gemeinde
verbänden hiervon mit dem Ersuchen um 
genaueste Beachtung Kenntnis.

Berufsberatung von Wehrmachtsangehörigen, 
die als dienstunfähig entlassen werden sollen.
Erl. d. RAM. v. 7. 8. 1940 — Va 6132/4 — 

(Reichsversorgungsbl. S. 62):
In den in meinem Erlaß vom 8. Januar 1940 

— Va 5316/4 — (Runderlaß ARG. 74/40) be
kanntgegebenen Richtlinien über den Arbeits
einsatz der Versehrten Wehrdienst- und Ein
satzbeschädigten ist von einer genauen Ab
grenzung der Arbeitsgebiete der beteiligten 
Dienststellen (W ehrmach tsfürsorgeoffiziere, 
Hauptfürsorge- und Fürsorgestellen, Landes
arbeitsämter und Arbeitsämter) Abstand ge
nommen worden. Der Erlaß hat aber, wie 
sich aus seinen Anlagen (Richtlinien des Ober
kommandos der Wehrmacht vom 27. Novem
ber 1939 und Runderlaß des Reichsarbeits
ministers und des Reichsministers des Innern 
vom 7. Dezember 19391)) ergibt, an den Auf
gaben der Hauptfürsorgcstellen und Fürsorge- 
steilen auf dem Gebiete der sozialen Fürsorge 
und des Schwerbeschädigtengesetzes nichts 
geändert. Die wichtigsten Grundsätze für die 
Zuständigkeit und das Zusammenwirken der 
an der Betreuung der Wehrdienst- und Einsatz
beschädigten beteiligten Dienststellen sind in 
den genannten Richtlinien des Oberkomman
dos der Wehrmacht und in dem Runderlaß 
vom 7. Dezember 1939 näher dargclegt. Diese 
Bestimmungen sind nach wie vor maßgebend. 
Auf die Abs. 2 und 3 des Runderlasses vom 
7. Dezember 1939 weise ich besonders hin. Da 
sich auf Grund der bisherigen Erfahrungen in 
der Durchführung des Einsatzes die Heran
ziehung erfahrener Berufsberater der Arbeits
ämter besonders bewährt hat, hat mich das 
Oberkommando der Wehrmacht gebeten, die 
Beteiligung dieser Berufsberater in allen in 
Betracht kommenden Fällen sicherzustellen.

Ich ordne daher im Rahmen der Bestim
mungen des Runderlasses ARG. 74/40 fol
gendes an:

In allen Fällen, in denen die Unterbringung 
der Versehrten Wehrdienst- und Einsatz
beschädigten durch das Arbeitsamt erfolgt und 
in denen der Versehrte nicht in seinen allen 
Beruf zurückgeführt werden kann oder Zweifel 
bestehen, ob diese Zurückführung möglich ist, 
ist ein Berufsberater heranzuziehen. Dieser ist 
alsdann für die Erledigung des Falles ein
schließlich der Unterbringung verantwortlich.

Das Landcsarbcitsanit bestimmt für diese 
Aufgabe besonders geeignete Fachkräfte, die 
dafür — gegebenenfalls im Stützpunktver
fahren — ständig zur Verfügung 6tehen. Es 
sind solche Fachkräfte auszuwählen, die über

l) DZW. XV S. 395.

eine besonders reiche Erfahrung auf ihrem 
Arbeitsgebiet verfügen und nach Möglichkeit 
Frontkämpfer des Weltkrieges oder des jetzigen 
Krieges gewesen sind. Für diese Aufgabe sind 
alle zur Verfügung stehenden Hilfsmittel ein
schließlich der psychologischen Eignungsunter
suchungen einzusetzen.

Für die Berufsberatung der Versehrten Wehr
dienst- und Einsatzbeschädigten gelten die 
Richtlinien des in meinem Runderlaß ARG. 
74/40 bekanntgegebenen Merkblattes. Oberster 
Grundsatz muß sein, mit allen Mitteln die 
Unterbringung des Versehrten in seinem alten 
oder möglichst in einem artverwandten Beruf 
zu erreichen, wo der Versehrte seine bisherigen 
Berufserfahrungen verwerten kann. Die Unter
bringung in einem neuen Beruf mit Hilfe einer 
Umschulung muß auf dringende Ausnahme
fälle beschränkt bleiben. Dabei soll nicht die 
augenblickliche Arbeitslage oder der Wunsch 
des Versehrten, einen gerade im Augenblick 
begehrenswerten Modeberuf zu ergreifen, maß
gebend sein für die Zuführung an einen Arbeits
platz, sondern das Gesamtwohl und die Eig
nung des Versehrten selbst.

Die bereits bestehende enge Zusammenarbeit 
zwischen den Wehrmachtsfürsorgeoffizieren 
und den Berufsberatern ist weiterhin zu för
dern; das gleiche gilt für die Zusammenarbeit 
mit den Hauptfürsorge- und Fürsorgestellcn. 
Die Mitwirkung der Hauptfürsorgestelle — in 
der Ostmark des Versorgungsamtes — bei der 
Entscheidung über den Arbeitseinsatz oder 
über die Notwendigkeit einer Umschulung von 
Wehrdienst- und Einsatzbeschädigten, die 
des Schutzes des Schwerbeschädigtengesetzes 
bedürfen, bleibt hierdurch unberührt.

Die Präsidenten der Landesarbeitsämter 
bitte ich, mir über die bisher von ihnen ge
machten Erfahrungen auf diesem Gebiet zu 
berichten und dabei die Namen der von ihnen 
beauftragten Berufsberater unter Angabe des 
Arbeitsamts und der von ihnen betreuten Be
zirke mitzuteilen. Termin: 15. September 1940.

Verordnung über Berufsfürsorge für entlassene 
Soldaten und männliche Angehörige des Reichs
arbeitsdienstes im und nach dem Kriege1). 

Vom 18. September 1940 (RGBl. I S. 1241):
In Anerkennung der hervorragenden Lei

stungen der siegreichen Wehrmacht im Kriege 
und um den Soldaten einen Teil der Dankes
schuld der Nation abzustatten, soll die Berufs
fürsorge für Soldaten und männliche Ange
hörige des Reichsarbeitsdienstes über die bis
herigen Vorschriften hinaus erweitert werden.

Der Ministerrat für die Reichsverteidigung 
verordnet daher mit Gesetzeskraft:

l) Hierzu als Anlage „Richtlinien über Be
rufsfürsorge für entlassene Soldaten, männliche 
Angehörige des Reichsarbeitsdienstes usw. im 
und nach dem Kriege“.
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§ 1
Für Soldaten und männliche An

gehörige des Reichsarbeitsdienstes
(1) Auf alle Soldaten und männlichen An

gehörigen des Reichsarbeitsdienstes, die wäh
rend des Krieges und später bei der Über
leitung in das Friedensverhältnis in Ehren ent
lassen werden und sich nicht in einem Beschäf
tigungsverhältnis befinden, das auf Grund des 
§ 1 der Verordnung zur Abänderung und Er
gänzung von Vorschriften auf dem Gebiete des 
Arbeitsrechts vom 1. September 1939 (Reichs- 
gesetzbl. I S. 1683) fortbesteht, sind die §§ 2 
bis 6, 8 bis 11 und 13 bis 18 der Verordnung 
über Fürsorge für Soldaten und Arbeitsmänner 
in der Fassung vom 29. Dezember 1937 
(Reichsgesetzbl. I S. 1417)* I. 2) sinngemäß anzu
wenden. Soweit Ansprüche aus dem Beschäf
tigungsverhältnis von der Dauer der Betriebs
zugehörigkeit abhängen, wird über die Be
stimmung des § 3 der Verordnung über Für
sorge für Soldaten und Arbeitsmänner hinaus 
außer der Zeit des erfüllten Wehr- und Reichs
arbeitsdienstes auch die Zeit, die im letzten 
Beschäftigungsverhältnis zu berücksichtigen 
war, auf die Dauer der Betriebszugehörigkeit 
angerechnet; im übrigen bleibt § 3 Abs. 2 der 
Verordnung unberührt.

(2) Die §§ 1 und 7 der Verordnung über Für
sorge für Soldaten und Arbeitsmänncr gelten 
insoweit nicht, als die Vorschriften der §§ 1 
und 2 der Verordnung zur Abänderung und 
Ergänzung von Vorschriften auf dem Gebiete 
des Arbeitsrechts eingreifen.

(3) Versehrten ist erhöhte Berufsfürsorge 
zuzuwenden. Wenn es nötig ist, sind sie vor 
dem Arbeitseinsatz zu schulen. Die rechtzeitige 
Schulung Versehrter Soldaten vermitteln die 
Wehrmachtfürsorgeoffizierc, für Versehrte des 
Reichsarbeitsdienstes die Arbeitsgauführer. 
Nach der Schulung sind die Versehrten nach 
Möglichkeit in solche Arbeitsplätze einzu
weisen, in denen sie mindestens ihr früheres 
Arbeitseinkommen erreichen. Gelingt das in 
Einzelfällen nicht, so ist durch Fürsorge nach 
Maßgabe noch zu erlassender Bestimmungen 
zu helfen.

§ 2Für Ergänzungsbeamte der Wehr
macht

Die Vorschriften des § 1 gelten auch für die 
Ergänzungsbeamten der Wehrmacht.

§ 3
Durchführung und Ergänzung der Ver
ordnung sowie sinngemäße Anwendung 

auf andere Personenkreise
(1) Der Chef des Oberkommandos der Wehr

macht erläßt im Einvernehmen mit den zu
ständigen Reichsministern die zur Durch
führung und Ergänzung dieser Verordnung er
forderlichen Rechts- und Vcrwaltungs Vor
schriften.

*) DZW. XIII S. 551.
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(2) Ob und inwieweit in besonderen Fällen 
diese Vorschriften sinngemäß auf Personen
kreise anzuwenden sind, die der Wehrmacht 
oder dem Reichsarbeitsdienst nicht angehören, 
jedoch für Zwecke der Landesverteidigung ein
gesetzt worden sind, bestimmt der Chef des 
Oberkommandos der Wehrmacht im Ein
vernehmen mit den zuständigen Reichsmini
stern, soweit nicht für den Luftschutz und den 
Notdienst besondere Vorschriften erlassen 
werden.

§ 4
Gültigkeit der Verordnung

Die Verordnung tritt mit Wirkung vom 
26. August 1939 in Kraft.

Anlage

(Zur Fußnote x) der vorstehendenVcrordnung)
Richtlinien über Berufsfürsorge für entlassene 
Soldaten, männliche Angehörige des Reichs
arbeitsdienstes usw. im und nach dem Kriege. 
Es ist eine selbstverständliche Pflicht der 

Heimat, die aus dem Kriegsdienst in Ehren 
Entlassenen bevorzugt in den früheren Betrieb 
oder Zivilberuf einzugliedem. Zugleich ist 
dafür zu sorgen, daß sie gegenüber ihren 
nicht einberufenen Kameraden betrieblich oder 
beruflich keinen Nachteil erleiden. Die Rück
kehr in den früheren Betrieb oder Zivilberuf ist 
die Regel.

Hiernach ist zu beachten:

I. Gcfolgschaftsmitglicdcr
1. Durch die Einberufung zu einer Dienst

leistung im Wehrdienst (Arbeitsdienst usw.) 
wird grundsätzlich ein bestehendes Bc- 
scliüftigungsverhältnis nicht gelöst (§ 1 der 
Verordnung zur Abänderung und Ergän
zung von Vorschriften auf dem Gebiete des 
Arbeitsrechts vom 1. September 1939). Für 
die in Ehren Entlassenen leben daher die 
Rechte aus dem Beschäftigungsverhältnis 
wieder auf, wenn sie anschließend an den 
Wehrdienst (Arbeitsdienst usw.) alsbald in 
den früheren Betrieb zurückkehren. Dazu 
ist notwendig, daß der Entlassene den Be
triebsführer schon in den ersten Tagen auf
sucht und der Tag der Arbeitsaufnahme 
festgesetzt wird.

2. Wer nach der Entlassung aus dem Wehr
dienst (Arbeitsdienst usw.) in den früheren 
Betrieb nicht mehr zurückkehren kann 
(z. B. wegen inzwischen erfolgter rechts
wirksamer Kündigung, nur vorübergehender 
oder befristeter Einstellung oder weil der 
Betrieb stillgelegt oder aufgelöst wurde), 
ist bei der Vermittlung von Arbeitsplätzen 
besonders zu berücksichtigen. Die Vermitt
lung liegt dem Arbeitsamt ob, das schon in 
den ersten Tagen aufzusuchen ist. Dies gilt 
nuch für Entlassene, die 1939 und früher 
zum Erfüllen der aktiven Dienstpflicht (Ar
beitsdienstpflicht) cinbcrufen waren.



3. Hängen Ansprüche aus dem neuen Be
schäftigungsverhältnis von der Dauer der 
Berufszugehörigkeit ab, so wird die Zeit der 
früheren Berufszugehörigkeit sowie die Zeit 
des Wehrdienstes usw. auf die Zeit der Be
rufszugehörigkeit angerechnet. Hängen An
sprüche aus dem neuen Beschäftigungs
verhältnis von der Dauer der Betriebs
zugehörigkeit ab, so wird die Zeit der 
früheren Betriebszugehörigkeit sowie die 
Zeit des Wehrdienstes usw. auf die Zeit der 
Betriebszugehörigkeit angerechnet, wenn der 
Entlassene anschließend an den Wehrdienst 
in den neuen Betrieb eintritt. Hiernach sind 
in Ehren Entlassene so zu stellen, wie wenn 
sie während der Kriegszeit im Betrieb oder 
Zivilberuf verblieben wären.

Im übrigen richten sich die Ansprüche 
aus dem neuen Beschäftigungsverhältnis 
nach den dafür geltenden Vorschriften. Den 
Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub 
erwirbt der Entlassene erst nach Ablauf 
einer etwa vorgesehenen Wartezeit. Bei 
Kündigungsfristen muß er drei Monate dem 
Betrieb angehören, ehe die Wchrdienstzeit 
usw. zugerechnet wird. Er6t dann kann er 
beanspruchen, daß ihm verlängerte Kün
digungsfrist zugute kommt. Eine drei
monatige Zugehörigkeit zum neuen Betrieb 
wird auch gefordert, wenn das Gefolg
schaftsmitglied eine Klage auf Widerruf 
noch § 56 des Gesetzes zur Ordnung der 
nationalen Arbeit vom 20. Januar 1934 
(Reichsgesetzbl. I S. 45) in der Fassung des 
Gesetzes vom 30. November 1934 (Reichs- 
gesetzbl. I S. 1193) erheben und Kündi
gungsschutz im neuen Betrieb geltend 
machen will. Versehrte stehen unter er
höhtem Schutz.

4. Die Richtlinien unter Nr. 2 und 3 sollen 
möglichst auch dann angewendet werden, 
wenn ein Entlassener in sein altes Bcschäf- 
tigungsverhältnis zurückkehrt oder in ein 
neues Beschäftigungsverhältnis eintritt, je
doch diesen Arbeitsplatz ohne eigenes Ver
schulden innerhalb eines Jahres verliert und 
im Anschluß daran einen neuen Arbeitsplatz 
erhält.

5. Können ehemalige Lehrlinge die Lehre 
nicht im früheren Betrieb fortsetzen oder 
beenden, so ist die bisherige Lehrzeit im 
neuen Lchrverhältnis zu 1. .'-cksichtigen, 
wenn der Lehrling in einem an Jercn Betrieb 
und im gleichcnBeruf weiter ausgebildet wird.

Wer erst nach der Entlassung aus dem 
Wehrdienst (Arbeitsdienst usw.) ein Lehr
verhältnis beginnen will, hnt sich sogleich 
an das Arbeitsamt zu wenden.

6. Dem in Ehren Entlassenen wird der Über
gang in den bürgerlichen Beruf auch geld
lich erleichtert. Anschließend an eine Ent
lassung nach dem 14. Juli 1940 erhält der 
Soldat (Wehrmachtbeamte) für 14 Tage

Wchrsold,
Vcrpflcgungsgeld,
Familienunterhalt oder Kriegsbesoldung.

Das ermöglicht in der Regel das Aus
kommen bis zur ersten Lohnzahlung.

Diese Vergünstigungen können in be
sonderen Fällen bis zur Höchstdauer von 
zwei Monaten zugebilligt werden, wenn Ar
beitsverdienst oder Einkommen zunächst 
noch nicht gesichert ist. Der Arbeitslose 
muß sich vom Arbeitsamt bescheinigen 
lassen, daß er als Arbeitsuchender gemeldet 
und noch unverschuldet arbeitslos ist.

Das gleiche gilt für diejenigen männlichen 
Angehörigen des Reiehsarbcitsdienstes, die 
bis zur Entlassung den Wehrsold erhalten 
haben. Für die übrigen Angehörigen des 
Reichsarbeitsdienstes gelten besondere Be
stimmungen.

II. Gewerbetreibende, Geschäftsinhaber 
und Angehörige freier Berufe

1. Wer als Unternehmer oder 
Geschäftsinhaber in die Wirt
schaft zurückkehrt, wird durch 
seine Berufsorganisation be
raten, betreut und so unter
stützt, daß der etwa still
gelegte Betrieb bald weiter
geführt oder das geschlossene 
Geschäft bald wieder eröffnet 
werden kann.

2. Ärzte, Zahnärzte, Dentisten, 
Rechtsanwälte, Künstler usw. 
werden in ähnlicher Weise 
durch ihre Fachschaften be
raten und unterstützt.

3. Versehrte werden besonders 
gefördert.

Durchführung der Krankenversicherung für 
Kriegshinterbliebene.

Erl. d. RAM. v. 6. 8. 1940 — Ilb 1461/40 — 
(Reichsversorgungsbl. S. 62):

Nach dem Runderlaß vom 15. Juni 1939 — 
RAM. Ilb 6600/39, RMdl. V WI 23/39-7410— 
betreffend Durchführung der Krankenversiche
rung für Kriegshinterbliebene (RABl. [AN.] 
S. IV 305, Reichsversorgungsbl. S. V 67, 
RMBliV. S. 1331)1) unterliegen Hinter
bliebene, die sich nicht nur vorübergehend in 
einer Heil- und Pflegeanstalt befinden, nicht 
der Versichcrungspflicht nach der Verordnung 
über die Krankenversicherung für Kriegs
hinterbliebene vom 20. April 1939 (RGBl. I 
S. 791)2). Hierunter fallen nicht nur Hinter
bliebene in Heil- und Pflegeanstalten im 
engeren Sinne, sondern auch Hinterbliebene, 
die nicht nur vorübergehend in sonstigen An
stalten untergebracht sind und dort im Rahmen 
ihrer gesamten Betreuung eine angemessene 
Krankenhilfe erhalten. Ob das im einzelnen 
Fall zutrifft, ist nach den Umstünden des Falles 
zu entscheiden.

») DZW. XV S. 216. 
-) DZW. XV S. 90.

Vorerst 
erhalten sie 
die gleiche 
Fürsorge 
wie unter 
I Nr. 6.
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Krankenversicherung für Kriegshinterbliebene 
in den sudetendeutschen Gebieten.

Durch RdErl. des RAM. vom 23. 9. 1940 
(RMBliV. S. 1883) ist bestimmt worden, daß 
im Reichsgau Sudetcnland sowie in den in die 
Länder Preußen und Bayern und die Reichs
gaue Niederdonau und Oberdonau eingeglie
derten ehemals sudetendeutschen Gebietsteilen 
die VO. über die Krankenversicherung für 
Kriegshinterbliebene vom 20. 4. 1939 (RGBl. I 
S. 791)1) am 1. 11. 1940 in Kraft tritt.

*) DZW. XV S. 90.

Personenschäden-VO.; Anwendung des Einsatz
fürsorge- und -Versorgungsgesetzes auf die 
Hinterbliebenen von ermordeten Volksdeutschen 

in den eingcgliederten Ostgebieten.
RdErl. d. RMdl. zgl. i. N. d. OKW. v. 20.9.1940 
— I Ra 5186 11/40-240 — (RMBliV. S. 1858):

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 4 Abs. 3 
der Personenschäden-VO. vom 1. 9. 1939 
(RGBl. I S. 1623)1) in Verbindung mit dem 
RdErl. des RMdl. vom 14. 5. 1940 (RMBliV. 
S. 953)2) wird im Einvernehmen mit dem 
OKW. bestimmt:

1. Die Hinterbliebenen von Volksdeutschen, 
die eine Versorgung nach der Pcrsoncnschädcn- 
VO. auf Grund der Nr. 2 des RdErl. vom 14. 5. 
1940 erhalten und die durch Angehörige der 
bewaffneten Macht oder Beamte des polnischen 
Staates oder durch politische Gegner wegen 
ihres Deutschtums ermordet wurden oder an 
den ihnen zugefügten Mißhandlungen ge- 
rtorben sind, erhalten über die Fürsorge und 
Versorgung nach Maßgabe des Wehrmacht
fürsorge- und -Versorgungsgesetzes3) hinaus 
weitere Fürsorge und Versorgung nach Maß
gabe des Einsatzfürsorge- und -Versorgungs
gesetzes vom 6. 7. 1939 (RGBl. I S. 1217).

2. Dieser RdErl. tritt mit Wirkung vom 
1. 7. 1940 in Kraft.

*) Vgl. auch DZW. XVI S. 38, 101.
2) DZW. XVI S. 102.
3) RGBl. 1938 I S. 1077; DZW. XIV S. 387.

Verordnung zur Durchführung und Ergänzung 
des Einsatz-Familienunterhaltsgcsctzes 

(EFU-DV).
Vom 26. Juni 1940 (RGBl. I S. 912):

Auf Grund des § 3 Abs. 2 der Verordnung 
zur Änderung des Familienunterstützungs
gesetzes vom 14. Mai 1940 (Rcichsgcsctzbl. I 
S. 779)1) und des § 6 des Einsatz-Familien
unterhaltsgesetzes vom 26. Juni 1940 (Reiclis- 
gcsctzbl. I S. 911)2) wird folgendes verordnet:

Die Familienunterhalts - Durchführungs
verordnung vom 11. Juli 1939(Reichsgesetzbl.I

*) DZW. XVI S. 95.
*) DZW. XVI S. 145.

S. 1225)3) in der Fassung der Verordnungen vom 
1. September 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 1563)4), 
vom 5. Oktober 1939 (Reichsgesetzbl. I 
S. 1992)5) und vom 30. Mai 1940 (Reichs
gesetzbl. I S. 828)6) erhält für die Dauer des 
besonderen Einsatzes folgende Fassung:

1. Abschnitt
Wehrpflicht und Reichsarbeits

dienstpflicht
I. Familienuntcrhaltsberechtigung

§ 1
(1) Zu den zum Wehrdienst einberufenen 

Wehrpflichtigen im Sinne des § 1 Abs. 1 des 
Gesetzes zählen frühestens vom Beginn des 
dritten Dienstjahres an nicht Soldaten, die auf 
Grund einer freiwilligen Dienstverpflichtung 
Gehaltsempfänger des Friedensstandes der 
Wehrmacht geworden sind oder werden.

(2) Bleibt ein männlicher Reichsarbeits
dienstpflichtiger nach Erfüllung der Reichs
arbeitsdienstpflicht auf Grund einer freiwilligen 
Dienstverpflichtung als Längerdienender des 
Rcichsarbeitsdicnstcs im Reichsarbeitsdienst, 
so sind die Angehörigen familienunterhalts- 
bercchtigt, bis der Einberufene eine weitere 
Dienstzeit von einem halben Jahr im Reichs
arbeitsdienst abgeleistet hat.

(3) Der Dienst in der ^-Vcrfügungstruppe 
gilt hinsichtlich des Familienunterhalts als 
Wehrdienst. Abs. 1 ist anzuwenden.

II. Zuständigkeit und Verfahren
§ 2

(1) Zur Gewährung des Familienunterhalts 
verpflichtet ist der Stadt- oder Landkreis, in 
dessen Bezirk der Familienunterhaltsberech
tigte wohnt oder sich nicht nur vorübergehend 
aufhält.

(2) Der Familienunterhalt ist getrennt von 
der öffentlichen Fürsorge duicnzuführen.

§ 3
(1) Die Gewährung des Familienunterhalts 

ist von der Stellung eines Antrags abhängig. 
Der Antrag kann von dem Einberufenen oder 
von dem Familienunterhaltsbcrcchtigten bei 
dem Stadt- oder Landkreis oder bei dem 
Bürgermeister der Aufcnthnltsgcmciude ge
stellt werden. Die Voraussetzungen für die 
Fnmilicnunterknltsbcrechtigung (§§ 1 und 2 
des Gesetzes) und für die Gewährung des Fa
milienunterhalts (§ 9 Abs. 3, § 12 Abs. 1 Satz 1) 
sind, falls sie nicht ortsbekannt sind, glaubhaft 
zu machen.

(2) Über den Antrag entscheidet der Leiter 
des Stadt- oder Landkreises. Er hat dein 
Truppen-(Mnrinc-)tcil oder der Rcichsarbeits- 
dienstabteilung (Lager des Rcichsarbcits-

3) DZW. XV S. 274.
*) DZW. XV S. 271.
5) DZW. XV S. 335.
°) DZW. XVI S. 95.
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dienstes der weiblichen Jugend) des Einberu
fenen die Bewilligung des Familienunterhalts 
mitzuteilen.

(3) Das Einspruchs- und Beschwerde-(Be- 
rufungs-)verfahren regelt sich nach den für
sorgerechtlichen Vorschriften mit der Maßgabe, 
daß die Fristen für die Einlegung des Ein
spruchs und der Beschwerde (Berufung) je 
einen Monat betragen. Über den Einspruch 
entscheidet der Leiter des Stadt- oder Land
kreises, der beauftragten Gemeinde oder des 
beauftragten engeren Gemeindeverbandes (§ 7 
Abs. 2).

§ 4
(1) Der Familienunterhalt ist mindestens 

für einen halben Monat im voraus zu zahlen. 
Endigt die Einberufung vor Ablauf des halben 
Monats, so ist nur der auf die Zeit bis zur Ent
lassung entfallende Teilbetrag des Familien
unterhalts auszuzahlcn, soweit nicht der Reichs- 
ministcr des Innern im Einvernehmen mit dem 
Reichsminister der Finanzen für besondere 
Tatbestände eine kurzfristige Weitergewährung 
des Familienunterhalts vorschreibt.

(2) Familienunterhalt ist auch für den Zeit
raum zu gewähren, der zur Reise des Ein
berufenen vom Wohnort zum Einstellungsort 
oder zur Rückreise vom Truppen-(Marinc-)teil 
oder der Reichsarbeitsdienstabteilung (Lager 
des Reichsarbeitsdienstes der weiblichen Ju
gend) zum Wohnort erforderlich ist.

(3) Familienunterhalt kann auch für eine 
vor dem Tage der Antragsstellung liegende 
Zeit, jedoch nicht für eine längere Zeitdauer als 
einen Monat vor diesem Tage und nicht für die 
Zeit vor dem Einstellungs- oder Reisetag ge
währt werden, soweit in dieser Zeit der not
wendige Lebensbedarf des Familienunterhalts
berechtigten nicht auf andere Weise (§ 9 Abs. 3) 
gesichert war; steht der Familienunterhalts
berechtigte unter Vormundschaft oder hat er 
einen Pfleger erhalten, so beträgt diese Frist 
zwei Monate.

(4) Der Familienunterhalt ist neu festzu
setzen, wenn in den Verhältnissen, die für die 
Festsetzung maßgebend gewesen sind, eine 
Änderung cintritt.

(5) Die Stadt- und Landkreise haben zu 
überwachen, ob die Voraussetzungen für die 
Gewährung des Familienunterhalts ununter
brochen fortbestchen. Der Einberufene, der 
Familienuntcrhaltscmpfängcr, sein gesetzlicher 
Vertreter oder der Haushaltsvorstand ist ver
pflichtet, dem Stadt- oder Landkreis oder dem 
Bürgermeister der Aufenthaltsgcmcindc jede 
Änderung der Verhältnisse, die den Wegfall 
oder die Minderung des Familienunterhalts be
dingt, unverzüglich anzuzeigen.

(6) Der Familienunterhalt ist einzustellcn, 
wenn und soweit der notwendige Lebensbedarf 
des Familienuntcrhaltsberechtigten auf andere 
Weise (§ 9 Abs. 3) gesichert ist.

(7) Der Familienunterhalt ist ferner cinzu- 
f-tellen

1. im Wehrdienst:
a) wenn der Einberufene aus dem Wehr

dienst ausscheidet;
b) frühestens vom Beginn des dritten 

Dienstjahres an, wenn der Einberufene 
auf Grund einer freiwilligen Dienstver
pflichtung Gehaltsempfänger des Frie
densstandes der Wehnnacht wird (§ 1 
Abs. 1);

c) wenn der Einberufene imbefugt seine 
Truppe oder Dienststelle verläßt oder 
ihr fembleibt. Kehrt der Einberufene 
freiwillig zur Tmppe (Dienststelle) zu
rück, so ist Familienunterhalt wieder zu 
gewähren; wird er ergriffen, so darf Fa
milienunterhalt nicht wieder gewährt 
werden, wenn er zu einer Freiheitsstrafe 
von mehr als einem Jahre verurteilt 
worden ist;

2. im Rcichsarbeitsdienst:
a) wenn der Einberufene aus dem Reichs

arbeitsdienst ausscheidet;
b) wenn der Einberufene als Länger

dienender des männlichen Reichsarbeits- 
dicnsles auf Grund einer freiwilligen 
Dienstverpflichtung nach Erfüllung der 
Reichsarbeitsdienstpflicht länger als ein 
weiteres halbes Jahr im Reichsarbeits
dienst bleibt (§ 1 Abs. 2);

c) wenn die Einberufene als Länger
dienende des weiblichen Reichsarbeits
dienstes auf Grund einer freiwilligen 
Dienstverpflichtung nach Erfüllung der 
Reichsarbeitsdienstpflicht im Reichs
arbeitsdienst bleibt;

d) wenn der (die) Einberufene durch förm
liche Erklärung seines Arbeitsgauführers 
(ihrer Bezirksführcrin) für dienstflüchtig 
erklärt wird; Nr. 1 Buchst, c Satz 2 gilt 
entsprechend.

(8) Wird ein erkrankter oder verwundeter 
Einberufener nach der Entlassung aus dem 
Wehrdienst zwecks weiterer Krankenbehand
lung bei dem Truppen-(Mnrine-)teil oder in 
einem Lazarett zurückbehalten, so ist Familien
unterhalt bis zur Entlassung aus der Kranken
behandlung des Truppcn-(Marine-)tcils oder 
des Lazaretts fortzugewühren.

(9) Wird ein Einberufener als krank, ver
wundet oder erholungsbedürftig zeitweilig in 
die Heimat beurlaubt, so ist Familienunterhalt 
fortzugewähren.

10) Wird ein Einberufener vermißt, so ist 
Familienunterhalt während des Vermißtseins 
fortzugewühren.

(11) Gerät ein Einberufener in Gefangen
schaft oder wird er im neutralen Ausland inter
niert, so ist Familienunterhalt während der 
Dauer der Gefangenschaft oder der Inter
nierung fortzugewähren.
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§ 5
(1) Stirbt der Einberufene während des 

Wehrdienstes oder während der Erfüllung der 
Reichsarbeitsdienstpflicht oder während einer 
Zeit nach § 1 Abs. 2 oder nach § 4 Abs. 8 bis 11, 
so wird den familienunterhaltsberechtigten 
Angehörigen Familienunterhalt nach Maßgabe 
der folgenden Vorschriften fortgewährt:
1. Wird von dem Truppen-(Marine-)teiI oder 

der Reichsarbeitsdienstabteilung (Lager des 
Reichsarbeitsdienstes der weiblichen Ju
gend) des Einberufenen angenommen, daß 
der Tod Folge einer Beschädigung bei be
sonderem Einsatz oder einer Wehrdienst
oder Arbeitsdienslbeschädigung ist, so gilt 
folgendes:
a) ist der zu gewährende Familienunterhalt 

höher als die für den gleichen Zeitraum 
zu gewährenden Hinterbliebenenbczüge, 
so wird Familienunterhalt bis zum Be
ginn der Versorgung, mindestens jedoch 
bis zum Ablauf des dritten Monats, der 
auf den Sterbemonat folgt, fortgewährt;

b) ist der zu gewährende Familienunterhalt 
niedriger als die für den gleichen Zeit
raum zu gewährenden Hinterbliebenen
bezüge, so wird Familienunterhalt bis 
zum Beginn der Versorgung fortgewährt;

c) wird der Anspruch auf Versorgung ab
gelehnt, so wird Familienunterhalt bis 
zum Ablauf des dritten Monats, der auf 
den Sterbemonat folgt, fortgewährt. Ist 
gegen einen die Versorgung ablehnenden 
Bescheid ein Rechtsmittel eingelegt, so 
kann Familienunterhalt über diesen 
Zeitpunkt (Satz 1) hinaus bis zur rechts
kräftigen Entscheidung über das Rechts
mittel fortgewährt werden, wenn die 
vorherige Einstellung eine Härte dar
stellen würde.

2. Ist der Tod des Einberufenen nicht Folge 
einer Beschädigung bei besonderem Einsatz 
oder einer Wehrdienst- oder Arbeitsdienst- ■ 
beschädigung, so wird Familienunterhalt 
bis zum Ablauf des dritten Monats, der 
auf den Sterbemonat folgt, fortgewährt.

(2) Wird der Einberufene wegen Dienst
unfähigkeit aus dem Wehrdienst oder aus dem 
Reichsarbeitsdienst entlassen und wird von 
dem Truppen-(Marine-)teil oder der Reichs- 
arbeitsdicnstabteilung des Einberufenen an
genommen, daß die Dienstunfähigkeit Folge 
einer Beschädigung bei besonderem Einsatz 
oder einer Wehrdienst- oder Arbeitsdienst
beschädigung ist, so wird den familienunter- 
haltsbcrechtigten Angehörigen, für die An
sprüche auf Zuschläge zu der Versorgung an- 
gemcldct sind, Familienunterhalt bis zum Be
ginn der Versorgung fortgewährt. Ist gegen 
einen die Versorgung ablehnenden Bescheid 
ein Rechtsmittel eingelegt, so kann Familien
unterhalt bis zur rechtskräftigen Entscheidung 
über das Rechtsmittel fortgewährt werden, 
wenn die vorherige Einstellung eine Härte dar

stellen würde. Ist der notwendige Lebensbedarf 
des Entlassenen selbst nicht gesichert, so gelten 
die Sätze 1 und 2 entsprechend, und zwar auch 
dann, wenn der Einberufene familienunter- 
haltsbercchtigte Angehörige nicht hat.

(3) Ist die Dienstunfähigkeit des Ent
lassenen nach Angabe des Truppen-(Marine-) 
teils oder der Reichsarbeitsdienstabteilung 
nicht die Folge einer Beschädigung bei be
sonderem Einsatz, einer Wehrdienst- oder 
Arbeitsdienstbeschädigung und ist der not
wendige Lebensbedarf des Entlassenen oder 
seiner familienunterhaltsberechtigten Ange
hörigen nicht gesichert, so gilt Abs. 2 mit der 
Maßgabe, daß Familienunterhalt längstens bis 
zum Ablauf des dritten Monats, der auf den 
Entlassungsmonat folgt, fortgewährt werden 
kann.

(4) Familienunterhalt nach Maßgabe der 
Abs. 1, 2 und 3 darf auch gewährt werden, 
wenn die Sicherung des notwendigen Lebens
bedarfs der Familienuntcrhaltsbcrechtigten 
erst nach dem Tode oder nach der Entlassung 
des Einberufenen fortgefallen ist.

(5) Der gewährte Familienunterhalt ist auf
die Nachzahlung von Versorgungsgebühmissen 
anzurechnen. Erstattungen zwischen den für 
die Zahlung der Fürsorge- und Versorgungs
bezüge und den für die Zahlung des Familien
unterhalts zuständigen Dienststellen unter
bleiben. .

§ 6
(1) Die Truppen-(Marine-)teile sind, soweit 

es sich nicht um Einberufungen bis zur Dauer 
einer Woche handelt, verpflichtet, dem Stadt
oder Landkreis (§ 2 Abs. 1) die im § 4 Abs. 7 
Nr. 1 Buchst, b und c und im § 5 dieser Ver
ordnung sowie im § 23 Abs. 1 Buchst, a des 
Wehrgesetzes genannten, für die Einstellung 
oder Fortgewährung des Familienunterhalts 
erheblichen Tatsachen unverzüglich mitzu
teilen. Das Entsprechende gilt im Falle des 
§ 4 Abs. 8 für die Lazarette und im Falle der 
Rückgängigmachung eines Einberufungsbefehls 
für die Wchrersatzdienststellen.

(2) Die Dienststellen des Reichsarbeits
dienstes sind verpflichtet, dem Stadt- oder 
Landkreis die im § 4 Abs. 7 Nr. 2 Buchst, b 
bis d und § 5 genannten, für die Einstellung 
oder FortgeWährung des Familienunterhalts 
erheblichen Tatsachen unverzüglich mitzu
teilen. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ i
(1) Die Gemeinden und engeren Gemeinde

verbände sind zur Mitarbeit bei der Durch
führung des Familienunterhalts verpflichtet.

(2) Die Landkreise können die Durchfüh
rung des Familienunterhalts den ihnen zu
gehörigen Gemeinden und engeren Gcmcinde- 
verbänden von mehr als 10 000 Einwohnern 
übertragen. Die Weisungen des Landkreises 
sind für die Gemeinden und engeren Gemeinde
verbände bindend. Seine Verantwortung für 
die Erfüllung der Aufgaben wird durch die j 
Übertragung der Durchführung nicht berührt.
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III. Voraussetzung, Art und Maß 
des Familienunterhalts 

§8
(1) Die Leistungen des Familienunterhalts 

(allgemeiner Familienunterhalt — § 9 — oder 
Wirtschaftsbeihilfe — § 12 —) sollen den not
wendigen Lebensbedarf des Familienunter- 
haltsberechtigtcn unter Rücksichtnahme auf 
seine bisherigen Lebensverhältnisse sichern.

(2) Der Familienunterhalt darf nicht dazu 
führen, daß dem Familienunterhaltsberech
tigten für seinen laufenden notwendigen Le
bensbedarf gegenüber der Zeit vor der Ein
berufung mehr an Mitteln zur Verfügung steht.

§ 9
(1) Zur Deckung des laufenden notwendigen 

Lebensunterhalts wird Familienunterhalt nach 
einem den örtlichen Verhältnissen angepaßten 
Unterhaltssatz gewährt. Das Nähere be
stimmt der Reichsminister des Innern im Ein
vernehmen mit dem Reichsminister der Fi
nanzen. Er kann für die Ehefrau des Ein
berufenen (§ 2,1 des Gesetzes) eiden von Satz 1 
abweichenden, nach dem Einkommen des Ein
berufenen gestaffelten Unterhaltssatz (Tabel
lensatz) fcstsetzen.

(2) Neben dem Unterhaltssatz (Abs. 1) 
werden gewährt:
1. Mietbeihilfen (§ 10),
2. Krankenhilfe und Hilfe für Schwangere und 

Wöchnerinnen (§ 11),
3. bei Minderjährigen Erziehung und Erwevbs- 

befähigung, die nach ihren Anlagen und 
Fähigkeiten und der Lebensstellung der 
Eltern berechtigt ist,

•!. bei Blinden, Taubstummen und Krüppeln 
Erwerbsbefäliigung,

5. Sozialversichcrungsbeiträge (Krankenver
sicherung und Rentenversicherung),

0. nach näherer Bestimmung des Reichs
ministers des Innern und des Reichs
ministers der Finanzen Beihilfen zur Er
füllung gesetzlicher oder vertraglicher Verjüng i
pflichtungcn, die bis zum Einstellungstage 
von dem Einberufenen erfüllt worden sind, 
wenn sie nach Art und Umfang seiner bis
herigen wirtschaftlichen Lage angemessen 
waren und soweit sie von ihm nach dem 
Einstcllungslag nicht erfüllt werden können.

(3) Die Leistungen der Abs. 1 und 2 sind 
insoweit nicht zu gewähren, als der Familien- 
unterhaltsbereclitigte den nach diesen Lei
stungen zu bemessenden notwendigen Lebens
bedarf aus eigenen Kräften und Mitteln be
schaffen kann oder ihn von anderer Seite, 
insbesondere von Angehörigen, erhält.

(4) Stirbt ein familienunterhaltsbercchtigter 
Angehöriger des Einberufenen, so ist nötigen
falls der Bestattungsaufwand zu bestreiten. 
Lberführungskosten werden nicht gewährt.

§ 10
(1) Mietbeihilfen (§ 9 Abs. 2 Nr. 1) sind zur 

Deckung des Wohnbedarfs zu gewähren.

(2) Einberufenen, die familienunterhalts
berechtigte Angehörige nicht haben oder bis 
zum Einstellungstage nicht mit solchen An
gehörigen in Haushaltsgemeinschaft gelebt 
haben, kann beim Vorliegen der ronstigen 
Voraussetzungen (§ 9 Abs. 3) eine Mietbeihilfe 
gewährt werden, wenn sie eine Wohnung mit 
eigenem Hausrat haben und ihnen die ander
weite Verwertung oder Aufgabe dieser Woh
nung während der Dauer der Einberufung 
nicht zugemutet werden kann. Für Auf
wendungen zwecks Unterbringung des eigenen 
Hausrats kann eine angemessene Beihilfe ge
währt werden, wenn die Aufwendungen zur 
Erhaltung des Hausrats notwendig sind und 
dem Einberufenen die Aufgabe des Hausrats 
nicht zugemutet werden kann.

(3) Für Eigenheime können Beihilfen zu den 
notwendigen Ausgaben für Lasten und Steu
ern, die auf dem Eigenheim ruhen, gewährt 
werden. Eigenheime im Sinne dieser Vorschrift 
sind im Eigentum des Einberufenen oder des 
F amilienuntcrhal tsb erechtig ten stehendeW ohn- 
gebäude, die von dem Familienuntcrhalts- 
berechtigtcn und seinen Angehörigen min
destens zur Hälfte bewohnt werden und ins
gesamt nicht mehr als zwei Wohnungen ent
halten. Die Beihilfe kann auch Einberufenen 
gewährt werden, die familienunterhaltsberech
tigte Angehörige nicht haben.

§ 11
Schwangeren und Wöchnerinnen (§ 9 Abs. 2 

Nr. 2) sind erforderlichenfalls Hebammenhilfe, 
ärztliche Behandlung, Entbindungskostenbei
trag und Wochengeld, Wöchnerinnen, die ihr 
Kind stillen, außerdem Stillgeld zu gewähren. 
Die Hilfe soll ihnen das sicherstellen, was die 
Reichsversicherungsordnung den Familienan
gehörigen eines Versicherten gewährt (Fami- 
lienwochcnhilfe).

§ 12
(1) War ein Einberufener bis zum Ein- 

stellungstagc Unternehmer eines Gewerbe
betriebes oder eines Betriebes der Land- und 
Forstwirtschaft oder übte er einen freien Beruf 
aus und hatte er hieraus die Mittel zur Deckung 
des notwendigen Lebensbedarfs für sich und 
seine familicnuntcrhaltsbcrcchtigten Angehö
rigen gewonnen, so wird zur Fortsetzung oder 
Erhaltung des Betriebes oder des freien Berufs 
während der Dauer der Einberufung eine 
Wirtschaftsbeihilfe gewährt, soweit ohne sie 
die Erhaltung der wirtschaftlichen Lage des 
Einberufenen gefährdet ist. Das gleiche gilt, 
wenn bis zum Einstellungstage ein familien
unterhaltsbercchtigter Angehöriger Unterneh
mer eines Betriebes der genannten Art und der 
Einberufene die Hauptkraft in diesem Betriebe 
gewesen ist. Liegt diese Voraussetzung vor, 
so ist damit auch die Ernährcrcigenschaft des 
Einberufenen (§ 2, II des Gesetzes) nach
gewiesen. Die Wirtschaftsbeihilfe wird auch 
Einberufenen gewährt, die familienunterhalts- 
berechtigte Angehörige nicht haben.
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(2) Der Reichsminister des Innern erläßt im 
Einvernehmen mit dem Reichsminister der 
Finanzen die näheren Vorschriften über die 
Voraussetzungen und den Umfang der Wirt
schaftsbeihilfe.

(3) Der Leiter des Stadt- oder Landkreises 
setzt im einzelnen Falle die Wirtschafts
beihilfe fest. In Zweifelsfällen soll die zustän
dige wirtschaftliche oder berufsständische Ver
tretung gutachtlich gehört werden. § 7 Abs. 2 
ist nicht anzuwenden.

§ 13
(1) Ist ein Familicnunterhaltsberechtigter 

Mitglied einer Familiengemeinschaft (Haus
haltsgemeinschaft), so sollen die übrigen Mit
glieder ihre Mittel und Kräfte im Rahmen des 
ihnen Zumutbaren zur Deckung seines not
wendigen Lebensbedarfs zur Verfügung stellen, 
auch soweit sic nach den Vorschriften des 
bürgerlichen Rechts nicht verpflichtet sind, 
ihm Unterhalt zu gewähren. Der so gewährte 
Unterhalt ist bei Bemessung des Familien
unterhalts zu berücksichtigen.

(2) Bei Beurteilung der Frage, welches Maß 
an Hilfe einem Mitgliede der Familiengemein- 
schaft zugemutet werden kann, ist auf die 
besondere Lage des Einzclfalls Rücksicht zu 
nehmen. Insbesondere ist darauf zu achten, 
daß einem erwerbstätigen Mitglied der Fa
miliengemeinschaft in ausreichendem Umfang 
die Mittel verbleiben, deren es für die Aus
übung seines Berufs und zur Erhaltung seiner 
Arbeitskraft bedarf (erhöhter Bedarf an Nah
rung und Kleidung, Werbungskosten, Er
holung). Ferner ist Rücksicht darauf zu neh
men, daß eine beabsichtigte Eheschließung des 
erwerbstätigen Mitglieds der Familiengemein
schaft nicht gefährdet wird. Auch sonst darf 
die Anwendung des Abs. 1 nicht dazu führen, 
daß einem nicht familienuntcrhaltsberechtigten 
Mitglied der Familiengemeinschaft, das nicht 
aus öffentlichen Mitteln unterstützt wird, für 
den eigenen Bedarf nicht mehr als der Unter
haltssatz (§ 9 Abs. 1 Satz 1) zur Verfügung 
steht.

(3) Zur Familiengemeinschaft (Haushalts- 
gcmcinschaft) im Sinne des Abs. 1 gehören 
Ehegatten, Verwandte, Verschwägerte und 
Personen, die dem Familicnunterhaltsberech- 
tigten gegenüber eine sittliche Pflicht zur 
Unterhaltsgewährung haben.

§ 14
(1) Jeder Familicnunterhaltsbcrechtigt'» muß 

seine Arbeitskraft zur Beschaffung des not
wendigen Lebensbedarfs für sich einsetzen.

(2) Ob dem Familienunterhaltsberechtigten 
eine Arbeit billigerweise zugemutet werden 
kann, soll nach Lebensstellung, Lebensalter, 
Gesundheitszustand, häuslichen Verhältnissen 
und, soweit angängig, auch nach der beruf
lichen Ausbildung beurteilt werden.

(3) Frauen darf Erwerbsarbeit nicht zu
gemutet werden, wenn dadurch die geordnete 
Erziehung ihrer Kinder gefährdet würde; auch

sonst sind bei Frauen die Pflichten besonders > 
zu berücksichtigen, die ihnen die Führung ; 
eines Haushalts oder die Pflege von An
gehörigen auferlegt.

(4) Der arbeitsfähige Familienunterhalts
berechtigte, dem eine Arbeit zugemutet werden 
kann (Abs. 2 und 3), hat sich bei dem zustän
digen Arbeitsamt als Arbeitsuchender zu 
melden. Unterläßt er die Meldung oder ver
weigert er ohne Grund den Einsatz seiner 
Arbeitskraft, so hat das Arbeitsamt unver
züglich dem Stadt- oder Landkreis Mitteilung 
zu machen, damit geprüft werden kann, ob 
eine Kürzung oder Sperre des Familienunter
halts geboten ist.

(5) Wenn es aus Gründen des Arbeitsein
satzes erforderlich ist, kann der Reichsarbeits
minister im Einvernehmen mit dem Reichs
minister des Innern für den Arbeitseinsatz von 
Angehörigen der Einberufenen Vorschriften 
erlassen, die von der im Abs. 1 bis 4 getroffenen 
Regelung abweichcn.

§ 15
(1) Zu den eigenen Mitteln, die der Familien

unterhaltsberechtigte einsetzen muß, ehe ihm 
Familienur terhalt gewährt wird, ist sein ge
samtes E; nkommen zu rechnen, besonders 
Bezüge in Geld oder Geldeswert aus gegen
wärtigem oder früherem Arbeits- oder Dienst
verhältnis und aus Unterhalts- oder Renten
ansprüchen öffentlicher oder privater Art. 
Der Reichsministcr des Innern bestimmt im 
Einvernehmen mit dem Reichsminister der 
Finanzen, in welchem Umfang Einkommen 
des Familienunterhaltsbercchtigten bei Be
messung des Familienunterhalts außer Ansatz 
bleibt.

(2) Der Familienunterhalt darf vom Ver
brauch oder der Verwertung des Vermögens 
nicht abhängig gemacht werden.

§ 16
(1) Siedelt ein Familienuntcrhaltsberech- 

tigter nach dem Einstellungstag in eine Ge
meinde über, deren Unterhaltssatz (§ 9 Abs. 1 
Satz 1) höher ist als derjenige des bisherigen 
Wohnorts, so ist der Unterhaltssatz des bis
herigen Wohnorts anzuwenden. Dies gilt 
nicht, wenn ein berechtigter Grund für die 
Übersiedlung vorliegt.

(2) Ein berechtigter Grund ist insbesondere 
anzunchmcn, wenn durch die Übersiedlung 
eine Haushaltsgemeinschaft mit Angehörigen 
(§ 13 Abs. 3) hergestcllt wird.

(3) Dem Wohnort (Abs. 1) steht der Ort des 
nicht nur vorübergehenden Aufenthalts gleich.

§ 17
(1) Die Verpflichtungen Dritter, einen Fa

milienuntcrhaltsberechtigten zu unterstützen, 
bleiben unberührt. Diese Verpflichteten sind 
zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber 
dem Familienunterhaltsbercchtigten erforder
lichenfalls anzuhaltcn; der § 21a Abs. 1 und 2, 
die §§ 22 und 23 der Fürsorgepflichtverordnung 
sind entsprechend anzuwenden.
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(‘l) Die nach bürgerlichem Recht unterhalts
pflichtigen Verwandten auf- und absteigender 
Linie des Familienunterhaltsberechtigten sind 
nicht heranzuziehen.

(3) Der Einberufene darf nur mit seinem 
Einkommen herangezogen werden. Der Rcichs- 
ministcr des Innern bestimmt im Einverneh
men mit dem Reichsminister der Finanzen, in 
welchem Umfang Einkommen des Einberu
fenen außer Ansatz bleibt. Der Verbrauch oder 
die Verwertung des Vermögens des Einberu
fenen zur Erfüllung seiner Unterhaltspflicht 
gegenüber einem Familienunterhaltsberech
tigten darf nicht gefordert werden.

(4) Hat ein uneheliches Kind Familien
unterhalt erhalten, so kann es insoweit von 
dem Erzeuger Unterhalt für die Vergangenheit 
nicht verlangen, sofern'dieser einberufen war 
und aus dem Wehrdienst oder dem Reichs
arbeitsdienst in Ehren entlassen worden ist.

§ 18
Ansprüche auf Renten oder andere Bezüge 

aus öifeutlichen Mitteln mit Ausnahme der 
Arbeitslosenhilfe und der öffentlichen Fürsorge 
werden durch den Familienunterhalt nicht 
berührt.

IV. Kosten 
§ 19

Das Nähere über die Leistungen des Reichs 
(Verfahren, Zahlungsweisc und Zeitpunkt) 
wird vom Reichsministcr der Finanzen im Ein
vernehmen mit dem Reichsminister des Innern 
bestimmt.

V. Sonstiges 
§ 20

(1) Der Familienunterhalt bewirkt keine 
Unterbrechung der fürsorgerechtlichen Hilfs
bedürftigkeit (§15 der Fürsorgepflichtvcrord- 
nung).

(2) Hat bei Beginn des Familienunterhalts 
keine fürsorgerechtliche Hilfsbedürftigkeit be
standen, muß aber bei Einstellung des Fa
milienunterhalts die öffentliche Fürsorge ein- 
treten, so ist der Fürsorgeverband zur Für
sorge endgültig verpflichtet, der es bei Beginn 
des Familienunterhalts gewesen wäre.

§ 21
(1) § 21b, § 27 Abs. 1 und 2, § 28 Abs. 1 der 

Fürsorgepflichtverordnung sind entsprechend 
anzuwenden.

(2) Soweit nach dieser Verordnung Bestim
mungen der Fürsorgepflichtverordnung ent
sprechend anzuwenden sind, Anden die landes
rechtlichen Ausführungsbestimmungen zu 
diesen gleichfalls entsprechende Anwendung, 
soweit ein Land nichts anderes bestimmt.

§ 22
Zu Unrecht empfangener Familienunterhalt 

ist zurückzuzahlen. Uber die Rückforderung 
entscheidet der Stadt- oder Landkreis, der den 
Familienunterhalt gewährt hat. § 3 Abs. 3 
gilt entsprechend. Die Beitreibung im Ver
waltungszwangsverfahren ist zulässig.

VI. Sondervorschriften für die Reichs
gaue der Ostmark und den Reichsgau

Sudetenland
§ 23

Das Familienuntcrhaltsgesetz und diese Ver
ordnung gelten auch in den Reichsgauen der 
Ostmark und im Reichsgau Sudetcnland.

§ 24
(Weggefallen)

§ 25
(Weggefallen)

§ 26
(Weggefallen)

§ 27
Soweit nach dieser Verordnung Bestim

mungen der Fürsorgepflichtverordnung ent
sprechend anzuwenden sind, Anden die Be
stimmungen der Verordnung über die Ein
führung fürsorgerechtlicher Vorschriften im 
Lande Österreich vom 3. September 1938 
(Reichsgesctzbl. I S. 1125)7) und der Ver
ordnung über die Einführung fürsorgerecht
licher Vorschriften in den sudetendeutschen 
Gebieten vom 28. Dezember 1938 (Reichs- 
gesetzbl. I S. 1971)8) gleichfalls entsprechende 
Anwendung.

§ 28
Eine Anrufung des Verwaltungsgerichtshofs 

in Wien und des Verwaltungshofs in Reichen
berg gegen Bescheide auf Grund des Gesetzes 
oder dieser Verordnung Andct nicht statt.

§ 29
Soweit Vorschriften in den Reichsgaucn der 

Ostmark und im Reichsgau Sudetenland nicht 
unmittelbar angewendet werden können, sind 
sie sinngemäß anzuwenden.

2. Abschnitt
Sonstiger Geltungsbereich des Einsatz- 

Familienunterhaltsgesetzes

§ 30
(1) Den einberufenen Wehrpflichtigen und 

Reichsarbeitsdienstpflichtigen stehen im Sinne 
des Einsatz-Familienunterhaltsgesetzes und 
des 1. Abschnitts dieser Verordnung gleich:
1. die zum Luftschutzdienst (§§ 13, 22, 23 der 

Ersten Durchführungsverordnung zum Luft
schutzgesetz in der Fassung vom 1. Sep
tember 1939 — Reichsgesctzbl. I S. 1630)
einberufenen Luftschutzdienstpflichtigen, 
ferner die zu Ausbildungsveranstaltungen 
des Reichsluftschutzbundes einberufenen 
ehrenamtlichen Amtsträger des Reichs- 
luftschutzbundcs (§ 8 Nr. 1 der Verordnung 
über den Reichsluftschutzbund vom 14. Mai 
1940 — Reichsgesctzbl. I S. 784);

7) DZW. XIV S. 361.
B) DZW. XIV S. 551.
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2. die zu Dienstleistungen auf Grund der Not
dienstverordnung vom 15. Oktober 1938 
(Reiclisgesetzbl. I S. 1441) hcrnngczogcncn 
Notdienstpflichtigen;

3. die cinbcrufcncn Angehörigen der Waffen-^;
4. die cinbcrufenen Angehörigen der Tech

nischen \V ehrwir tschaftscinhci ten;
5. die in die Freiwillige Krankenpflege für 

Zwecke der Wehrmacht eingestellten Per
sonen, soweit sie nicht Wchrmachtangchörige 
sind;

6. die Teilnehmer un Lehrgängen des Deut
schen Roten Kreuzes zur Ausbildung für 
die Mitwirkung im amtlichen Sanitätsdienst 
der Wehrmacht und die zur Hilfeleistung 
bei öffentlichen Notständen eingesetzten 
Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes 
(§§ 12 und 15 des Gesetzes über das Deut
sch** Rote Kreuz vom 9. Dezember 1937 — 
Reiclisgesetzbl. I S. 1330)°);

7. die Teilnehmer an Lehrgängen der In
spektion der Motor-Sportschulen des Na
tionalsozialistischen Kraftfahrkorps und 
an Lehrgängen des Nationalsozialistischen 
Fliegerkorps;

8. die zu SA-Führcrausbildungslelirgängen 
Einberufenen.

(2) Den Angehörigen der cinbcrufenen Wehr
pflichtigen stehen die im Iulaud befindlichen 
Angehörigen der an der Rückkehr aus dem 
Ausland infolge feindlicher Maßnahmen ver
hinderten Ucsntzungsmitglicdcr deutscher 
Handelsschiffe gleich.

(3) Abweichend von § 4 des Familienunter- 
haltsgcsetzcs werden den Studt- und Lund
kreisen die Kosten des Familienunterhalts mit 
Ausnahme der Verwaltungskosten in den 
Fällen des Abs. 1 Nr. 6 vom Deutschen Roten 
Kreuz, in den Füllen des Abs. 1 Nr. 7 vom 
Veranstalter des Lehrgangs erstattet.

3. Abschnitt 
Schlußvorschrift

§ 31
Die Verordnung tritt am 1. Juli 1940 in 

Kraft.

•) DZW. XIII S. 535.

Ausführung des Häumungsfuiniliriiiinterlinlts; 
hier FurtgewUhrung des Itünmungsfuiuilien- 
Unterhalts bei Wiederbesiedluug der frei- 

gelunchten Gebiete im Wentcu.
7. Kd Erl. d. RMdl. u. d. KFM. v. 13. 9. 1940 

V f 1325/40-7900 u. I.G 4085-423 I — 
(HMBliV. S. 1809)'):

l) Sonderubdruckn dieses Kd Kr!, können bei
umgehender Bestellung von Carl lleymanns
Verlag, Berlin W 8, Mauerstr. 44, bezogen 
werden. Sammelbestellungen erwünscht.

Auf Grund des § 6 des Einsatz-Fainilien- 
untcrhaltsges. v. 26. 6. 1940 (RGBl. I S. 911)*) 
und des § 5 der Räumungs-Fainilienuntcrhalts- 
VO. v. 1.9. 1939 (RGBl. I S. 1761)l * 3) ordnen 
wir folgendes an:

A. Rüumungsfnmilicnuntcrhalt für 
Rückgeführte, die in ihre Heimat zu

rückkehren.
I. Rückgeführten, die nach der Freigabe der 

Wicderbcsicdlung ihrer Hcimatgcmcinde in die 
Heimat zurückkehren und bis zur Rückkehr 
— nach der Eintragung in ihrem Ilcimkehrer- 
ausweis — Rüumungsfamilicnunterhnlt er
halten haben, wird zur Erleichterung des 
Übergangs Räumungsfamilicnuntcrhalt nach 
Maßgabe der folgenden Vorschriften fort
gewährt.

II. Der Heimkehrer hat von dem Stadt
oder Landkreis, der bisher Räumungsfamilicn
untcrhalt gewährt hat, für sich und seine in dem 
Heimkehrerausweis eingetragenen Familien
angehörigen bis zum 15. des auf den Kück- 
reisetag folgenden Monats Räumungsfamilicn
untcrhalt in der uus dem Heimkehrerausweis 
ersichtlichen Höhe ausgezahlt erhultcn (vgl. 
RdErl. d. RMdl. v. 3.7. 1940, RMBliV. 
S. 1429, in Verbindung mit dem RdErl. des 
RMdl. v. 25. 6. 1940 — I Ra 2848/40-130, 
nicht veröffentlicht).

III. Heimkehrer, die schon bisher haupt
beruflich tätig waren und auch weiterhin für 
den Arbeitseinsatz in Frage kommen, liabun 
sich alsbald nach der Heimkehr um den Ein
satz ihrer Arbeitskruft zu bemühen. Ihre 
Meldung beim Arbeitsamt haben sic dem 
Stadl- oder Landkreis, Abt. für Familienunter
halt, in dessen Bezirk sie zurückkehren, oder 
dem Bürgermeister der Aulenthultsgemcinde 
durch Vorlage der vom Arbeitsamt ihnen als 
Arbeitsuchenden ausgestellten Meldckurte 
nachzuwehen, wenn sie die Fortgewährung von 
Familienunterhalt für sich und ihre familien- 
unterhaltsberechtigten Angehörigen nach den 
folgenden Vorschriften beantragen.

IV. 1. Nichtselbständige. Reicht der 
nach Abschnitt All uusgeznhltc Betrag nach 
den Verhältnissen am lleiuiatort zur Sicherung 
des notwendigen Lebensbedarfs nicht aus, z. B. 
weil die örtlichen Uuterhnltssütze oder die zu 
entrichtende Miete höher sind oder weil ein um 
Bergungsort bezogenes Arbeitsentgelt fort- 
gefallen ist, so darf der Stadt- oder Landkreis, 
in dessen Bezirk der Heimkehrer zurückkehrt, 
Räumuugsfumilienunterhalt in dem erforder
lichen Umfang zusätzlich gewähren. Dies gilt 
mich, wenn der Heimkehrer im Ilcimutgebiet 
eine niehtselbstämlige Beschäftigung nuf- 
ninimt, für die /eit bis zur ersten Lohn- oder 
Gehaltszahlung, auch wenn diese nuchzuitlcnd 
bewirkt wird. Der nach Abschnitt AU bereits 
gezahlte Familienunterhalt ist dem Heim-

s) DZW. XVI S. 145. 
*) DZW. XV S. 301.
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kehrcr auch dann zu belassen, wenn er vor 
Ablauf des Zeitraums, für den nach .Abschnitt 
AII Räumungsfamilicnunterhalt ausgczahlt 
ist, eine niclitselbstündige Beschäftigung auf
nimmt und für den gleichen Zeitraum Arbeits
entgelt erhalten hat.

2. Ist nach Ablauf des Zeitraums, für den 
nach Abschnitt A II Rüuinungsfamilienuntcr- 
halt bereits nusgczahlt worden ist, der notwen
dige Lebensbedarf des Heimkehrers und seiner 
familicnuntcrhaltsbcrcchtigtcn Angehörigen 
noch nicht gesichert und ist der Heimkehrer 
unverschuldet arbeitslos, so kann Familien
unterhalt bis zur Beendigung dieser Arbeits
losigkeit, längstens jedoch bis zur Dauer von 
3 Monaten seit dein Ablauf des Rückrcisctnges, 
fortgewährt werden, wenn das zuständige Ar
beitsamt bescheinigt, daß der Heimkehrer als 
Arbeitsuchender gemeldet und noch unver
schuldet arbeitslos ist. Unverschuldete Ar
beitslosigkeit liegt nicht vor, wenn dem Ar
beitslosen eine zumutbare — wenn auch nur 
vorübergehende — Arbeit nachgewiesen war, 
er diese aber nicht nufgenommen hat.

3. Erreicht in der Anlaufzeit der Heimat- 
betriebe das Ncttoarbcitscntgclt, das der 
Heimkehrer nach der Heimkehr erhält, nicht 
das vor der Freimachung erzielte Ncttoarbeits- 
cntgelt, so kann ihm bis zur Dauer von 3 Mo
naten seit dem Ablauf des Rückrcisctagcs zu
sätzlich Räumungsfamilienunterhalt nach den 
allgemeinen Vorschriften gewährt werden. Den 
Tubcllcnsatz erhalten auch Ledige. Das Netto- 
urbeitscntgclt, das der Heimkehrer im Heimat- 
gebiet erhält, bleibt mich Maßgabe der Nr. 146 
Ziffer 1 des RdErl. v. 5. 7. 19404) außer Ansutz. 
Sonstige Einkünfte sind nicht anzurcchnen. 
Der Familienunterhalt darf das Nettoarbeits
entgelt im Heimatgebiet nur so weit ergänzen, 
daß dus vor der Freimachung bezogene Netto- 
nrbcitscntgclt nicht überschritten wird. Die 
Gewährung des Räumungsfainilicnuntcrhnlts 
darf nicht zu einer Entlastung des Unter
nehmers des Heimkehrers führen.

4. Familienunterhalt darf von dem Studt- 
oder Lundkreis, in dessen Bezirk der Heim
kehrer zurückkehrt, ubweichend von § 4 
Absatz l Satz 1 der EFU.-DV. v. 26. 6. 1940 
(RGBl. I S. 912)s) jeweils nur für einen Zeitraum 
von 2 Wochen uusgezuhlt werden; hierbei ist 
jeweils die Voraussetzung für die Weiter- 
gewührung zu prüfen.

V. 1. Selbständige. Reicht der nach Ab
schnitt A II nusgezaliltc Betrag nach den Ver
hältnissen am Heimatort zur Sicherung des 
notwendigen Lehenshedarfs nicht aus, so ist 
Abschnitt A IV Ziffer 1 Satz 1 entsprechend 
unzuwenden.

^ 2. Ist der Heimkehrer Unternehmer eines 
Gewerbebetriebes oder übt er einen freien 
Beruf aus. so kann noch Ablauf des Zeitraums, 
für den nach Abschnitt A II Räumung*-

4) RMBliV. 1940 S. 1363.
6) DZW. XVI S 186.

fomilienunterhalt bereits ausgezahlt ist, Fa
milienunterhalt fortgewährt werden, soweit 
und solange der notwendige Lebensbedarf des 
Heimkehrers und seiner familienuntcrhalts- 
berechligtcn Angehörigen aus den Erträgen des 
Betriebes oder freien Berufs oder aus anderen 
Einkünften des Heimkehrers und seiner fa- 
milienuntcrhallsbcrechtigtcn Angehörigen noch 
nicht gesichert ist, längstens jedoch bis zur 
Dauer von 3 Monaten seit dem Ablauf des 
Rückrcisctugcs. Reichen die verfügbaren Ein
künfte des Heimkehrers und seiner familien- 
untcrhaltsbercchtigtcn Angehörigen nicht aus, 
um die Miete für die gewerblichen oder beruf
lichen Räume zu entrichten und die für den 
Betrieb notwendigen fremden Arbeitskräfte 
zu entlohnen, so kann dem Heimkehrer inso
weit eine Sonderbeihilfe zur Entrichtung dieser 
Miete und zur Entlohnung dieser Arbeitskräfte 
neben den sonstigen Leistungen des Räu- 
numgsfnmilicnunterlialts gewährt werden; die 
Voraussetzungen sind streng zu prüfen. Fa
milienunterhalt durf von dem Stadt- oder 
Landkreis, in dessen Bezirk der Heimkehrer 
zurück kehrt, abweichend von § 4 Absatz 1 
Satz 1 der EFU.-DV. jeweils nur für einen 
Zeitraum von 2 Wochen ausgezahlt werden; 
hierbei ist jeweils die Voraussetzung für die 
Weitergewährung zu prüfen.

3. Ist der Heimkehrer Unternehmer eines 
Betriebes der Land- und Forstwirtschaft, 
so kunn nach Abluuf des Zeitraums, für den 
nuch Abschnitt All Hüumungsfumilicnuntcr- 
halt bereits ausgczahlt ist, Familienunterhalt 
fortgewährt werden, soweit und solunge der 
notwendige Lebcnsbedurf des Heimkehrers und 
seiner fumilienunterhultsbcrcchtigten Ange
hörigen uus den Erträgen des Betriebes oder 
uus anderen Einkünften des Heimkehrers und 
seiner fumilienunterhultsbcrcchtigten Ange
hörigen noch nicht gesichert ist, längstens 
jedoch bis zur nächsten Ernte, die dem Heim
kehrer zur Verfügung steht; die Voraussetzung 
für die Weitergewührung ist in jedem Falle 
monatlich zu prüfen. Reichen die verfügbaren 
Einkünfte des Heimkehrers und seiner fn- 
miücnuntcrhult «berechtigten Angehörigen nicht 
aus, um die für den Betrieb notwendigen 
fremden Arbeitskräfte zu entlohnen und zu 
unterhalten, so kann dem Heimkehrer in
soweit eine Souderbeihilfe zur Entlohnung und 
zum Unterhalt dieser Arbeitskräfte neben den 
sonstigen Leistungen des Häumungsfumilien- 
unterhults gewährt werden; die Vorausset
zungen sind streng zu prüfen. Für die Aus
zahlung des Familienunterhalts sind die 
allgemeinen Vorschriften (§ 4 Absatz 1 Satz 1 
der EFU.-DV.) mußgebend.

VI. Hut der Heimkehrer um Bcrgungsorl 
keinen Räumuiigsfamilienunterhult erhalten, 
weil der notwendige Lchensbcdurf auf andere 
Weise gesichert war, z. B. weil er nuch der 
Freimachung vorübergehend Behördenbedien
steter geworden ist, und ist der notwendige 
Lebcnsbedurf nach der Heimkehr nicht ge-
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sichert, so ist in dem erforderlichen Umfange 
Räumungsfamilienunterhalt zu gewähren; die 
Vorschriften des Abschn. AIV und V sind 
entsprechend anzuwenden.

VII. An Heimkehrer, die weder zu den 
arhcitscinsatzfähigen Nichtselbständigen noch 
zu den Selbständigen gehören (z. B. Personen, 
die vor der Freimachung öffentliche Fürsorge 
erhielten, Kleinrentner,- Sozialrentner), darf 
Familienunterhalt bis zur Dauer von 1 Monat 
seit dem Tage, zu dem die Wicderbesiedclung 
der Heimatgemcinde für beendet erklärt worden 
ist (vgl. Abschnitt B I), fortgewährt werden. 
Ist nach Ablauf dieser Zeit der notwendige 
Lebensbedarf nicht gesichert, so ist nach den 
Vorschriften der Fürsorgcpflicht-VO.6) zu ver
fahren.

VIII. Kehrt der Heimkehrer in die Heimat 
zurück, ohne im Besitz eines ordnungsmäßig 
ausgestellten Heimkehrerausweises zu sein, 
und ist ihm nicht als Angehörigen eines Ein
berufenen (§2 des Einsatz-Familienuntcrhalts- 
gesetzes) Familienunterhalt fortzugewähren, so 
darf von dem Stadt- oder Landkreis, in dessen 
Bezirk der Heimkehrer zurückkehrt, Rüu- 
mungsfnmilicnuntcrlinlt solange nicht gewährt 
werden, bis der Heimkehrer den nachträglich 
bei der zuständigen Stelle des Bergungsorts zu 
beantragenden Heimkchrcrausweis vorlegt. In 
diesem Falle darf — abweichend von § 4 Ab
satz 3 EFU.-DV. — Räumungsfamilienunter
halt für eine vor der Vorlage des Heimkehrer- 
ausweises zurückliegende Zeit nicht gewährt 
werden. Erforderlichenfalls ist nach der Für- 
sorgepflicht-VO. zu verfahren. Hat der ohne 
Heimkchrcrausweis zurückgekehrtc Heim
kehrer am Bergungsort Familienunterhalt als 
Angehöriger eines Einberufenen erhalten, so 
sind, soweit nötig, bis zur nachträglichen 
Vorlage des Heimkehrerausweises, aus dem 
ersichtlich ist, in welcher Höhe und bis zu 
welchem Zeitpunkt Familienunterhalt am 
Bergungsort bereits gewährt ist, Vorschüsse 
aus Mitteln des Familienunterhalts zu ge
währen.

IX. 1. Die Bemessung des Familienunter
halts im Heimatgebiet richtet sich nach den 
einschlägigen Vorschriften des RdErl. über die 
Ausführung des Einsatz-Familienunterhalts 
v. 5. 7. 1940 (RMBliV. S. 1363), soweit sich 
nicht aus den Vorschriften über den Rfiu- 
mungsfnmilicnuntcrhalt etwas anderes ergibt. 
Die Gewährung der zusätzlichen laufenden 
Beihilfe, der Beihilfe aus Billigkcitsgründen 
und der Beihilfe an bisher im Freimachungs
gebiet Beschäftigte (Nr. 1, 2 und 2 a des
4. RdErl. v. 30. 11.1939, RMBliV. S. 24257), 
in der Fassung des 6. RdErl. v. 21. 3. 1940, 
RMBliV. S. 607)') entfällt. Sind diese Bei-

') RGBl. 1924 I S. 100; 1926 I S. 255; 
1931 I S. 305, 583; 1932 I S. 500; 1934 I
5. 193; 1935 I S. 565; 1936 I S. 173, 1125; 
1939 I S. 2002.

’) DZW. XV S. 458.
') DZW. XVI S. 27.

hilfen jedoch von dem Stadt- oder Landkreis 
des Bergnngsorts gemäß Abschnitt AII für 
eine kürzere Zeit als 6 Wochen seit dem Ablauf 
des Rückreisetages gewährt worden, so darf 
der an dem Sechswochenbetrag fehlende Be
trag von dem Stadt- oder Landkreis, in dessen 
Bezirk der Heimkehrer zurückkehrt, nach
gewährt werden.

2. Zuständig ist der Stadt- oder Landkreis, 
in dessen Bezirk der Rückgeführte zurückkehrt. 
Dieser Stadt- oder Landkreis trügt den Kreis
anteil an den Kosten des Räumungsfamilien. 
Unterhalts und die Verwaltungskosten (vgl. 
§ 3 der Rüumungsfamilienunterhalts-VO. 
v. 1. 9. 19399), Nr. 6b des RdErl. v. 1. 9. 1939, 
RMBliV. S.192510), und den RdErl. v. 30.1.1940 
— V St 6/40-6391, nicht veröffentlicht).

X. Haben die in die Heimat Zurückgekehrten 
bis zur Rückkehr als Angehörige eines Ein
berufenen (§ 2 des Einsatz-Familienunterhalts- 
gesetzes) Familienunterhalt erhalten, so gelten 
für die Fortgewührung des Familienunterhalts 
einschließlich der Kostentragung von dem 
Zeitpunkt an, mit welchem nach Abschnitt 
A IV bis VII der Räumungsfamilienunterhalt 
einzustellcn ist, die Vorschriften über den 
Einsatz-Familienunterhalt.

XI. Der Erl. v. 1. 8. 1940 — Vf 1055/40-7900 
(nur an den Bad. MdL, den Reichskommissar 
für die Saurpfalz und den Rcg.-Prüs. in Trier, 
nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

B. Beendigung des Rüumungs- 
familienuntcrhults am Bergungsort.
I. Ist die Wicdcrbcsiedlung einer Gemeinde 

des ehemaligen Freimachungsgebiets von dem 
Lnndrnt oder dem Obcrbürgermeistct für be
endet erklärt und dies von mir, dem EMdL, 
im RMBliV. bekanntgemacht worden, so darf 
den noch nicht hcimgckchrlcn Empfängern 
von Rüuinungsfamilienuntcrhalt, deren Hei
matort die wicderbcsiedclte Gemeinde ist, 
Rüumungsfumilicnuntcrhalt von dem Stadt
oder Landkreis des Bcrgungsorts nur nach den 
folgenden Vorschriften fortgewährt werden.

II. 1. Der Stadt- oder Landkreis, der den 
Räumungsfamilicnuntcrhalt bisher gewährt 
hat, teilt den Fainilicnuntcrhaltsempfängeru 
bei der ersten auf die Veröffentlichung dieses
RdErl. folgenden Auszahlung des Rüumungs- 
familicnuntcrhalts mit, daß ihnen, sobuld für 
ihren Heimatort die Wicderbesiedlung für 
beendet erklärt worden ist, Räumungsfamilien
unterhalt am Bergungsort nur noch für die 
Dauer eines Monats, von dem Tage, zu dem die 
Wicderbesiedlung der Heimatgemcinde des 
Heimkehrers für beendet erklärt worden ist, 
nn gerechnet, gewährt werden darf, sofern nicht 
einer der im Abschnitt B III Ziffer 1 bis 5 
genannten Ausnahmcfülle vorlicgt.

») DZW. XV S. 301. 
10) DZW. XV S. 301.
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2. Kehrt der Rückgeführte bis zum Ablauf 
dieses Monats (Ziffer 1) in das Heimatgebiet 
zurück, so gelten die Vorschriften des Ab
schnitts A. Kehrt der Rückgeführte innerhalb 
der Frist nicht zurück, so ist der Räumungs
familienunterhalt mit dem Ablauf der be- 
zeichneten Frist einzustellen; dies gilt nicht, 
wenn ein berechtigter Grund für ein längeres 
Verbleiben am Bergungsort vorliegt. ^

III. Ein berechtigter Grund für ein 
längeres Verbleiben am Bergungsort ist nur 
anzuerkennen.

1. wenn der Rückgeführte oder einFamilien- 
angchörigcr, dessen Trennung von dem Rück
geführten eine Härte bedeuten würde, wegen 
seines Gesundheitszustandes nicht reise
fähig ist; der Nachweis der Reiseunfähigkeit 
ist durch ein ärztliches, in Zwcifelsfällen durch 
ein amtsärztliches Zeugnis, das gebührenfrei 
auszustellen ist, zu führen; in diesem Falle 
darf Räumungsfamilicnunterhalt über den in 
Abschnitt BII genannten Zeitraum hinaus
bis zu einem weiteren Monat gewährt werden; 
ist in einem besonderen Einzclfalle auch dann 
die Reisefähigkeit noch nicht hergestellt, aber 
zu erwarten, und ist an der Absicht der Rück
kehr nicht zu zweifeln, dann kann die obere 
Aufsichtsbehörde die Fortgewährung des Räu- 
mungsfamilicmmterhnlts auf befristete Zeit 
gestatten;

2. wenn der Rückgeführte als Dienst
verpflichteter oder Gleichgestellter 
Räumungsfamilienunterhalt erhalten hat (vgl. 
RdErl. d. RAM. v. 20. 6. 1940, mitgeteilt durch 
RdErl. d. RMdl. v. 28.6. 1940, RMBliV. 
S. 1286)* 11) und durch eine Bescheinigung des 
zuständigen Arbeitsamts nachweist, daß das 
Beschäftigungsverhältnis noch nicht gelöst 
werden kann;

3. wenn der Rückgeführte zu Dienstlei
stungen auf Grund der Notdienst-VO. vom 
15. 10. 1938 (RGBl. I S. 1441) herangezogen 
worden ist und durch eine Bescheinigung der 
für die Lösung des Dienst- oder Beschäfti- 
gungsvcrhältnisscs zuständigen Behörde (§ 3 
Absatz 3 der Notdienst-VO., § 2 Absatz 3 der 
Ersten Durchf.-VO. zur Notdienst-VO. vom 
15.9. 1939, RGBl. I S. 1775) nachweist, daß 
das Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis noch 
nicht gelöst werden kann;

4. wenn der Rückgeführte zum Luftschutz
warndienst, zum Sicherheits- und Hilfs
dienst, zu dem unter § 22 Absatz 3 der Ersten 
Durchf.-VO. zum Luftschutzgesetz in der 
Fassung v. 1.9. 1939 (RGBl. I S. 1630) 
fallenden Teil des Luftschutzes der beson
deren Verwaltungen (Ergänzungskräfte) 
oder zu dem unter § 23 der Ersten Durchf.-VO. 
zum Luftschutzgesetz fallenden Teil des Flug
meldedienstes einberufen worden ist und 
durch eine Bescheinigung der zuständigen Be
hörde (§13 Absatz 1 Buchstabe a, b, f, g der

ll) DZW. XVI S. 147.

Ersten Durchf.-VO. zum Luftschutzgesetz) 
nachweist, daß das Dienstverhältnis noch nicht 
gelöst werden kann;

5. wenn der Rückgeführte, ohne Wehrmacht
angehöriger zu sein, in die Freiwillige Kran
kenpflege für Zwecke der Wehrmacht ein
gestellt ist und durch eine Bescheinigung des 
Kommissars der Freiwilligen Krankenpflege 
nachweist, daß das Dienstverhältnis noch nicht 
gelöst werden kann.

6. In den Fällen der Ziffern 2 bis 5 darf 
Räumungsfamilicnunterhalt am Bergungsort 
fortgewährt werden, solange das Dienst- oder 
Beschäftigungsverhältnis nachweislich nicht 
gelöst werden kann; der Nachweis ist monat
lich zu wiederholen. Kehrt der Rückgeführte 
im unmittelbaren Anschluß an die Lösung des 
Dienst- oder Beschäftigungsverhältnisses in 
die Heimat zurück, so ist nach Abschnitt A zu 
verfahren. Kehrt er nicht in die Heimat 
zurück, so ist der Räumungsfamilienunterhalt 
nach Ablauf eines Monats seit Lösung des 
Dienst- oder Beschäftigungsverhältnisses ein
zustellen.

7. Hat in den Fällen der Ziffern 1 bis 5 der 
am Bergungsort zurückbleibendc Rückgeführte 
bisher Räumungsfamilienunterhalt außer für 
sich selbst auch für familicnunterlialtsberech- 
tigte Angehörige erhalten und kann diesen 
Angehörigen die Rückkehr in das Heimatgebiet 
zugemutet werden, so ist für die Angehörigen 
nach Abschnitt B II zu verfahren. Für den am 
Bergungsort zurückbleibendcn Rückgeführten 
ist der Räumungsfamilienuntcrhalt neu zu 
berechnen oder, falls sein notwendiger Lebens
bedarf auf andere Weise gesichert ist, einzu- 
stcllcn. Seine Heranziehung zuin Unterhalt 
seiner Angehörigen richtet sich nach Nr. 9 des 
3. RdErl. v. 21. 10. 1939 (RMBliV. S. 2183)»=).

8. u) Hat in den Fällen der Ziffern 1 bis 5 
der am Bergungsort zurückbleibcnde Rück
geführte seine vor der Freimachung gemietete 
Wohnung am Heimatort bcibchalten und 
ist er für eine nach dem 1. 7. 1940 liegende Zeit 
zur Zahlung der Miete für diese Wohnung ver
pflichtet, so ist ihm, soweit erforderlich, ab
weichend von Nr. 10 des 3. RdErl. v. 21. 10. 
1939 eine Mietbeihilfe als Leistung des Räu- 
mungsfamilicnunterlialts in Höhe der für diese 
Wohnung tatsächlich zu entrichtenden Miete 
zu gewähren, auch wenn ihm eine Mietbeihilfe 
für die Unterkunft am Bergungsort oder seinem 
Quartiergeber eine Unterkunftsvergütung nach 
§ 5 des Rcichsleistungsgcsctzes1;l) gewährt 
wird. Die Höhe der zu entrichtenden Miete 
ist durch eine Bescheinigung des Vermieters 
nachzuweisen. Die Mietbeihilfe darf gewährt 
werden, solange ein berechtigter Grund für 
das längere Verbleiben am Bergungsort 
(Ziffern 1 bis 5) vorliegt. Zuständig zur Ge
währung der Mietbeihilfe ist der Stadt- oder 
Landkreis des Aufenthaltsorts des Rück-

• »’) DZW. XV S. 338.
lI) RGBl. 1939 I S. 1645.
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1

geführten. Eine Klarstellung über den Wieder
beginn der Verpflichtung zur Zahlung der 
Miete für die Wohnung am Heimatort wird 
noch ergehen.

b) Rückgeführten, die familienunterhalts
berechtigte Angehörige nicht haben, darf die 
Mietbeihilfe (a) nur gewährt werden, wenn sie 
am Heimatort eine Wohnung mit eigenem 
Hausrat haben und ihnen die anderweitige 
Verwertung, insbesondere die Untervermie
tung, der Wohnung nicht zugemutet werden 
kann.

c) Ist einem Rückgeführten bisher laufender 
Familienunterhalt nicht gewährt worden, weil 
sein notwendiger Lebensbedarf auf andere 
Weise gesichert war, so ist ihm die Mietbeihilfe 
für die Wohnung am Heimatort zu gewähren, 
es sei denn, daß die Einkünfte des Rück
geführten und seiner familicnunterhaltsberech- 
tigten Angehörigen unter Rücksichtnahme auf 
die Verpflichtung zur Mictzalilung zur Deckung 
des notwendigen Lebensbedarfs einschließlich 
der Mietverpflichtung ausreichen.

d) Bei Eigenheimen am Heimatort ist, so
weit erforderlich, an Stelle der Mietbeihilfe (a) 
eine Beihilfe zu den notwendigen Lasten und 
Steuern, die auf dem Eigenheim ruhen (§10 
Absatz 3 EFU.-DV.), als Leistung des Räu- 
mungsfamilienuntcrhalts zu gewähren, wenn 
und soweit eine Verpflichtung zur Tragung 
dieser Lasten und Steuern besteht; die Buch
staben a bis c gelten entsprechend.

c) Ist in den Fällen der Ziffern 1 bis 5 der 
am Bergungsort zurückbleihcndc Rückgeführte 
Unternehmer eines Gewerbebetriebes oder eines 
Betriebes der Land- und Forstwirtschaft im 
Heimatgebict oder übte er im Heimalgcbict 
einen freien Beruf aus und ist er für eine nach 
dem 1. 7. 1940 liegende Zeit zur Zahlung der 
Miete oder Pacht für seine gewerblichen oder 
beruflichen Räume oder zur Zahlung der Pacht 
für die gepachtete landwirtschaftliche Fläche 
verpflichtet, so ist ihm, soweit erforderlich, eine 
Beihilfe zur Entrichtung der Miete oder Pacht 
als Leistung des Räumungsfnmilicnunterhnlts 
zu gewähren; die Voraussetzungen sind streng 
zu prüfen. Buchstabe a Sätze 2 bis 4 und 
Buchstaben c und d gelten entsprechend.

f) Für Dienstverpflichtete und Gleich
gestellte, die in die Unterstützung des Arbeits
amts übergeführt worden sind (RdErl. des 
RAM. v. 20. 6. 1940, RMBliV. S. 1286), wird, 
der RAM. eine entsprechende Regelung treffen. 
Sie erhalten von dem Stadt- oder Landkreis 
keine Beihilfen nach Buchstaben a bis e.

9. Erhält der Rückgeführte als Angehöriger 
eines Einberufener (§ 2 des Einsatz-Familien- 
untcrhaltsgesct/A j Familienunterhalt, so 
gelten für die Fortgewährung des Familien
unterhalts einschließlich der Kostentragung 
von dem Zeitpunkt an, mit welchem nach 
Abschnitt B II und III Ziffern 1 bis 6 der 
Räumungslamilienunterlialt einzustellen ist, 
die Vorschriften über den Einsatz-l'amilicn- 
unterhnlt.

IV. Muß bei Einstellung des Räumungs- • 
famihenunterhalts die öffentliche Fürsorge ! 
eintreten, so richtet sich die endgültige Für- I 
Sorgepflicht nach § 20 der EFU.-DV. in Ver
bindung mit § 1 der Räumungs-Familien- ' 
unterhalts-VO. Hat der Familienunterhalts
berechtigte bis zur Freimachung öffentliche 
Fürsorge erhalten, so ist somit der Fürsorge
verband weiter zur Fürsorge endgültig ver- j 
pflichtet, der es bis zur Freimachung gewesen j 
ist (§ 20 Absatz 1 EFU.-DV.). Hat hei Beginn [ 
des Räumungsfamilienunterhalts keine für- 
sorgercchtliche Hilfsbedürftigkeit bestanden. | 
muß aber bei Einstellung des Räumungs
familienunterhalts die öffentliche Fürsorge 
eintreten, so ist der Fürsorgeverband zur Für
sorge endgültig verpflichtet, der es hei Beginn 
des Räumungsfamilicnunterhalts gewesen wäre 
(§ 20 Absatz 2 EFU.-DV.). Hiernach ist, da der 
Rückgeführte unmittelbar vor Beginn des 
Räumungsfamilienunterhalts auf behördliche 
Anordnung einen Ortswechsel vorgenommen 
hat, der Fürsorgeverband zur Fürsorge end
gültig verpflichtet, der cs für den Rück
geführten bei Eintritt von Hilfsbedürftigkeit 
unmittelbar vor diesem Ortswechsel gewesen 
wäre. Die Sätze 1 bis 4 gelten auch, wenn der 
Rückgeführte in der Zwischenzeit zwischen 
der Freimachung und der Überführung in die 
Betreuung des für die Gewährung des Räu- 
inungsfninilienunterhnlts zuständigen Stadt
oder Landkreises zunächst durch die Dienst
stellen der Partei (NS.-Volkswohlfahrt) betreut 
worden ist.

Umsiedlerkreisfürsorgc.
4. RdErl. d. RMdl. v. 8. 8. 1940 - IV W :

444/40-7230 — (RMBliV. S. 1611)1):
(1) Im Anschluß an die bisherigen RdErl. 

über die Umsiedlerkreisfürsorge v. 9. 1. 1940 
(RMBliV. S. 285)2), v. 9. 3. 1940 (RMBliV.
5. 421)3) und v. 13. 4, 1940 (RMBliV. S. 727)4) 
weise ich im Einvernehmen mit dein RFM, 
Reichskommissar für die Festigung deutschen 
Volkstums, auf folgendes hin:

a) (I) Die Zahlstellen der Banken, Spar
kassen und der Reichsbank nehmen zu Lasten 
der Deutschen Umsicdlungs-Treuhand-Gcscll- 
schaft mbH. die Auszahlung des Taschengelder 
an Umsiedler aus Estland oder Lettland für 
die Zeit der Sammelbetrcuung vor. Es hat 
sich herausgestellt, daß diese Taschengelder 
verschiedentlich auch noch nach dem Aus
scheiden uus de»- Sammelbetrcuung gczuhlt 
worden sind.

*) Sondcrabdruckc dieses RdErl. nebst Anl. 
können bei umgehender Bestellung von Carl 
Heymunns Verlag, Berlin W 8, Mauerstraße 44. 
bezogen werden. Sammelbestellungen er- | 
wünscht.

=) DZW. XV S. 444.
3) DZW. XV S. 445.
4) DZW. XVI S. 17.
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(2) Zur Vermeidung weiterer unberechtigter 
Zahlungen ist von jedem in die Umsiedler
kreisfürsorge aufgenommenen und aufzuneh- 
menden Umsiedler aus Estland oder Lettland 
eine Erklärung zu fordern, daß er kein Taschen
geld bezieht und auch keinen Ausweis zum 
Bezug von Taschengeld besitzt. Vorhandene 
Ausweise sind einzuziehen.

b) In dem gemeinsamen RdErl. des RFM. 
und des RMdl. v. 20. 1. 1940 (RMBliV. S. 283) 
sind die Stadt- und Landkreise angewiesen 
worden, die von ihnen betreuten Umsiedler, 
denen am Tage der Abwanderung in das Reich 
Anspruch auf Versorgungsbezüge oder Militär
rente zustand, den deutschen Pensionsrcge- 
lungsbchörden zu überweisen. Da bisher An
zeigen nur im geringen Umfange cingegangen 
sind, weise ich hierdurch auf die Dringlichkeit 
der Überweisung der Vcrsorgungseinpfänger an 
die im obcnbczcichneten RdErl. genannten 
Dienststellen hin.

(2) Die Vorschriften über die Umsiedlerkreis- 
fürsorge — abgedruckt als Anlagen zu den 
bisherigen RdErl. — erhalten folgende Neu
fassung (Anl.); auf die Änderungen der Ziff. I 2 
und I 3 sowie der Zifl*. VI weise ich besonders 
hin:
Anlage
Vorscliriften über die Fürsorge der Stadt- und 
Landkreise für Volksdeutsche und rcichsdeutsche 

Umsiedler (Umsiedlerkrcisfürsorge) 
(Neufassung)

I. Personenkreis 
1. Lettland und Estland

(1) Die volks- und rcichsdcutschcn Umsiedler 
aus diesen Gebieten dürfen, abgesehen von den 
Fällen des Abs. 3, nur unterstützt werden, 
wenn sic den von einer Dienststelle des RF^, 
Reichskommissars für die Festigung deutschen 
Volkstums, ausgestellten Rückkchrcrausweis 
besitzen. Dieser Rückkchrcrausweis wird von 
der Einwanderer-Zentralstelle Nord-Ost in 
Litzmannstadt und ihren Nebenstellen in 
Posen, Stettin und Schneidemühl erteilt.

(2) Nach der Aufnnhmc in die Umsicdlcr- 
kreisfürsorge versieht der Stadt- oder Land
kreis den Ausweis mit dem Vermerk: „Am
...........  in die Umsiedlerkreisfürsorge aufge-
nommen.“

(3) Personen aus Lettland und Estland, die 
nicht das vorgesehene Aufnahme- und Ein- 
glicderungsvcrfahren durchlaufen haben und 
daher keinen Rückkehrerausweis erhalten kön
nen, können gleichwohl als Umsiedler aner
kannt und demgemäß in die Umsiedlerkrcis- 
lürsorge aufgenommen werden, wenn sie nach 
dem 30. 6. 1939 in das Deutsche Reich ein
gereist sind, hier ihren dauernden Aufenthalt 
haben und die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzen oder als Volksdeutsche ihre Einbürge
rung beantragt haben.
_ 2. Südtirol

(1) Die Umsiedler aus Südtirol weisen sich 
durch den Rückkchrcrausweis uus. Soweit sie

ihn noch nicht besitzen, genügt ein italienischer 
Paß mit Einreisesichtvermerk des Deutschen 
Konsulats in Bozen, ein von dem Deutschen 
Konsulat in Bozen ausgestellter Reisepaß, ein 
von den amtlichen deutschen Ein- und Rück- 
wandercrstellen in Südtirol, dem Reichsstatt
halter in Innsbruck oder dem RFff, Reichs
kommissar für die Festigung deutschen Volks
tums, ausgestellter Annahmeschein für die Ein
bürgerungserklärung oder ein von einer Orts
gruppe der NSDAP, in Südtirol ausgestellter 
Ausweis. Besitzt der Antragsteller keines 
dieser Ausweispapiere, so kann er seine Um
siedlung aus Südtirol auch auf andere Weise 
glaubhaft machen, z. B. durch eine Abmelde- 
bcscheinigung des italienischen Bürgermeisters 
seiner letzten Wohnortsgemeinde in Südtirol; 
insoweit ist bei der Prüfung weitherzig zu ver
fahren.

(2) Personen aus Südtirol sind als Umsiedler 
anzuerkennen und demgemäß in die Uinsicdler- 
kreisfürsorge aufzunehmen, wenn sie seit dem 
23. 6. 1939, dein Tage der zwischenstaatlichen 
Vereinbarung, in das Deutsche Reich ein- 
gcrcist sind, hier ihren dauernden Aufenthalt 
haben und die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzen oder als Volksdeutsche ihre Einbürge
rung beantragt haben.
3. Wolhynien, Galizien, Narewgcbiet

Die Umsiedler aus diesen Gebieten dürfen 
nur unterstützt werden, wenn sie die von der 
Volksdeutschen Mittelstcllc ausgestellte gelbe 
Umsicdlerkarte besitzen. Personen aus den 
genannten Gebieten, welche diese gelbe Um- 
sicdlcrkartc nicht besitzen, können diese nach
träglich auf schriftlichen Antrag von der Volks
deutschen Mittclstelle, Berlin W 35, Tiergarten
straße 18 a, erhalten, wenn sic nachweisen, daß 
sic nach dem 31.8. 1939 in das Deutsche Reich 
eingercist sind, aus Wolhynien, Galizien oder 
dem Narewgcbiet stammen, hier ihren dau
ernden Aufenthalt haben und die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen oder uls Volks
deutsche ihre Einbürgerung beantragt haben.

II. Richtsatz
Der Richtsatz der Umsicdlcrkreisfürsorge 

für den laufenden notwendigen Lebensunter
halt außer den Ncbenlcistungcn, insbesondere 
Mietbeihilfen (ZiiT. III), beträgt 180 v. 11. des 
Richtsatzes der allgemeinen Fürsorge für den 
Haushaltungsvorstund. Hierbei ist von dem 
Richtsatz der allgemeinen Fürsorge einschl. des 
darin enthaltenen Anteils für Unterkunft nus
zugehen. Enthält der Richtsatz der allgemeinen 
Fürsorge keinen Anteil für Unterkunft, so be
trägt der Richtsatz der Umsiedlerkrcisfürsorge 
225 v. II. des Richtsatzes der allgemeinen Für
sorge. Der so errechncte Richtsatz gilt für den 
Hnushnltuugsvorstnnd und einen Alleinste
henden mit oder ohne eigenen Haushalt. Für 
llaushultsangehörige im Haushalt des unter
stützten Ilaushaltungsvorstundcs ermäßigt 
sich der Richtsatz bei einem Alter über 16 Jahre 
auf 50 v. II., bei einem Alter unter 16 Jahren
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auf 35 v. H. — jedoch monatlich mindestens 
15 RM —, für Pflegekinder gelten 60 v. H., 
bei Unterbringung im Haushalt von Ver
wandten aufsteigender Linie 40 v. H. des 
Richtsatzes der Umsiedlcrkreisfürsorge.

III. Nebenleistungcn
(1) Außer der richtsatzmäßigen Unterstüt

zung nach Ziff. II sind zu gewähren: Miet- 
beihilfen in Höhe des tatsächlichen Aufwandes, 
soweit er sich in angemessenen Grenzen hält, 
Krankenhilfe, Hilfe für Schwangere und Wöch
nerinnen, Beihilfen für die Erziehung und Be
rufsausbildung von Minderjährigen sowie son
stige Nebenleistungcn, deren Notwendigkeit 
sich aus der besonderen Lage der Umsiedler 
ergibt.

(2) Art und Maß der Unterstützung darf 
nicht dazu führen, daß der Wille zur Selbst
hilfe gelähmt, insbesondere die Bereitschaft zur 
Übernahme einer zumutbaren Erwerbstätig
keit geschwächt wird. Von der Gewährung des 
vollen Unterstützungssatzes (Ziff. II) ist abzu
sehen, wenn nach Lage der örtlichen und per
sönlichen Verhältnisse der volle Betrag zur 
Deckung des laufenden notwendigen Lebens
unterhalts offensichtlich nicht benötigt wird.

IV. Sinngemäße Anwendung der Vor
schriften über Kleinrentnerhilfe 

Im übrigen sind die Vorschriften über Klein- 
rentncrliilfe sinngemäß anzuwenden. Jedoch 
entfällt im gesamten Umfange der Rückersatz 
der Fürsorgekosten und die Heranziehung 
Dritter gemäß den §§ 21a, 25 bis 25 c der Für- 
sorgcpflicht-VO.6). Die Umsiedler sind bei der 
Bewilligung der Unterstützung hierüber aus
drücklich aufzuklären. Ebenso sind die in der 
öffentlichen Fürsorge geltenden Grundsätze 
über die Familicngemcinschaft nicht anzu
wenden. Bei der Prüfung der Frage, inwieweit 
Umsiedlerkreisfürsorge zu gewähren ist, hat 
eine Berücksichtigung etwaigen Vermögens zu 
unterbleiben. § 8 des Ges. über Kleinrcntner- 
hilfe v. 5. 7. 1934 (RGBl. I S. 580) ist nur zu
gunsten alter oder erwerbsunfähiger Umsiedler 
anzuwenden. Ein Lastenausgleich nach Ab
schnitt C der Fürsorgepflicht-VO. findet nicht 
statt.
V. Rang Verhältnisse zu anderen Unter

stützungsarten
Die Umsiedlcrkreisfürsorge geht der Arbeits

losenhilfe vor. Der Einsatzfamilicnunterhalt 
geht der Umsiedlcrkreisfürsorge vor.

VI. Kostenerstattung durch das Reich 
(1) Die Stadt- und Landkreise stellen die 

Kosten der Fürsorge monatlich in doppelter 
Ausfertigung auf Vordrucken nachstehenden 
Musters8) zusammen, bescheinigen die sach
liche und rechnerische Richtigkeit und reichen

«) RGBl. 1924 I S. 100; 19311 S. 305; 1936 I 
S. 1126.

•) Nicht mit abgedruckt.

die Zusammenstellung den Reg.-Präs., in 
Berlin dem Stadtpräs., im Saarland dem 
Reichskommissar, in den Reichsgauen der Ost
mark dem Reichsstatthalter (Staatl. Verw.), 
im übrigen der von der obersten Landesbehörde 
bezeichneten Stelle ein. Diese Stellen weisen 
in einer Zusammenstellung gleichen Musters 
in doppelter Ausfertigung dem RMdl. auf dem 
Dienstwege die Fürsorgekosten ihres Bereiches 
nach.

(2) Frist für die Anmeldung der Stadt- und 
Landkreise beim Reg.-Präs. usw.: Mitte des 
Nachmonats, für die Anmeldung beim RMdl.: 
Ende des Nachmonats. Verspätet zur An
meldung gelangende Beträge sind in gleicher 
Weise in nach Monaten getrennten Nachtrags
anforderungen zusammenzustcllcn und einzu
reichen.

(3) Der RMdl. veranlaßt die Erstattung. 
Dem Benachrichtigungsschreiben darüber wird 
die gegebenenfalls berichtigte zweite Ausferti
gung der eingereichten Zusammenstellung bei
gefügt. Die Benachrichtigung der Stadt- und 
Landkreise ward in der gleichen Weise — unter 
Verwendung der von ihnen eingereichten Zu
sammenstellungen — durch lie Reg.-Präs. usw. 
vorgenommen. Persönliche und sächliche Ver
waltungskosten sind nicht erstattungsfähig.

VII. Inkrafttreten
Diese Vorschriften treten mit sofortiger Wir

kung in Kraft. Die richtsatzmäßige Unter
stützung für den laufenden notwendigen Le
bensunterhalt (Ziff. II) ist für eine einen Monat 
vor dem Tag der Antragstellung zurückliegende 
Zeit zu gewähren.

Fürsorge für aus dem Ausland übertretende 
Hilfsbedürftige, die in der Saarpfalz geboren 

sind.
RdErl. d. RMdl. v. 18. 9. 1940 — IV W I 

513/40-7230 — (RMBliV. S. 1883):
Aus dem Ausland übertretende Hilfs

bedürftige, für die kraft Geburtsort der Landes
fürsorgeverband Saarpfalz endgültig fürsorge
pflichtig ist, sind künftig wieder nach Saar
brücken-Stadt, Wohlfahrtsamt, Neumarkt 13 
(Saalbau), weiterzuleiten (vgl. RdErl. vom 
23. 2. 1940, RMBliV. S. 339)1).

Inanspruchnahme von Rentennachzahlangen 
der Rcichsvcrsicherung durch die Fürsorge

verbände.
RdErl. d. RAM. u. d. RMdl. v. 19. 9. 1940 — 
II b 5594/40 u. IV W I 104/40-7000 a — 

(RMBliV. S. 1839):
Zur Klarstellung, in welchem Umfang die 

Fürsorgeverbände Rcntennachzahlungcn der 
Unfall-, der Invaliden-, der Angestellten- und 
der knappschaftlichen Pensionsversicherung 
zur Deckung ihres Fürsorgeaufwandes nach 
§ 1535 b RVO. in Anspruch nehmen dürfen, 
weisen wir auf folgendes hin:

l) DZW. XV S. 450.
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1. Nach § 1535 b in Verbindung mit § 1531 
RVO. dürfen die Fürsorgeverbände als Träger 
der öffentlichen Fürsorge zur Befriedigung des 
Ersatzanspruchs auf rückständige Renten
beträge und auf solche für die Zeit des voll
ständigen Unterhalts in einer Anstalt bis zu 
ihrer vollen Höhe, auf andere Rentenbeträge 
nur bis zu ihrer halben Höhe zurückgreifen. 
Nach ständiger Rechtsprechung des Rcichs- 
vcrsicherungsamts fallen unter den Begriff 
„rückständige Rentenbeträge“ im Sinne des 
§ 1535 b RVO., der einen Schutz des Ver
sicherten bezweckt, nur solche Rentenbeträge, 
auf die der Versicherte z. Z. der Anmeldung 
des Ersatzanspruchs durch den Ersatzberech
tigten bereits einen fälligen Anspruch für 
eine zurückliegende Zeit hat. Rückständig sind 
daher Rentenbeträge erst dann, wenn sie der 
Berechtigte trotz Fälligkeit nicht abverlangt 
hat. Demnach sind Rentenbeträge, um deren 
Gewährung der Versicherte mit dem Ver
sicherungsträger im Fcststellungsvcrfahren erst 
streitet und die nach erfolgreicher Durchfüh
rung der Klage im Laufe dieses Verfahrens sich 
angcsammelt haben, nicht „rückständig“ im 
Sinne des § 1535b RVO. Rentennachzahlungcn 
für die Zeit bis zur Rechtskraft der Entschei
dung kann daher der Fürsorgeverband nur 
bis zur halben Höhe in Anspruch nehmen, 
sofern es sich nicht um die Gewährung von 
Anstaltsfürsorge handelt. Wir ersuchen, diese 
Rechtslage künftig allgemein zu beachten. Die 
Rentenempfänger rechnen regelmäßig mit der 
Nachzahlung, um daraus notwendige An
schaffungen oder andere dringende Ausgaben 
zu bestreiten; sie empfinden es daher erfah
rungsgemäß als besondere Härte, wenn bei der 
Bewilligung der Rente die während der Unter
stützungszeit aufgclaufencn Rentenbeträge in 
voller Höhe dem Fürsorgeverband überwiesen 
werden.

2. Nach § 119 Abs. 2 RVO. darf der Renten
berechtigte ausnahmsweise seinen Renten
anspruch mit Genehmigung des Vcrslcherungs- 
amts ganz oder zum Teil auf den Fürsorge
verband auch über dessen gesetzlichen Ersatz
anspruch (Nr. 1) hinaus übertragen. Zur Ver
meidung einer unterschiedlichen Behandlung 
der Rentenempfänger ersuchen wir, allgemein 
davon abzusehen, im Wege einer Aibtretungs- 
erklärung nach § 119 Abs. 2 RVO. die Renten
nachzahlung über den gesetzlichen Ersatz
anspruch hinaus in Anspruch zu nclunen.

„Beratungsstelle, Fürsorge usw. für werdende 
Mütter“ zu verwenden.

Sozialversicherung beim Einsatz des Deutschen 
Roten Kreuzes bei öffentlichen Notständen.

Bescheid d. RAM. an den Herrn Geschäfts
führenden Präsidenten des Deutschen Roten 
Kreuzes in Potsdam-Babclsberg 2 v. 22.8.1940 

— Ila 9810/40 — (RABl. S. II 311):
Im Einvernehmen mit dem Herrn Reichs

minister des Innern und dem Reichsminister 
der Finanzen teile ich Ihre Auffassung, daß 
Schwestcmhelferinncn, die praktizierenden 
Ärzten als Sprechstundenhilfen vom Deutschen 
Roten Kreuz zur Verfügung gestellt werden, 
bei „öffentlichen Notständen“ Hilfe leisten. 
Dasselbe gilt für weibliche Hilfskräfte, die das 
Deutsche Rote Kreuz in Soldatenheimen ein
setzt. Daher finden auf die Eingesetzten die 
Vorschriften des § 13 des Gesetzes über das 
Deutsche Rote Kreuz vom 9. Dezember 1937 
(RGBl. I S. 1330)1) Anwendung (§ 15 des Ge
setzes). Durch den Einsatz wird also eine 
bestehende Versicherung gegen Krankheit bei 
einem Träger der reichsgesetzlichen Kranken
versicherung nicht berührt. Die Beitrags
pflicht zur Krankenversicherung während des 
Einsatzes erfüllt das Deutsche Rote Kreuz. 
Während der gleichen Zeit ruht die Beitrags
pflicht zum Rcichsstock für Arbeitseinsatz.

Für die Rentenversicherungen der Arbeiter 
und Angestellten soll in Anlehnung an die 
Bestimmungen über die Sozialversicherung der 
Krankenschwestern, Schwesternhelferinnen und 
Helferinnen der Wehnnacht vom 21. Dezember
1939 (RABl. [AN.] 1940 S. II 7) folgende Re
gelung getroffen werden:

Waren die Eingesetzten schon vor ihrem 
Einsatz auf Grund ihrer bis dahin ausgeführten 
Beschäftigung angestellten- oder invaliden
versicherungspflichtig, so sind sic für die Zeit 
des Einsatzes versicherungspflichtig nach dem 
Angestelltcnvcrsicherungsgesctz; sie unterlie
gen auch der Überversicherung.

Die übrigen Eingesetzten, die bis zum Ein
satz nicht angestellten- oder invalidenversiche
rungspflichtig waren, unterliegen auch während 
des Einsatzes nicht dieser Pflicht.

Als Entgelt im Sinne der AV. und Über
versicherung ist in allen Fällen der monatliche 
Durchschnittsbetrag von 150 RM zugrunde zu 
legen.

Fürsorge für werdende Mütter.
RdErl. d. RMdl. v. 12. 8. 1940 — IV g 6529/40- 

5331 — (RMBliV. S. 1673):
Im Rahmen der fürsorgerischen Betreuung 

der Schwangeren hat sich mehr und mehr der 
Brauch eingebürgert, die Bezeichnung 
„Schwangere“ durch „werdende Mutter“ zu 
ersetzen. Auch ich gebe letzterer Bezeichnung 
den Vorzug und ersuche, in der Schwangeren
fürsorge künftighin nur Bezeichnungen wie

Ausbildung von Schwesternhelferinnen des 
Deutschen Roten Kreuzes zu Kranken

schwestern.
RdErl. d. RMdl. v. 24. 9. 1940 — IVe 7830/40- 

3810 — (RMBliV. S. 1886):
Um Schwcstcmhelfcrinnen des Deutschen 

Roten Kreuzes (DRK.), die anläßlich des be
sonderen Einsatzes der Wehrmacht zum 
Dienst bei dieser oder als Ersatzkräfte für

l) DZW. XIII S. 535.
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weibliches Pflegepersonal auf Grund der Not
dienst-VO. v. 15. 10. 1938 (RGBl. I S. 1441) 
zum Dienst in zivilen Krankenhäusern be
ordert worden sind, den Erwerb der Erlaubnis 
zur berufsmäßigen Ausübung der Kranken
pflege zu erleichtern, bestimme ich auf Grund 
des § 4 des Ges. zur Ordnung der Kranken
pflege v. 28. 9. 19381):

1. Den vorgenannten Personen kann außer 
der dreimonatigen praktischen Ausbildung der 
DRK.-Helfcrin zur DRK.-Schwesternhelferin 
gern. § 9 Abs. 1 Ziff. 2 der Krankenpflege-VO.2) 
der in der Krankenpflege in Rrscrvelazarctten 
der Wehrmacht oder in Krankenhäusern auf 
Grund einer Beorderung aus Anlaß des be
sonderen Einsatzes der Wehrmacht abgelei
stete Dienst bis zu 9 Monaten auf die Dauer 
des Lehrgangs einer Krnnkcnpflcgcschule an
gerechnet werden.

2. In dem danach noch abzuleistcndcu Lehr
gang einer Krnnkcnpflcgcschule müssen die 
Bewerberinnen bei einer sechsmonatigen Dauer 
des Lehrgangs an wenigstens 100, bei längerer 
Dauer des Lehrgnngs an einer entsprechend 
größeren Anzahl theoretischer Unterrichts
stunden tcilnehmcn. In der praktischen Tätig
keit sind diese Lernschwestern, insbesondere 
in den Gebieten der Krankenpflege auszu
bilden, in denen sie während der Dienstzeit 
aus Anlaß des besonderen Einsatzes der Wehr
macht nicht beschäftigt worden sind.

3. Die Zulassung zu diesen abgekürzten 
Lehrgängen für DRK.-Schwesternhclferinnen 
erfolgt nur an solchen Krankenpflegcschulen 
einer DRK.- Schwesternschaft, der NS.- 
Schwesternschaft oder des Reichsbundes der 
freien Schwestern und Pflegerinnen e. V., die 
von mir auf Vorschlag der genannten Verbände 
hierzu ermächtigt worden sind. Die notwendige 
Ergänzung der Ausbildung muß entsprechend 
der bisherigen praktischen Tätigkeit gewähr
leistet sein. Die Teilnehmerinnen sind ver
pflichtet, sich mindestens für die Dauer ihrer 
Ausbildung (s. auch Ziff. 4) einem der genann
ten Berufsverbändc anzuschließen.

4. Bestehen Teilnehmerinnen an diesen Lehr
gängen die Krankenpflegeprüfung, so erhalten 
sie die Erlaubnis zur berufsmäßigen Ausübung 
der Krankenpflege mit den Beschränkungen 
nach § 1 Abs. 3 der Krankenpflege-VO. Die 
Schwesternschaft, der diese Krankenschwestern 
angeschlossen sind, ist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, daß deren Fertigkeiten und Kenntnisse 
während der einjährigen Tätigkeit an einer 
Krankenanstalt gern. § 1 Abs. 3 Krankenpflege- 
VO. durch theoretischen und praktischen Un
terricht planmäßig ergänzt werden.

5. Für die Träger der Krankenanstalten, 
denen die nach Ziff. 3 ermächtigten Kranken
pflegcschulen angegliedert sind, gelten die 
Richtlinien des RdErl. v. 4. 10. 1938 (RMBliV. 
S. 1673)3) mit der Maßgabe, daß eine Pauschal-

») RGBl. 1938 1 S. 1309; DZW. XIV S. 447.
*) RGBl. 1938 I S. 1310; 1939 I S. 1823.
3) DZW. XIV S. 447.

Vergütung für diese Lernschwestern nicht zu 
zahlen ist, da cs sich um eine einseitige Be
lastung bestimmter Krankenanstalten handelt.

6. DRK.-Schwcsternhelfcrinncn, die nach 
der dreimonatigen praktischen Ausbildung als 
DRK.-Helfcrin zur DRK.-Schwestemhelferin 
eine mindestens zwölfmonatige Tätigkeit in 
einem Reservelazarett der Wehrmacht nach- 
weisen, können bereits nach einem dreimona
tigen Lehrgang in einer von mir hierzu er
mächtigten Krankenpflegeschulc des DRK. zur 
Krankenpflegeprüfung zugelassen werden,wenn 
sie nachweisen, daß die Zulassung zur Kranken
pflegeprüfung einem dringenden Bedürfnis der 
Wehrmacht entspricht, und wenn sie zur Teil
nahme an dem Lehrgang aus dem Dienst der 
Wehrmacht beurlaubt werden. Der nach Ab
legung der Krankenpflegeprüfung abgeleistete 
Dienst in Reservclazarcttcn der Wehrmacht 
ist auf die Tätigkeit in einer Krankenanstalt 
nach § 1 Abs. 3 Krankenpflege-VO. anzu
rechnen.

Beschäftigung von Säuglings- und Kinder
schwestern mit beschränkter Erlaubnis bei den 

Gesundheitsämtern.
RdErl. d. RMdl. v. 23. 9. 1940 — IV n 94/40- 

1000 d — (RMBliV. S. 1885):
1. Die Gesundheitsämter werden als Ein

richtungen der öffentlichen Säuglings- und 
Kinderfürsorge anerkannt, in denen Säuglings
und Kinderschwestern gern. § 1 Abs. 3 der
SuKPflV. vom 15. 11. 1939 (RGBl. I S. 2239)
mindestens ein halbes Jahr tätig sein müssen.

2. Je nach der Größe der Ämter ist die An
nahme von 1 bis 2 Schwestern zulässig. Mehr 
als 2 Schwestern cinzuslellcn, ist nur mit Ge
nehmigung der höheren Verw.-Bchörde ge
stattet.

3. Den Schwestern ist eine monatliche Ver
gütung von 75 RM zu gewähren. Die Ver
gütungen unterliegen nicht der allgemeinen 
Kürzung.

4. Hinsichtlich der Kranken-, Unfall- und 
Angestelltenversichcrung sowie Kündigung 
gelten für die in den Gesundheitsämtern tätigen 
Schwestern die für die Praktikantinnen der 
Gesundheitspflege durch die RdErl. vom 7. 2. 
und 24. 11. 1936 (RMBliV. S. 235 u. 15991))
ergangenen Anordnungen. Die Schwestern 

.haben hiernach die auf sic entfallenden Bci- 
tragsanuüe zur Kranken- und Angestclltcn- 
versicherung zu tragen.

5. (1) Den Schwestern, die zur Wahrneh
mung auswärtiger Dienstgeschüfte heran
gezogen werden und dabei als volle Arbeits
kraft an Stelle der sonst damit beauftragten 
Gesundheitspflegerin tätig sind, steht eine 
Reisekosteuvergütung nach § 4 Stufe V des 
Rcichsgcs. über Reisekostenvergütung der 
Beamten vom 15. 12. 1933 (RGBl. 1933 1 
S. 1067; 1936 I S. 179) zu.

») DZW. XII S. 592.
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(2) Für Dienstreisen innerhaln des Bezirks 
des Gesundheitsamts sind Bezirkstagegelder 
nach Abschn. VII Nr. 32 der Ausf.-Best. zum 
RKG. vom 16. 12. 1933 (RBesBl. S. 192) zu 
gewähren, soweit die einzelnen Länder nicht 
besondere Ausf.-Best. zu § 13 RKG. erlassen 
haben.

(3) Da die in den Gesundheitsämtern tätigen 
Schwestern für den dringend notwendigen 
Ausbau der Säuglings- und Kleinkinder
fürsorge miteingesetzt werden und die Gesund
heitspflegerinnen auf diesem Fürsorgegebiete 
entlasten und vertreten sollen, ist die Voraus
setzung für die Zahlung der Reisekosten
vergütung in der Regel gegeben.

6. Der RdErl. gilt auch für kommunale Ge
sundheitsämter.

Zusatz für die Reichsstatthalter in 
den Reichsgauen der Ostmark, im 
Sudetengau, in Danzig-Westpreußen 
und im Warthegau, den Reichskom
missar für die Saarpfalz und die Reg.- 
Präs. in Preußen: Die den Schwestern zu 
zahlenden Vergütungen sind aus den Ihnen für 
nicht vollbeschäftigte Angestellte zur Verfü
gung stehenden Mitteln, die Reisekosten
vergütungen aus dem Reisekostenfonds zu 
zahlen.

Zusatz für die Landesregierungen: 
Ich ersuche, umgehend die gleiche Anordnung 
zu treffen.

Versicherung der Schüler und Lehrkräfte in den 
Anstalten der Fürsorgeverbände.

RdErl. d. RMdl. v. 24. 9. 1940 — V a 865/40- 
2186 A — (RMBliV. S. 1872):

Mit Wirkung vom 1. 4. 1940 hat der RMf- 
WEuV. mit der Agrippina, Allg. Versicherungs- 
AG. in Köln, und dem Verband öffcutl. Unfall- 
und Ilaftpflichtvcrsicherungsanstaltcn in 
Deutschland in Berlin einen neuen Vertrag 
über die Unfall- und Haftpflichtversicherung

in den Schulen abgeschlossen.* Der Versiche
rungsschutz erstreckt sich auf alle Schularten. 
Er gilt nicht nur für Preußen und die in das 
Reich cingegliederten Gebiete, sondern auch 
für die Länder des Altrcichs, mit denen die 
Agrippina gleiche Vertrüge abgeschlossen hat. 
Nähere Einzelheiten sind aus dem RdErl. des 
RMfWEuV. vom 4. 3. 1940 (Deutsch. Wiss. 
Erziehg. Volksbildg. S. 184) zu ersehen. Ich 
stelle den Fürsorgeverbünden den Beitritt zu 
dieser Kollektivversicherung zugunsten der 
Schüler und Lehrkräfte ihrer Anstalten an
heim. Dies gilt insbesondere für die Landes
fürsorgeverbände hinsichtlich ihrer Blinden
anstalten.

Gesetz über die Unfallversicherung der Kriegs
gefangenen.

Vom 3. 9. 1940 (RGBl. I S. 1201):
Die Reichsregicrung hat das folgende Gesetz 

beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1
Auf die Entschädigung der Kriegsgefangenen 

bei Unfällen finden während der Dauer der 
Kriegsgefangenschaft die Vorschriften des 
Dritten Buches der Reichsversicherungsord
nung Anwendung. Bei der Berechnung der 
Unfallrcnte sind als Jahrcsarbeitsverdienst nur 
die Barbezüge zugrunde zu legen. Die Zu
ständigkeit der Versicherungsträger richtet 
sich nach den allgemeinen Vorschriften.

§ 2
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvor- 

schriftcn zur Durciiführung dieses Gesetzes 
erläßt der Reichsarbeitsminister im Einver
nehmen mit dem Chef des Oberkommandos der 
Wehrmacht.

§ 3
Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 26.August 

1939 in Kraft.

Umschau

Arbeitslosenhilfe in den Gebieten von Eupcn, 
Malmedy und Moresnet.

$$In diesen Gebieten ist durch Verordnung 
vom 31. 7. 1940 (RGBl. I S. 1101) das Gesetz 
über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver
sicherung mit Wirkung vom 1. 7. 1940 in Kraft 
getreten.

Säuglings- und Kindcrpflegeschulen.
Durch VO. zur Änderung der Ersten VO. 

über die berufsmäßige Ausübung der Säug
lings- und Kinderpflege und die Errichtung 
von Säuglings- und Kindcrpflegeschulen vom 
19.6. 1940 (RGBl. I S. 941) sind die Bestim
mungen über die Anrechnung von Berufs

zeiten in der Säuglings- und Kinderpflege 
innerhalb von Kinderkrankcnanstalten für die 
Erteilung der Erlaubnis zur berufsmäßigen 
Ausübung der Tätigkeit einer Säuglings- und 
Kinderschwester an Säuglings- und Kinder
schwestern oder -pflegerinnen alter Prägung 
sowie auf die Teilnahme an Lehrgängen an den 
Säuglings- und Kindcrpflegeschulen (§15 Abs. 2 
und § 16 Abs. 3 SuKPflV.) geändert worden.

Arbeitsmöglichkeiten für Blinde.
Der RMdl. weist mit RdErl. vom 16.7.1940 

(RMBliV. S. 1508) darauf hin, daß das Blinden
hundwerk infolge der fortschreitenden indu-
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striellen Entwicklung den Blinden nur noch 
in beschränktem Maße die Gewähr für den 
Aufbau einer sicheren Existenz bietet, und er
klärt es deshalb für notwendig, daß von der 
handwerklichen Ausbildung Blinder — auch 
derjenigen Lehrlinge, deren Ausbildung noch

nicht zu weit fortgeschritten ist — regelmäßig 
dann abgesehen wird, wenn der Blinde nach 
seinen Anlagen bei entsprechender Ausbildung 
für einen anderen Beruf geeignet erscheint, 
der ihm eine ausreichende Existenzgrundlage 
bieten kann.

Aus Zeitschriften und Büchern

„Die Arbeiter-Versorgung“.
Diese von Dr. jur. Konrad Langewort her

ausgegebene älteste Zeitschrift für Sozialver
sicherung gab im September ihr 2000. Heft 
heraus. Reichsarbeitsminister Seldte hat dazu 
Geleitworte geschrieben, in denen auf die Ver
bundenheit der Zeitschrift mit der deutschen 
Sozialversicherung hingewiesen wird. Aus dem 
Heft sind insbesondere zu erwähnen die Bei
träge von Reichsamtsleiter Dr. Heinrich Grote, 
Der Arzt in der Sozialversicherung; Senats
präsident B. Kühne, Der Krankheitsbegriff des 
Zweiten Buches der Reichsversicherungsord
nung im neuen Rechtsdenken; Ministerialrat 
M. Sauerbom,Krankenversicherung undFamilie.

Gerechte Krankenhauskostenübernahme dnreh 
die Krankenkassen in der Familienliilfe. 
Unter dieser Überschrift wendet sich Ge

schäftsführer Eduard Pascholdt, Göttingen, in 
einem Artikel in der Nr. 9 der Zeitschrift „Die 
Landkrankenkasse“ vom 16. 9. 1940 dagegen, 
daß die Krankenkassen bei der Übernahme 
der Krankenhauskosten in der Familienhilfe 
zum Nachteil der Versicherten außerordentlich 
verschieden verfahren. Als das erstrebenswerte 
Ziel wird die Übernahme der vollen Kosten 
bezeichnet. Sofern sich dies nicht ermöglichen 
ließe, müßte ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Krankenhauskosten von allen Versicherten ein 
gleichmäßiger Zuschuß verlangt werden.
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versicherung, Burtcls, NSSozPol. 1/2.
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Ausland
Englands riickstündigc Sozialversicher., Rau- 

eckcr, OKrankK. 2.
La disciplina di catcgoria dcllc iniziative 

assistenziali w prcvidcnziali, Sansevcrino, 
Le Assicuraziono Sociali 6.

La lottu contro la tubercolosi nclle assicurazioni 
sociali dcgli Stati civili, Schuchurdt, Le 
Assicurazioni Sociali 6.

Soziale Ausbildungs- und Berufsfragen
Die Säuglings- und Kindcrpflcgcvcrordnung 

vom 15. November 1939, Engel, öffGesD. 
19.

Einsutz der außenfürsorgcrischcn Kräfte i. 
Kriege, v. Harpe, BlöfTFürs. 1.

Schwesternführung, Zeller, Diakonisse 1/2.
Sister Personncl for tlic Administrative Func

tions of the Hospital, Hospital Progress 12.
Theorie u. Praxis bei der Erziehung unserer 

Schwestern, Pavclzig, DSchwestcr 12.
Wie leite ich ungcschultc Hilfskräfte im Kin

dergarten an, und wo kann ich sic cinsetzcn ? 
Russow, Kindergarten 1.

Zur Neuordnung der Ausbildung der Volks- 
pflegerinnen, Schäfer, BlöfTFürs. 1.

Zwei Verordnungen über die berufsmäßige Aus
übung der Säuglings- u. Kinderpflege u. d. 
Erricht, von Krankenpflcgeschulen, Blocker, 
ZfgesKrkhW. 1.

Ausland
Remuneration for the Institutionul Nurse, 

Therese, Ilospitul Progress 11.

Februar 1*140,
Fürsorgewesen
Allgemeine»
Kriegs-, Weltkriegs- und Nuehkriegswohlfahrts- 

pflege, NDV. 2.
Kriegsuufguben i. d. Fürsorge für die werk

tätigen Volksgenossen III, NDV. 2.
RFV.
Aus der Arbeit der Fürsorgebehörden im Kriege, 

Schmidt-Schntiedebaeh, RA Bl. 4.
Der Ersatzanspruch des Anstultsverbandes, 

Seifert, BlöfTFürs. 3.
Ist llilfsbcdürftigkcit anzeigepflichtig? NDV.2.
Zur Bemessung des notwendigen Lebensunter

halts nach § «50 Abs. 3 ZPO., NDV. 2.
Zur Hamburger Vereinbarung, DZW. 10/11.
Besondere Fürsorgeuufgaben
Die Umsicdler-Kreisfürsorge, NDV. 2.
Gedanken zur Umsiedlung, Wrungcl, RVBI. 6.
Kommunale Fürsorge
Die Arbeit der Landkreise, Purisius, Arb* 

Versorg. 4.
Ausland
Activitä» du Foyer Social d'Elisubethville, Le 

Service Social 1/2.

FU.
Räumungs- und Einsatz-FU.
Berliner Regelung auf dem Gebiet der FU.- 

Wirtschaftsbcihilfen, NDV. 2.
Das Familicnuntcrhaltsrccht, Bechtold, ZfH. 4.
Das Fumilicnunterhaltungsrccht, Bechtold, 

ZfH. 5/6.
Die neuen FU.-Einkommcnshöchstgrcnzcn nach 

dem Erlaß vom 18. Januar 1940, Hunn- 
WohlfW. 6.

Familienversorgung gegen Fainilicnuntcrstüt- 
zung, ÄrztBlfBlnMkBrandbguPomm. 3.

Organisation u. Arbeitsweise einer FU.-Be- 
hördc, HnnnWohlfW. 8.

Kb.- und Kh.-Fürsorge
Die Sorge für die Versehrten Soldaten u. d. 

Hinterbliebenen, Preiscr, DZW. 10/11.
Sondervorschriften für den Todesfall von Wehr- 

machtsangchörigcn, NDV. 2.
Versorgung der Soldaten und ihrer Hinter

bliebenen, Heinrichs, HnnnWohlfW. 6.
Ausland
Die Aufgabe der Pro Juventute im Rahmen 

der Bundeshintcrlussenenfürsorgc, Glarus, 
Pro Juventute 2.

Schweizerische Soldutcnfürsorge, Armcnpfle- 
ger 2.

Finanzfragrn
Die deutsche Volkswirtschaft und ihre Finan

zierung, Kepper, DVolksW irisch. 4.
Erleichterungen der gemeindlichen Kriegs

lasten, Luumen, Gemhlt. 3.
Kriegsfinanzierung uls soziule Aufgabe, NS- 

SozPol. 3/4.
Nachtrugshuushalt 1939 und Kricgshuushalt 

1940, Gemhlt. 3.

Bevölkcrungspolitik

Dus neue großdeutsche Ehcrccht in Frage und 
Antwort, VerwPrax. 3/4.

Die Bevölkerungsbewegung in den Groß
städten i. Jahre 1939, WirtschuStut. 3/4.

Die nationalsozialistische Rassenerkenntnis als 
Grundlage für die kolouiulc Betätigung des 
neuen Europa, Rodenwaldt, NVolk 2.

Auslund
Bcvülkcrungsfrugen in Englund u. seinen Do

minien, Szugunn, Ärztin 2.

Soziale Persönlichkeiten
Carl Sonnenscheins Helfertum, Thrusolt, Ca- 

ritus 2.

Jugendwohlfahrt
Allgemeines
Aus der Rcichsstutistik über die Tätigkeit der 

Jugendämter, NDV. 2.
Dus Landjuhr — Orgunisution und Finanzie

rung, Borowsky, BcrlKommMitt. 3.

207



Forderungen der Jugendhilfe an die völkische 
Wohlfahrtspflege, NDV. 2.

Jugendfürsorge während des Krieges, Rhein
Prov. 2.

Neue Wege der Jugendhilfegesetzgebung, Hun- 
dingcr, InnMiss. 2.

Statistik über die Tätigkeit der Jugendämter 
i. Rechnungsjahr 1937, EvJugH. 1/2.

Verstärkter Einsatz der. NSV.-Erziehungs- 
heratung, Schott, NSVolksD. 2.

Wichtige Zeitaufgaben unserer Kindergärten 
und Horte, Lenarz, Kinderheim 1.

Gefährdete Jugend
Die Fürsorgeerziehung im Rechnungsjahr 1937, 

Hundinger, EvJugH. 1/2.
Die gesetzlichen Grundlagen der Anstalten für 

Erzichungsbedürftigc i. d. Ostmark, Drn, 
BIGcfängnK. 5/6.

Die NSV.-Jugendgerichtshilfe des Gaues Wien 
und ihre Betreuung für die vorbeugende 
Arbeit der NSV.-Jugendhilfe, Ourednik, 
NSVolksD. 2.

Erfahrungen bei der Betreuung der wcibl. 
Außcnzöglingc des Brdg. Landesjugendheims 
Strausberg, Krisch, BrandNachBlWohlf. 62/ 
63.

Ausland
Schweizer Jugendferien, Gicsker, Pro Juven-

tute 2.

Jugendschutz
Das Berufserziehungswerk der DAF. in Groß

betrieben, Bleicher, AnregAnltgfBerufserz- 
uBetrieb.'führg. 1.

Das Landdienstheim der HJ., Steimle, NS- 
Gcm. 3.

Das Pflichtjahrmädchen i. d. Landwirtschaft, 
Hamann, ArbcinsuArbloshilfe 3/6.

Der hauswirtschaftliche Unterricht in der 
Kriegszcit, Engelbert, NSMädErz. 2.

Die jugendlichen Ungelernten und ihr Arbeits
einsatz, Menne, SozPrax. 4.

Hitler-Jugend und Berufseinsatz der Jugend. 
Ost, RAB1. 4.

Nachwuchspolitik i. Krieg u. Frieden, Stets, 
RheinProv. 2.

Vom Recht der schaffenden Jugend auf Aus
bildung, Knlberlah, DArbR. 2.

Zur Berufswahl unserer Mädchen, Albrceht, 
NSMädErz. 2.

Zur Bcrufsnachwuclislcnkung i. Kriege, Stäb- 
lcr, RheinProv. 2.

Arbeitseinsatz
Arbeitsschutz u. Arbeitseinsatz, Schmidt, Arb

cinsuArbloshilfe 3/6.
Beschränkung des Arbeitsplatzwechsels und 

arbeitsgerichtliche Zuständigkeit, Adam, D- 
Just. 6.

Betriebsnaher Arbeitseinsatz, Ilildchrandt,

Sozialpolitik

Allgemeines
Arbeitskraft und Wehrkraft sind eins, Seldte, 

RABL 6.
Beamtenrecht u. Arheitsrecht i. Kriege, Hasen

eier, Rathaus 1.
Betriebsschutz durch staatliche Vertragshilfe, 

SozPrax. 1.
Soziale Rüstung einst und jetzt, Sitzler, Soz- 

Prnx. 3.
Sozialpolitik i. Kriege, Münz, OKrankK. 3.
Wandlungen des Arbeitsrechts i. Kriege, Verw- 

Prax. 3/4.

Arbeitsschutz
Dm Arbeitsitrafrecht der Dien.tpflichtverord- 

nunB vom 13. Februar 1939, Werner, ’lArb-

Das Ende der Beschäftigung i. Arbeitsbuch, 
Knlberlah, SozPrax. 1.

Das neue Arbeitsschutzrecht, Wolter, DWirt- 
schZ. 5.

Muß die Lundarbeit erlernt werden? Vogel, 
AnrcgAnltgfBcrufscrzuBctriebsführg. 2. 

Nachdenkliches über die neuen Arbeitsbuch
vorschriften, Sänger. ArbcinsuArbloshilfe
3/6.

Neues Urlaubsrecht i. Kriege, Spriek, NSSoz- 
Pol. 3/4.

Neue Ziele im Recht der Heimarbeiter, Ey, 
ArbVersorg. 4.

Vergleich über Turifanspriichc? Bcdmann, 
SozP rux. 3.

RAB1. 4.
Der Einsatz ausländischer, insbesondere pol

nischer landwirtschaftlicher Arbeitskräfte i. 
Jahre 1940, Kaestncr, ArbcinsuArbloshilfe 
3/6.

Der landwirtschaftliche Arbeitseinsatz i. Jahre 
1940, Timm, ArbcinsuArbloshilfe 3/6.

Die Deutsche Arbeitsfront als Hnupttrügerin 
i. d. Lagerbetreuung, Gerlnch, NSSozPol. 
3/4.

Rcichsminister Seldte über die Bedeutung und 
Aufguben d. Arbeitseinsntzverwultung, RA
BL 4.

Ar bei t r.Io senhil fe
Die Änderungen i. d. Arbeitslosenhilfe, Sjöberg. 

OKrankK. 3.
Verbesserte Kurzarbeiterunterstützung, Wiede

mann, RABL 6.
Ausland
Sozialpolitisches aus dem Ausland, Karstedt, 

RABL 6.
The Economic Development of the Soviet 

Union under the Second and Third Fivc- 
Ycnr l'luns, Abruxnson, IntLabRcv. 2.

The Organisation of Employment in Japan, 
Ogishumu, IntLabRcv. 2.

Betriebliche Sozialpolitik

Aufgube u. Aufbau der Werkbücherei, Vor
werk, RABL 6.

Ernst Abbe und sein W erk, DicnstnLeben 2.
Wege der Betriebsuntersuchungen i. d. Kriegs

wirtschuft, Reuter, RKWNachr. 10/11.
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Erwerbsbeschränkte

Blinde treiben Sport, Knötzsch, D Sonder
schule 1/2.

Die Anwendung des „Magdeburger Verfah
rens“ bei der Prüfung zur Feststellung der 
Hilfsschulbedürftigkeit, Lenz, D Sonderschule 
1/2.

Die Gehörlosenbeschulung als Sparmaßnahme 
des nationalsozialistischen Staates auch i. d. 
Kriegszeit, Heuer, DSonderschule 1/2.

Hilfsschule auch im Kriege, Tornow, DSonder
schule 1/2.

Rückblick u. Ausblick i. d. Fürsorge für „halbe 
Kräfte“, Die Sonderschule, NDV. 2.

Zur Frage der Gestaltung des Internats der 
Blindenschulen als Stätte nationalsozia
listischer Gemeinschaftserziehg., Bechthold, 
DSonderschule 1/2.

Ausland
L’avcugle, ses difficult6s d’adoption, sa Situa

tion sociale et ficonomique, Le Service 
Social 1/2.

Wohn- und Siedlungswesen

Das nationalsozialistische Siedlungswerk mit 
Bezug auf die Volkstumsaufgabe im Ost
raum, Kummer, DKleingartWes. 2.

Der Kleingarten i. Kriege, Seldtc, DKlcingart- 
wcs. 2.

Deutsche Ncubesiedlung im Osten des Reiches, 
Schmidt, NVolk 2.

Die Förderung von Dauerkleingärten, eine 
volks- und emährungspolitische Aufgube der 
Gemeinden, Ballte, NSGcm. 4.

Gedanken zum Landfluchtproblem, Bausinger, 
Rathaus 1.

Wehrhafte Wohnungswirtschnft, SozPrux. 4.
Zur Lage im Bausparkassenwesen, Knoblauch, 

Wohnung 2.

Lebenshaltung

Beobachtungen u. Erfahrungen bei der Prü
fung der Lebcnsmittclnttcste für Kranke, 
ÄrztBIfBlnMkBrnndhguPomin. 4.

Die Stellung der Hauswirtschaft in der Volks
wirtschaft der Gegenwart, Ilansen-Blancke, 
Frau 5.

Die Vitamine in der Ernährung des Soldaten, 
Schreiber, ZfVolksemährung 4.

Die wöchentlichen Ausgaben einer Haushaltung 
für Lebensmittel, Rahlfs, HunnWohlfW. 6.

Irrtümcr u. Übertreibungen i. d. Ernährungs
lehre, Mangold, ZfVolksemährung 3.

Zur Kricgsemährungswirtschaft, Thein, Thür- 
GcmT. 1.

Ausland
Die Lebenshaltungskosten in der Welt Ende 

1939, WirtschuStat. 3/4.

Strafgefangene, Entlassene, Asoziale
Der unverbesserliche Verbrecher u. seine Son

derbehandlung i. Deutschen Strafrecht, 
Heinke, BIGcfängnK. 5/6.

Friedrichs des Großen Maßnahmen gegen Aso
ziale, Liers, DSonderschule 1/2.

Verpflegung der Gefangenen, Bekleidung u. 
Lagerung, Nebe, BIGefängnK. 5/6.

Zum Kriminalproblem der Homosexualität, 
Rauscher, BIGefängnK. 5/6.

Ausland
Postulate für die kantonalen Einführungsgesetze 

zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Für
sorger 1.

Gesundheitswesen

Allgemeines
Das älteste Sanatorium der Welt, Popp, Med- 

Welt 5.
Der Gcncralplan für das Krankenhauswesen 

eines größeren Versorgungsbezirkes, Ritter, 
ZfgesKrkhW. 4.

Die Neuregelung der Dienstverhältnisse der 
Gefolgschaftsmitglieder der Kranken-, Hcil- 
und Pflcgcanstalten der öffentlichen Hand, 
Noack, ZfgesKrkhW. 4.

Krankenhaushygiene in Kriegszciten, Fürst, 
Krankendienst 2.

Neuerungen in der Organisation der Gesund
heitsführung Berlins, Löllke, ÄrztBlfBlnMk- 
BrandbguPomm. 4.

Seuchenbekämpfung im Kriege, II, NDV. 2.
Über den Zahnbefund der Wolhyniendeutschen 

im Volksdeutschen Lager Leipzig, Hopstein, 
OffGesD. 22.

Zahnarzt oder Arzt? Engel, ZahnärztMitt. 8.
Mutter- u. Säuglingsfürsorge
Der Einsatz von NSV-Hausbnlthelferinnen zur 

Hilfe von werdenden Müttern und Wöchne
rinnen, Hering, Ärztin 2.

Deutschlands Kampf gegen die Rnchitis, 
Hechtbauer, ErsK. 4.

Hausentbindung — Anstaltscntbindung. Aus 
der Praxis einer Frauenärztin, Rnmsauer, 
Ärztin 2.

Nachbarschaftshilfe in der Wochenpflege, Sie- 
wers, Ärztin 2.

Rachitis-Prophylaxe, BKrankK. 4.
Säuglingsfürsorge in einem Landkreis, Weß- 

gerber, OffGesD. 21.
Stilltätigkcit, Stillfähigkeit und Kriegsmaß

nahmen zu ihrer Erhaltung und Förderung, 
Szagunn, Ärztin 2.

Zur Frage der Rachitis-Prophylaxe mit Calci- 
pot D, Groetscbel, OffGesD. 22.

Jugendgcsundhcits- und Jugcnderholunge- 
Fürsorge
Erzieherische Anstaltsbctrcuung des kranken 

Kindes, Wollnsch, Caritas 2. 
Gesundheitsführung im BDM., Kuhlo, NS- 

VolksD. 2.

209



Über Kindererholungsfürsorge, Kreuser, DRen- 
tenvers. 2.

Ansland
Englands Sorgen um die Entwicklung der 

Volksgesundheit, Meier, RGcsundBl. 9.
Lavaro e Matemita, Szenasy, Anya-es Csecse- 

mövcdclem 2.

Tbc.-Fürsorge
Ergebnis der Röntgenreihenuntersuchung in 

einem Landkreis, Dopheide, öfTGesD. 22.
Großangriff gegen die Tuberkulose mit dem 

Röntgcnrcihenbildgerüt, Wieling, VWcrkz- 
Werk 2.

Tabakarbeit und Tuberkulose, Wörrlein, öff- 
GesD. 21.

Geschlcchtskrankenfürsorgc
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten i. d. 

Ostmark, NDV. 2.
Männerbetreuung auf Grund des Gesetzes zur 

Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 
vom 18. 2. 1927, Noß, SozHygdGcschlechts- 
krankh. 1.

Alkoholkrankenfürsorge
Alkohol und Tabak in Haushaltrcchnungcn, 

Goersch, Neuland 2.
Der Verbrauch an alkoholischen Getränken im 

Deutschen Reich, Säger, Neuland 2.
Ist bei der Alkoholentziehung zugleich Nikotin 

entwöhnung erforderlich? Kortenhaus, RGe- 
sundBl. 8.

La loi sur l’alcool et l’initiative „Reval“, 
L’Information 2.

Trinkerbehandlung im Krankenhaus, Fichtner, 
EvGcsundhf. 2.

Sozialversicherung
Die Aufrechnung i. Rahmen des § 223 RVO.f 

Schweighäuser, VolksZgesSozVers. 2.
Die Einführung der Reichsversicherung in 

Danzig, Heller, AmtlNachrfReichsversich. 5.
Die Neuregelung des Verfahrens i. d. Reichs- 

versichcrung, Bültmann, ZBIRVcrsuVersorg. 
3/4.

Grenzen und Hindernisse für die Volkstümlich
keit unserer Sozialversicherung, Rudolph, 
DRcntcnvers. 2.

Sozialversicherung u. Krieg, Eichelsbacher, 
BlöffFürs. 3.

Verordnung über die Einführung der Rcichs- 
vcrsichcrung in den der Provinz Schlesien 
eingegliedertcn, ehemals polnischen Gebieten. 
Vom 16. Januar 1940 (Auszug), OKrankK. 4.

Rentenversicherung
Altersversorgungsfragen im Falle der Ein

berufung des Handwerksmeisters, DHand- 
werk 8.

Die Meistersöhne in der Sozialversicherung — 
unter besonderer Berücksichtigung der neuen 
Handwcrkcrvcrsichcrung, Dcrsch, ArbVer- 
sorg. 3.

Die Nachversicherung von Soldaten u. Ar- 
beitsmännem i. d. Rentenversicherung, 
Rosenfeldt. OKrankK. 3.

Ist die Anwartschaft auf Invalidenrente oder 
Ruhegeld aus der Angestelltenversicherung 
erhalten? Bruno, ArbVersorg. 3.

Zur Auslegung des § 10 (3) des Gesetzes über 
die Altersversorgung für das Deutsche 
Handwerk, Bruno, IKrankK. 4.

Krankenversicherung
Das Krankenversichcrungsverhältnis Einberu

fener, Stolt, ErsK. 3.
Das Recht der Krankenversicherung i. Kriege, 

Schmeuser, OKrankK. 4.
Der „mißglückte“ Arbeitsversuch, Lippmann, 

OKrankK. 4.
Die Einwirkungen des Krieges auf die Tätig

keit der Krankenkassen, Krauße, IKrank-

Die neueste Rechtsprechung zum § 1542 RVO., 
Wahl, OKrankK. 4.

Die reichsgesetzliche Krankenversicherung i. d. 
Ostmark, Wahsianowicz, ArbVersorg. 4.

Die reichsgesetzlichen Krankenkassen in 
Kriegszeiten, Liebrecht, SozZukunft 2.

Die Verordnung über Änderungen i. d. gesetz
lichen Krankenversicherung, Aye, Volks
ZgesSozVers. 2.

Grundzüge der Beitreibung von Rückständen 
der Ersatzkassen i. Verwaltungszwangs
verfahren, Spohr, ErsK. 2.

Selbstmord und Selbstmordversuch in der Fa
milienhilfe der Krankenversicherung, Ru
dolph, ArbVersorg. 4.

Sinn u. Berechtigung der Pauschsätze der 
§§ 1542 u. 1524 RVO., Wahl, ZBlRVersu- 
Vcrsorg. 3/4.

Verspätete Krankmeldung u. ihre Folgen für 
das Kasscnmitglied, Schnatenberg, ErsK. 4.

Welche Krankenkasse hat Familienhilfe für 
uneheliche Kinder zu leisten? NDV. 2.

Unfallverhütung und -Versicherung
Berufliche Hautschädigungen, Schrcus, Ge

sundheitsdienst 2.
Die Arbeitsschutzkleidung, Hasse, Gesund

heitsdienst 2.
Die Organisation des Unfallvcrhütungsdienstes 

in gewerblichen Betrieben in Großbri
tannien, ChronikdUnfallverhütung 6/1939.

Unfallverhütung in Industriebetrieben, Ham
mer, RKWNachr. 10/11.

Zur' Schädlichkeit des Lärms in gewerblichen 
Betrieben, Dorneddcn, Gesundheitsdienst 2.

Soziale Frauenberufe fragen
Das ehrenamtliche Element in einem groß

städtischen Ernährungs- und Wirtschafts- 
amt, May, GemT. 3.

Die Bedeutung der ehrenamtlichen Mitarbeit 
in der NSV.-Jugendhilfe, Quaas, NSVolks- 
D. 2.

Die Neuordnung der Arbcitsverhältnissc i. d. 
Krankenpflege, Heitmann, NSSozPol. 3/4.
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Nachwuchsbedürftige Frauenberufe und die 
Siegerinnen aus dem Berufswettkampf, 
Meynerts, SozPrax. 3.

Zur Arbeit der Volkspflegerinnen, Rathgen, 
Frau 5.

Zur Neuordnung der Ausbildung der Volks
pflegerinnen, NDV. 2.

Härteklauseln im FU-Recht, Jordan, Hann- 
WohlfW. 9.

Kriegsfamilienunterhaltsrecht und Wirtschafts
beihilfen, ScheU, WirtschBldluHk. 13.

Mietbeihilfen bei gewerblichen Räumen des 
Handels, Keese, HannWohlfW. 9.

Voraussetzung u. Maß der Wirtschaftsbeihilfe 
beim Familienunterhalt, Starke, GemT. 5.

März 1940.
Fürsorgewesen
Allgemeines
Auswirkungen des Krieges für den Einzelnen 

u. Maßnahmen zur Behebung von Notstän
den, Gierkc, BerlKommMitt. 6.

Ein Gang durch das städtische Obdach, Flügge, 
BerlKommMitt. 5,

Wandererfürsorge auch in der Kriegszeit? 
Spelmeyer, Wanderer 1/3.

Wann verweist das Arbeitsamt noch Arbeits
lose an das Wohlfahrtsamt? Wühler, Hann
WohlfW. 9.

Ansland
Die Rückständigkeit der englischen Sozial

gesetzgebung, Rauecker, ZahnärztlMitt. 12.

RFV.

Das vereinfachte Verfahren in Fürsorgestreit- 
sachen, Langlotz, ZfH. 7.

Das Verfahren nach der Verordnung zur Ver
einfachung des Fürsorgerechts vom 7. Oktober

1939, Baath, ZfH. 8/9.
Das württ. Landesfürsorgegesetz, Eberhardt, 

DZW. 12.
Das Württembergische Landesfürsorgegesetz, 

Eberhardt, WürttBlfWohlf. 3.
Der 95. Band der Entscheidungen des Bundes

amts für das Heimatwesen, Ammann, ZfH.
8/9.

Die Hamburger Vereinbarung, Preiser, GemT.6. 
Die Umsiedlerkreisfürsorge, Muthesius, DZW. 

12.
Fürsorge für Volksdeutsche u. rciclisdeutschc 

Umsiedler, RdErl. d. RMdl. v. 9. 1. 1939 
— IV W I 5/40-7230 —, ZfH. 8/9.

Gefahren aus der Kriegsfürsorge, Kißling, 
Caritas (Schweiz) 1.

Zur Umsiedlungsbewegung der Volksdeutschen 
des europäischen Ostens und Südostens, ins
besondere der Deutschbalten, Grothe, Archiv 
für Wanderungswesen u. Auslandskunde 1/2.

Familienunterhalt
Die FU-Wirtschnftsbcihilfe in der Entwicklung, 

HannWohlfW. 10.
Die praktische Durchführung der Unterstüt

zung für Dienstverpflichtete, Zschucke, 
RABI. 8/9.

Familienunterhalt, Hoflmann, WürttBlf
Wohlf. 3.

Grundsätze über den Familienunterhalt un
ehelicher Kinder unter 16 Jahren, Hann
WohlfW. 11.

Ausland
Die englische Familienunterstützung, NSSoz- 

Pol. 5/6.

Kommunale Fürsorge
Aufgabe ur:d Standort der kommunalpoliti

schen Arbeit der Partei, Patutschnick, NS- 
Gem. 6.

Der Kriegshaushalt 1940, Lohmann, NS- 
Gem. 6.

Der städtische Haushaltsplan i. d. Kriegszeit, 
Delius, RVB1. 9.

Kb.- und Kli.-Fürsorge
Betreuung der Kriegshinterbliebenen aus dem 

Weltkriege, HannWohlfW. 9.

Freie Wohlfahrtspflege
Die Lohntarifordnung für die dem Ccntral- 

Ausschuß für die Innere Mission der deut
schen evangelischen Kirche nngcschlossenen 
Anstalten und Einrichtungen der Gesund
heitspflege, Boesche, EvGesundhf. 3.

Die neue Lohntarifordnung für die Gesund
heitsbetriebe der Inneren Mission, Krase- 
mann, ZfgesKrkhW. 6.

Werden u. Inhalt der Lohntarifordnung für 
die dem Central-Ausschuß für die Innere 
Mission der deutschen evangelischen Kirche 
angeschlossenen Anstalten und Einrichtun
gen der Gesundheitspflege, Bocsche, Inn- 
Miss. 3.

Zur Frage der Körperschaftssteuerpflicht der 
Gaben an gemeinnützige Krankenanstalten, 
Rapp, ZfgesKrkhW. 6.

Soziale Frauenfragen
Dank an Agnes Bluhm, Frauenkultur 3.
Entlohnung der Frauenarbeit i. Kriege, Bulla, 

NSSozPol. 5/6.
Vom Auftrag der Frau i. d. Ehe, Glaser. Frau 6.

Bevölkerungspolitik
Die menschlichen Blutgruppen, -Untergruppen 

und -faktoren, Dahr, VolkuRasse 2/3.
Die volksbiologischc Wiedergeburt der Ost

mark, Pfeil, VolkuRasse. 2/3.
Island — Treuhänder unserer Ahnen, Clascn, 

Archiv für Wanderungswesen u. Auslands
kunde 1/2.

Klagen auf Feststellung der blutmäßigen Ab
stammung, Becker, Med Welt 13.

Rassenbiologische Untersuchungen an früheren 
Dortmunder Hilfsschulkindcrn, Seidel, Volk
uRasse 2/3.
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Ausland
Aus der Bevölkerungsstatistik Frankreichs, 

Berger, RGesundBl. 12.
Das japanische Bevölkerungsproblcm u. d. 

Auswandererfrage, Penzel, VolkuRassc 2/3.

Gefährdetenfürsorge
Die gesetzlichen Grundlagen der Anstalten für 

Erziehungsbedürftige in der Ostmark, Dra, 
BIGefängnK. 5/6.

Fürsorgeerziehung in der Systemzeit, Tornow, 
DSonderschule 2/3.

Zum Kriminal-Problem der Homosexualität, 
Rauscher, BIGefängnK. 5/6.

Sozialpolitik
Allgemeines
Die konkrete Ordnung i. Betrieb, Reuß, 

DArbR. 3.
Eigenständige Arbcitsvcrwaltung, Sitzler, Soz- 

Prax. 6.
Gemeinschaftshilfe der deutschen Wirtschaft, 

Froehlich, DWirtschZ. 11.
Sozialpolitik i. Kriege, Münz, OKrankK. 5.
Wirtschaftsbeihilfe als Kriegsgewinn, Studt- 

mann, HannWohlfW. 11.
Arbeitseinsatz
Das Mcnschenproblem im modernen Kriege, 

Tomberg, DWirtschZ. 10.
Der Arbeitseinsatz der Versehrten Wehrdicnst- 

u. Einsatzbeschädigten, Letsch, RABl. 8/9.
Der Arbeitseinsatz i. Protektorat Böhmen u. 

Mähren i. Jahre 1939, Dennler, RABl. 8/9.
Der Einsatz polnischer landwirtschaftlicher 

Arbeitskräfte in der deutschen Landwirt
schaft, Timm, NSSozPol. 5/6.

Über die beste Verwendung menschlicher Ar
beitskraft, DVolkswirtsch. 8.

Lehrlingswescn
Die Lehrlingsausbildung im Handwerk, 

Schüler, RABl. 8/9.
Die psychologische Eignungsuntersuchung im 

Rahmen der Nachwuchslenkung, Stets, Soz- 
Prax. 5.

Gcmeinschaftslchrwerkstätten im Handwerk, 
Ohlbrccht, RABl. 8/9.

Nachwuchserziehung in ostmärkischen Be
trieben, NSSozPol. 5/6.

Probezeit und Lehrvertrag, Scherrer, Berufs- 
bcratguBerufsausbildg. 2/3.

Zum Bcrufscinsatz 1940, Krausmüllcr, NSSoz
Pol. 5/6.

Zur Freizeit der Berufswahl, Stets, NSSoz
Pol. 5/6.

Arbeitsschutz, Tarif- und Lohnfragen
Abkürzung von Kündigungsfristen durch die 

Treuhänder, Schimmelpfennig, DArbR. 3.
Besondere Maßnahmen der Betriebsführung 

bei der Verdunkelung, Prahl, RABl. 8/9.
Betriebs- und Volksgemeinschaft als Rechts- 

quelle des Urlaubsanspruchs, Siebcrt, Soz
Prax. 6.

Der Frauenlohn i. Kriege, Knolle, RABl. 8/9.
Der Vergleich über Ansprüche aus einer Tarif

ordnung, Joerges, DArbR. 3.
Die Arbeitszeit der Jugendlichen während des 

Krieges, SozVersB. 5.
Grundsätzliche Forderungen des Arbeits

schutzes bei der Verdunkelung, Kremer, 
RABl. 8/9.

Ausland
Berichterstattung über die italienische Sozial

politik, Turchi, NSSozPol. 5/6.
Die nationalspanische Arbeitsordnung, Tra- 

bajo, SozZukunft 3.

Betriebliche Sozialpolitik
Denkmäler der Gemeinschaft, Storr, NSGem.6.
Die Sonderstellung der Werkswohnung im 

Mieterschutz, Eiserhardt, SozPrax. 6.
„Schönheit der Arbeit“ auch in der Kriegszeit, 

Lotz, DArbR. 3.
Sozialer Rückblick auf das Jahr 1939, Henkel

bote 1/2.
Sportkuren im I. G.-Erholungsheim Kirch

heimbolanden, VWerkzWerk 3.
Unterstützungskasse oder Versicherung? 

Schrupp, SozPrax. 5.
Werkerhaltungshilfe und Betriebsgemein

schaft, NSSozPol. 5/6.

Arbeitslosenversicherung
Die Verordnung vom 12. Dezember 1939 über 

Änderungen in der gesetzlichen Kranken
versicherung der Arbeitslosenversicherung, 
Jaegcr, BIÖffFürs. 6.

Die Neuregelung der unterstützenden Arbeits
losenhilfe, Ewaldsen, SchleswHolstBl. 1.

Zur Neuregelung der Arbeitslosenhilfe, Sen- 
hold, HannWohlfW. 10.

Erwerbsbcscliränktenfürsorge
Der Bcobaclitungsbogcn für Hilfsschüler in 

seiner volksbiologischen Bedeutung, Sprung, 
DSonderschule 2/3.

Die Betreuung der Anormalen i. d. Ostmark, 
Knoke. Zf II. 8/9.

Die Betreuung der schulentlassenen Geistes
schwachen, Würgler, SchwcizZ Gemein
nutz. 2.

Die Entwicklung des Sonderschulwescns zur 
einheitlichen Heilpädugogik und ihre Wir
kung auf die Ausbildung der Sonderschul
lehrer, Toth, DSonderschule 2/3.

Die Verwendbarkeit der Epileptiker im Wirt
schaftsleben, Grob, SchweizZGcmeinnütz. 2.

Möglichkeiten und Aufgaben der psycho
logischen Erbunalysc bei Sondcrschülcrn, 
Brix, DSonderschule 2/3.

Ausland
Arbeit an Gebrechlichen, Hallauer-Schulthcß, 

SchweizZGcmeinnütz. 2.
Aus der Geschichte der Anornmlenfürsorge i. d. 

Schweiz, Wild, SchweizZGcmeinnütz. 2.
„Grenzen in der Blindenfürsorge“, Habicht, 

SchweizZGcmeinnütz. 2.
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L’adaptation au travail des Handicapes, Graz, 
SchweizZ Gemeinnütz. 2.

Was kann zur Bekämpfung der Blindheit getan 
werden? Stöcker, SchwcizZGemeinnütz. 2.

Volksernährung
Merkblatt über richtige Ernährung. Werden 

wir satt? Conti, SchleswHolstBl. 1. 
Sozialer Aufbau des Karten- und Bezugsschein

systems, NS SozPol. 5/6.

Wohnungs- und Sicdlungswcscn 
Das gemeinnützige Wohnungswesen, Durst, 

RAB1. 8/9.
Die Siedlungen Friedrichs des Großen und 

das nationalsozialistische Siedlungswcscn, 
Steimle, Archiv für Wanderungswesen u. 
Auslandskunde 1/2.

Die Wohnungsfrage i. d. befreiten Ostgebieten 
— einst und jetzt, Schmid, Wohnung 3. 

Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen, Hoff, 
ZfWohnWBay. 2/3.

Zur Lage des Wohnungs- u. Siedlungswcscns i. 
Reichsgau Wartheland, Koch, Wohnung 3.

Ausland
5 Die Bestimmungen für den Wiederaufbau in 

Spanien, Wohnung 3.

Gefangene und Asoziale
Der unverbesserliche Verbrecher u. seine 

Sonderbchandlung im Deutschen Strafrecht, 
Heinke, BIGefängnK. 5/6.

Friedrichs des Großen Maßnahmen gegen 
Asoziale, Liers, DSonderschule 2/3.

Rassenkundlichcs über eine Asozialen-Gruppe, 
Pfaul, VolkuRassc 2/3.

Verpflegung der Gefangenen, Bekleidung und 
Lagerung, Nebe, BIGefängnK. 5/6.

Gesundheitswesen

j.-.j Ärztin i. Reichsarbeitsdienst, Boger-Eichler, 
Frauenkultur 3.

Beiträge zur „Theorie u. Geschichte der Me
dizin“ zur Klärung von Zeitfragen der Heil
kunde, Rothschuh, Hippokrates 12.

Bestand des am 1. 1. 1938 berufsmäßig tätigen 
Heil- und Pflegepersonals, Blocker, Zfges
KrkhW. 6.

Das Krankenhaus im Karten- und Bezugschein
verfahren, Eidinger, ZfgesKrkhW. 6.

Die Versorgung der Krankenanstalten mit 
Spini)stoffwnren, Nieden, ZfgesKrkhW es. 5.

Die Zahnkarics in Deutschlands Zeitläuften, 
Docrlich, ZahnärztlMitt. 11.

Krieg u. Krankheit, Rosenhaupt, GesuWohlf.2.
Lebenswille — Gesundheitswille, Cornecl, 

IKrankK. 6.
Psychiatrische u. neurologische Erfahrungen 

;■ bei Angehörigen des Reichsarbcitsdicnstcs, 
der Wehrmacht u. der Westfront-Arbeits
lager, Schinitt-Huliu, McdWelt 11.

i

Ausland
Local and Federal Legislation, Griffin, Ho

spital Progreß 1.
Von dem Krankenhauswesen in einem pol

nischen Landkreise, Buchka, ZfgesKrkhW. 6.

J ugendgesundheit
Die volkshygienische Bedeutung der schul

ärztlichen Untersuchungsmethodik mit Vor
schlägen zur Abänderung der Fehlertabelle, 
Fürst, öffGesD. 23.

Feldzug gegen die Rachitis, Bringmann, Ärzt- 
BlfBlnMkBrandbguPom. 5.

Zum Erlaß des Reichsministers des Innern vom 
9. 11. 1939 über die Bekämpfung der Ra
chitis, Simon, SchleswHolstBl. 1.

Suchtkranke
Die biologischen Gefahren des Rauchens unter 

besonderer Berücksichtigung der Gefähr
dung der Frau, Reiter, Ärztin 3.

Verkehrsunfällc u. Alkohol, Becker, Mcd
Welt 12.

Wie wirkt der Alkohol auf Menschen, Hatting- 
berg, Bahn frei 1.

Zur Alkoholfrage, Ulrich, InnMiss. 3.

Ausland
Belastung von Staat u. Gemeinden des Kan

tons Zürich durch Alkoholschäden, Feld, 
GesuWohlf. 2.

Pathologisch-anatomische Befunde als Alkohol
schädigung am Sektionsmaterial der kan
tonalen Krankenanstalt Luzern in den Jah
ren 1919—1939, Schloß, GesuWohlf. 2.

Geschlechtskrankcnfürsorgc
Zur Frage des Rückganges der Geschlechts

krankheiten, Dillmann, ÖffGesD. 23.

Sozialversicherung

Allgemeines
Sozialversicherung im Rcichsgau Danzig/West

preußen, Mandt, ZBIRVersuVersorg. 5/6.

Krankenversicherung
Das Krankenversicherungsverhältnis bei Ein

berufung, Leppert, VolksZgesSozVers. 3.
Die Erfüllung der Vorversicherungszeit als Vor

aussetzung für die Gewährung der Wochen
hilfe u. Familienwochenhilfe, Jacgcr, I- 
KrankK. 6.

Die Förderung der Landbevölkerung, Karrus, 
LKrankK. 3.

Die jüngste Rechtsprechung zu § 1542 RVO., 
Pchlow, ErsK. 5.

Die Sozialversicherung bei Wehrdienst, Not
dienst, Dicnstveqiflichtung u. Luftschutz
dienst während des jetzigen Krieges, Buuse, 
IKrankK. 5.

Keine Zeit zum Krankfeiern, Grote, ÄrztBlf- 
BlnMkBrandbguPoin. 5.

Kriegsmaßnalunen i. d. Krankenversicherung, 
Lindemann, BKrunkK. 5.
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Sinn u. Berechtigung der Pauschsätze der 
§§ 1542 und 1524 RVO., Wahl, ZBlRVersu- 
Versorg. 5/6.

Rentenversicherung
Die Altersversorgung des Deutschen Hand

werks, Post, SozVersB. 5.
Die Altersversorgung des deutschen Volkes, 

WürttBlfWolilf. 3.
Die Geschichte der Landesversicherungs

anstalten in den ersten 50 Jahren ihres Be
stehens, Liebing, DRentenvcrs. 3.

Die knappschaftlichcn Geschäftsausschüsse, 
Thielmann, DRentenvcrs. 3.

Die Rechtsprechung des Reichsversichcrungs- 
anits auf dem Gebiete der Krankenversiche
rung i. Jahre 1939, Müller, IKrankK. 5.

Die „Sclbstversichcrung“ in der Angestellten- 
und Invalidenversicherung, Bruno, DRenten- 
vers. 3.

Die Versicherungspflicht der Gesellschafter, 
Altrock, Arb Versorg. 6.

50 Jahre Landesversicherungsanstalten, NS- 
SozPol. 5/6.

50 Jahre Landesversicherungsanstalten, 
Schaffer, RABl. 8/9.

50 Jahre Landesversicherungsanstalten, 
Storck, SozPrax. 6.

50 Jahre Landesvcrsicherungsanstalten 
Thielmann, ZBIRVersuRVersorg. 5/6.

Unfallversicherung
Besondere Aufgaben der Unfallverhütung bei 

der Verdunkelung, Schneider, RABl. 8/9.
Die Unfallversicherungsgesetzgebung in der 

früheren Tschecho-Slowakischen Republik, 
Brexl, Berufsgenossensch. 5/6.

Ausland
A Summary of the Provisions of the Danish 

National Insurance Act, Socialt Tidskrift 2.

Soziale Ausbildungs- und Berufsfragen
Der Anstaltserziehcr, Caritas (Schweiz) 1.
Die Ausbildung zur Volkspflegerin, Wede- 

meycr, SclileswHolstBl. 1.
Die Diakonissentracht, Renner, DienstaLcben3.
Unsere heutige Schwesternjugend, Tcupke, 

Diakonisse 3/4.
Zur Frage der Heranbildung und Schulung 

eines Erzichcrnachwuchses für die Heime 
unserer Blindenschulen, Bechtold, DSonder
schule 2/3.

April 1940.

F ürsorgewesen

Allgemeines
Der Notdienst. Eine grundsätzliche u. spezielle 

Betrachtung, Gerlach, DArbR. 4.
Die Almosenbüchsen in den sächsischen Post

häusern, Vogt, ArchivfPostuTelcgr. 3.
Fettverbilligung für die minderbemittelte Be

völkerung, Zf II. 11/12.

Ausland
Die Unterstützungspflicht des Wohnkantons 

nach Bundesrecht, Dach, Armenpfleger 4.
RFV.
Auswirkungen des Krieges für den einzelnen 

u. Maßnahmen zur Behebung von Not
ständen, Gicrke, BerlKommMitt. 7.

Der 95. Band der Entscheidungen des Bundes
amts für das Heimatwesen, Ammann, ZfH. 
11/12.

Die Durchführung des Arbeitszwangs nach § 20 
RFV. im neuen Landesfürsorgegesetz, Hoff- 
mann, WürttBlWohlf. 4.

Die Hamburger Vereinbarung, Preiser, GemT. 
7/8.

Die Hamburger Vereinbarung in der Praxis, 
HannWohlfW. 15.

Umsiedler-Kreisfürsorge
Umsiedler-Kreisfürsorge, Hauser, BIÖffFürs. 7.
Kommunale Fragen
Der Aufgabenkreis der Gemeinden unter be

sonderer Berücksichtigung der Kriegsver
hältnisse, Berger, Land Gern. (A) 7.

Der Kriegshausbaltsplan der Städte im Jahre 
1940, Seyfert, Gemhlt. 8.

Gegenwartsfragen zur Haushaltswirtschaft der 
Landkreise, Listemann, Gemhlt. 8.

Ländliche Verwaltung, Etiennc, GemT. 8.
Zur Gegenwartslage der Gemeindcfmanzen, 

Pagenkopf, NSGem. 8.
Ausland
Die Gemeindeverwaltungen in England u. 

Frankreich während des Krieges, Delius, 
RVB1. 14.

Familienunterhalt cinschl. RäumungsFU.
Die Einkommenshöchstgrcnze in der Praxis, 

Müller, ZfH. 11/12.
Die Kosten des Familienunterhalts, Schlitz

berger, Gemhlt. 6.
Die neuen FU.-Einkommenshöchstgrenzen 

nach dem Erlaß vom 18. Januar 1940, Hann
WohlfW. 6.

Die praktische Durchführung der Unterstüt
zung für Dienstverpflichtete, Zschuckc, 
RABl. 10.

Fainiliennotgcmeinschaft im FU., Hann
WohlfW. 15.

FU.-Arzthilfc, HannWohlfW. 15.
Krankenhilfe für Familicnunterhaltsberech- 

tigte, Gutzcit, LandGcm. (A) 7.
Neuere Fragen aus der Praxis des Familien

unterhalts, Schneider, DArbR. 4.
Neues von der FU.-Wirtschaftsbcihilfe, Hann

WohlfW. 17.
Räumungsfamilicnunterhalt und Rcichslei- 

stungsgesetz, Friedl, BIÖffFürs. 8.
Zur Eruährereigcnschaft im FU., HannWohlfW. 

14.
Kb.- und Kh.-Fürsorge
Dia Betreuung der W'ehrdienstbeschädigten 

des neuen Einsatzes, Maurer, WürttBl- 
W'ohlf. 4.
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I
Über die wirtschaftliche Selbstbehauptung des 

Schwerkriegsbeschädigt., Wuttke, DKOV. 9.
Versorgung der Soldaten u. ihrer Hinterblie

benen, Heinrichs, HannWohlfW. 6.

Freie Wohlfahrtspflege
Der Einsatz der NS.-Volkswohlfahrt in den 

befreiten Ostgebieten, Bernsee, Ärztin 4.
Evangelisch-sozial einst u. heute, Mulert, 

EvSoz. 2.

Bevölkerungspolitik und Kinderreiche
Das Erbgut des Paracelsus, Birchler, Gesu- 

Wohlf. 3/5.
Der Rassengedanke marschiert, NVolk 4.
Die Juden und jüdischen Mischlinge in Groß

deutschland, ÄrztBlfBlnMkBrandbguPom- 
mem 8.

Die Mitwirkung des Fürsorgeverbandes bei der 
Ermittlung des Kostenträgers für die Kosten 
der Unfruchtbarmachung, Seifert, Blöff- 
Fürs. 8.

Eine kinderreiche Sippe, Eisenberg, Volk- 
uRasse 4.

Familiengenies, Quentin, VolkuRasse 4.
Kinderzuschläge für nichtbeamtetc Gcfolg- 

schaftsmitglieilcr im öffentlichen Dienst, 
Müller, ArbeinsuArbloshilfe 7/8.

Lebendgeburt, Zwitter- und Mißgeburt — 
juristisch-medizinische Grenzprobleme bei 
Eintragungen im Geburtenbuch, Schramm, 
ZStandAmtsw. 8.

Neuerungen im italienischen Eherecht, Kopp, 
ZStandAmtsw. 8.

“The Gcncticist Manifesto”, Haase-Bcssell, 
VolkuRasse 4.

Zum Antrag für das Ehrenkreuz der deutschen 
Mutter, Peretti, üffGcsD. 1.

Sozialpolitik

Allgemeines
Der Aufbau der Sozialverwaltung i. d. Ost

mark, Steinmann, NSSozPol. 7/8.
Rationalisierung, ein vordringliches Problem, 

Möllers, DVolkswirtsch. 12.
Sozialpolitik i. Kriege, Münz, OKrankK. 7.
Über einige soziologische Folgewirkungcn des 

Krieges, Rauecker, RABl. 11.
Zurückbehaltungsrecht a. Arbeitsbuch, Kühne, 

ArbeinsuArbloshilfe 7/8.

Arbeitseinsatz
Beschränkung des Arbeitsplatzwechsels und 

urbcitsgcrichtliche Zuständigkeit, Engel, 
DJust. 17.

Freimachung von Arbeitskräften durch Be
triebsstillegung, Bulla, NSSozPol. 7/8.

Verhältnis der ausschließlichen Entscheidungs
befugnis der Arbeitsämter über das Erfor
dernis einer Kündigungszustimmung zur 
Arbeitsgerichtsbarkeit, Bulla, DArbR. 4.

Zum Arbeitseinsatz im Protektorat, Dennlcr, 
DVoIksWirtsch. 11.

Arbeitsschutz
Verdunkelung u. Arbeitsschutz, Kreiner, NS

SozPol. 7/8.
Zum Ausbau unseres Arbeitsschutzes, Sulzer, 

GesuWohlf. 3/5.
Frauen und Jugendliche
Arbeit u. Mutterschaft, Szenasy, Anya-6e 

Csecsemövcdclem 4.
Berufsausbildung der Jugendlichen aus den 

Freimachungsgebicten, Kieslinger, DWirt- 
schZ. 16.

Eingliederung weiblicher Jugendlicher in das 
Erwerbsleben, Krausmüller, DVoIksWirtsch. 
15.

Studentinnen stehen an den Maschinen, 
Frauenkultur 4.

Betriebliche Sozialarbeit
Betrieb u. Soldat, NSSozPol. 7/8.
Der Kriegsauftrag an die betriebliche Sozial

politik, Sitzler, SozPrax. 8.
Die Lohnsteuer von laufenden u. einmaligen 

Zuwendungen der Unternehmer an ihre 
Soldaten, Herbach, NSSozPol. 7/8.

Die Werkzeitschrift, Kaupisch, RABl. 12.
Ausland
Arbejdsloshedcn og öandbruget, Nyrop, Socialt 

Tidsskrift 3.
Aus der kolonial-sozialen Praxis Englands, 

Karstedt, RABl. 11.
Demokratie u. Klassenherrschaft in England, 

Bäumer, Frau 7.
Der kriegsmäßige Arbeitseinsatz i. Großbri

tannien, NSSozPol. 7/8.
Esamc coinparato dclle fonli di regolamento 

dcl lavoro, Mazzoni, Le Assicurazioni So- 
ciali 1.

Medical Aspects of the Protection of Indigenous 
Workers in Colonies, Mottoullc, IntLab- 
Rcv. 4.

Sozialpolitisches aus dem Ausland, Karstedt, 
RABl. 10/12.

Jugendwohlfalirt

Allgemeines
Bedeutung u. Ziel der Kinder- u. Jugendhorte, 

Caritas (Schweiz), 2.
Das Gassenkind u. die Schule, Caritas 

(Schweiz) 2.
Der allgemeine deutsche Kindergarten, Wachen- 

dorf, Kinderheim 2.
Der Kampf gegen die Kindcsmißhandlung als 

Sonderaufgabc der NSV. - Jugendhilfe, 
Schott, NSVolksD. 4.

Der Kindergarten vor 50 Jahren, Wartcns- 
lcben, Kindergarten 5.

Die Betreuung der Jugendlichen außerhalb des 
Heims, Schroeder, EvJugH. 3/4.

Die Durchführung des Jugendschutzes, Württ- 
BlWohlf. 4.

Jugendwohlfahrt in der Ostmark, HannWohlf-
W. 15.

Kind u. Kino. Calmcs, Kinderheim 2.
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Lohn u. Strafe im Internat, Caritas (Schweiz)2.
Zeitbedingte Arbeit in Kindergarten u. Hort, 

Kinderheim 2.

Gefährdete n. straffällige Jugendliche
Gebot u. Verbot. Die neue Polizeiverordnung 

zum Schutze der Jugend, Seidel, Neuland 4.
Todesstrafe — auch für einen Jugendlichen, 

Ohland, HannWohlfW. 14.
Ausland
La mobilisation et la jeunesse des ficolcs, Pro 

Juventute 4/5.
Arhcitslosen-Versicherung
Grundsätzliches zur Kurzarbeiterhilfe, Stoth- 

fang, ArbeinsuArbloshilfc 7/8.
Rückerstattung irrtümlich entrichteter Bei

träge zur Arbeitslosenversicherung, Grosse, 
Q Krank IC. 7.

Zur Einführung der Arbeitslosenhilfe, im Pro
tektorat Böhmen u. Mähren, Rieb er, RA
BL 12.

Lebenshaltung
Brutto- u. Nettolohn bei Angestellten in ihrer 

Bedeutung für die Lohnsteuer u. d. Kriegs
zuschlag zur Einkommensteuer, Bühler, 
DArbR. 4.

Die Lebensmittelrationierung in den Kranken
anstalten, Plaschke, DSchwestcr 4.

Die Sicherstellung der Ernährung des schaf
fenden Menschen i. Kriege, Reischic, RA- 
Bl. 10.

Die wöchentlichen Ausgaben einer Haushaitung 
für Lebensmittel, Rahlfs, HannWohlfW. 6.

Wohnungs- und Siedlungswesen
Änderung u. Ergänzung des Gemeinnützig

keitsrechts im Wohnungswesen, Meier, RA
BL 10.

Das gemeinnützige Wohnungswesen, Durst, 
ZfWohnwBay. 4.

Das neue Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, 
Jähnichen, SächWohnBl. 4.

Die VII. Reichszuschußaktion lür die Schaf
fung von Wohnungen durch Teilung u. 
Umbau, Malzahn, RABL 10.

Vorbereitung der künftigen Bautätigkeit, 
Wallner, ZfWohnWBay. 4.

Wohnung u. Kleingarten i. Kriege, Gisbertz, 
Wohnung 4.

Zur Geschichte der Tätigkeit der Deutschen 
Gesellschaft für Wohnungswesen, Schwan,
RABL 12.

20 Jahre deutsche Bauforschung, Stegemann, 
RABL 12.

Über den Landdienst zur Sicdlerstelle, Danzer, 
SozPrax. 8.

Weitere Erleichterung der Kleinsiedlung, 
Durst, RABL 10.

Gesundheitswesen

Allgemeines
Das Krankenhaus als Potentila der Hygiene, 

Alter, GesuWohlf. 3/5.
Der Stand der Infektionskrankheiten im Deut

schen Altreich für das Jahr 1936 unter Be
rücksichtigung der Länder u. Altersklassen, 
Kricwitz, RGesundBl. 17.

Die Beziehungen der Hygiene zur Biologie 
unter Berücksichtigung aus dem Institut 
hervorgegangener Arbeiten, Hoffmann, Gesu
Wohlf. 3/5.

Etappen bei der Bekämpfung der Infektions
krankheiten, Silberschmidt, GesuWohlf. 3/5.

Kriegsführung u. Gesundheitspflege, Ebeling, 
IKrankK. 8.

L’assistenza sanitaria nelle assicurazioni sociali 
tedesche, Grote, Le Assocurazioni Sociali 1.

Le role medicin fonctionnaire de la sante 
publique dans la societe moderne, Sand. 
GesuWohlf. 3/5.

Psychische Hygiene in der Umgebung Kranker 
und Verletzter, Boesch, GesuWohlf. 3/5.

Von den Heilbädern und vom Kriege, Schober, 
Med Welt 17.

Was kann der Arzt in der täglichen Praxis als 
Volkserzieher leisten? Dohm, GesuWohif. 
3/5.

Wesen u. soziale Bedeutung der Zuckerkrank
heit, Winkler, DSchwestcr 4.

Zur Praxis der Büchereiverwaltung i. Kranken
haus, Tyciak, Caritas 4.

Ausland
I precedenti della previdenza sociale nel 

Mediocvo, Sapori, Le Assicurazioni Sociali 1.
Medizin u. Hygiene im Königsbuch des 

iranischen Dichters Firdausi, Siggel, Med- 
Welt 14.

Jugendgesundheit
Der Schulzahnarzt als Wegbereiter beim Auf

bau der allgemeinen Jugendzahnpflege, 
Pott, öffCesD. 1.

Die volkswirtschaftliche Bedeutung eines ge
sunden Nachwuchses, Lauener, GesuWohlf. 
3/5.

Zur Frage des Schuldispenscs während einer 
psychologischen Behandlung, Aichele. 
Ärztin 4.

Ausland
Die Todesfälle unter den Zürcher Schul

kindern 1930—1939, Braun, GesuWohlf. 3/5.
Mobilisierte Schulkinderfürsorge, Jucker, Pro 

Juventute 4/5.
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